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Versicherteninformation 
nach § 1 VVG-Informationspflichtenverordnung 
 
 
1) Identität des Versicherers 
 

Vertragspartner für Ihre Interlloyd Haftpflichtversicherung ist die 
Interlloyd Versicherungs-AG 
ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf 
Vorstand: Wolfgang Mathmann, Dieter Schmitz, Christian Vogèe 
Sitz und Registergericht: Düsseldorf, HRB 34575 

 
2) Inlandsvertreter bei ausländischen Versicherern 
 

Die Interlloyd Versicherungs-AG hat außerhalb der Bundesrepublik Deutschland keine Vertreter. 
 
3) Ladungsfähige Anschrift des Versicherers und vertretungsberechtigte Personen 
 

Die ladungsfähige Anschrift der Interlloyd sowie der diese vertretenden Personen folgt aus Ziffer 1). 
 
4) Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers und Aufsichtsbehörde 
 

Die Hauptgeschäftstätigkeit der Interlloyd Versicherungs-AG ist die Sach-, Unfall-, Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung. 
 
Zuständige Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin) 
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn. 

 
5) Garantiefonds und Einlagensicherungssysteme 
 

Solche Instrumente gelten nicht für die Haftpflichtversicherung. 
 
6) Vertragsbedingungen, anwendbares Recht, wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung 
 

Dem Versicherungsverhältnis liegen die Allgemeinen Haftpflicht Bedingungen (AHB 2011), die Besonderen Bedingungen und Risikobe-
schreibungen und sofern vereinbart, die Zusatzbedingungen für den Interlloyd Haftpflicht-Schutz zugrunde. Der Text der jeweils ver-
einbarten Bedingungen ist beigefügt. Auf das Vertragsverhältnis ist deutsches Recht anzuwenden. 
 
Was ist versichert?  
Die Private Haftpflichtversicherung versichert Sie und die mitversicherten Personen gegen Schäden aus den Gefahren des täglichen Le-
bens für die Sie verantwortlich sind und anderen daher Ersatz leisten müssen. In diesem Zusammenhang regulieren wir nicht nur den 
Schaden, sondern prüfen auch, ob und in welcher Höhe eine Verpflichtung zum Schadensersatz besteht, wehren unbegründete Scha-
densersatzansprüche ab und bieten damit auch Rechtsschutz bei unberechtigten Haftungsansprüchen. 
 
Der Umfang des Versicherungsschutzes richtet sich nach den individuell ausgewählten Produkten, Leistungsarten, Versicherungs-
summen und Selbstbehalten. 

 
7) Gesamtpreis der Versicherung 
 

Der Gesamtpreis für den angebotenen Interlloyd Privathaftpflicht – Schutz folgt aus dem Antrag. Hinzu kommt die zum Zeitpunkt der 
Antragstellung gültige Versicherungssteuer von 19 %. 

 
8) Zusätzliche Kosten 
 

Zusätzliche vertragliche Kosten fallen bei Vertragsschluss nicht an. 
 
9) Beitragszahlung 
 

Der Erstbeitrag wird nach Abschluss des Vertrages fällig, jedoch nicht vor dem vereinbarten Versicherungsbeginn. Bei späterer Zahlung 
beginnt der Versicherungsschutz erst mit dem Tag der Zahlung, es sei denn, die verspätete Zahlung beruht nicht auf Ihrem Verschul-
den. 
 
Eine Folgeprämie wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der jeweiligen Versicherungsperiode fällig. 
 
Bei erteilter Einzugsermächtigung hat der Versicherungsnehmer sicherzustellen, dass das zum Einzug angegebene Konto zum Zeit-
punkt der Fälligkeit die erforderliche Deckung aufweist. 
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Während der Vertragslaufzeit unterliegen die Beiträge für den Interlloyd Privathaftpflicht-Schutz nach den Allgemeinen Bedingungen 
für die Haftpflichtversicherung der möglichen Beitragsanpassung (Erhöhung oder Verminderung) gemäß Ziffer 15 AHB 2011. 

 
10) Gültigkeitsdauer der zur Verfügung stehenden Informationen 
 

An konkrete Vorschläge zu Produkten der Interlloyd Versicherungs-AG, insbesondere hinsichtlich der genannten Beiträge sowie an die 
in diesem Zusammenhang erfolgten Informationen halten wir uns einen Monat gebunden. 

 
11) Hinweis auf Kapitalanlage-Risiken 
 

Risiken dieser Art sind für die Haftpflichtversicherung nicht relevant. 
 
12) Zustandekommen des Vertrages 
 

Der Vertrag kommt durch den Antrag auf Interlloyd Privathaftpflicht-Schutz seitens eines Vertragspartners und die Annahme dieses An-
trages durch den anderen Vertragspartner zustande. Der Antragsteller hält sich an seinen Antrag einen Monat gebunden. 
 
Eine Antragsannahme der Interlloyd Versicherungs-AG erfolgt durch die Ausstellung eines Versicherungsscheins oder eine Annahmeer-
klärung. 
 
Der Versicherungsschutz beginnt zum vereinbarten Zeitpunkt, sofern der Erstbeitrag rechtzeitig gezahlt wird (siehe Ziffer 9). 

 
13) Widerrufsrecht 
 

Widerruf 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerru-
fen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen, die weiteren Informationen nach §7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 
bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. Zur Wahrung der Wider-
rufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs Der Widerruf ist zu richten an:  
Interlloyd Versicherungs-AG, ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf, 
Telefax +49 (0) 2 11 9 63 – 30 33, E-Mail service@interlloyd.de. 
 
Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz, und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs 
entfallenden Teil der Prämien, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den 
Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich um 
den im Produktinformationsblatt unter Ziffer 3 ausgewiesenen rechnerischen Tagesbeitrag pro Tag. Die Erstattung zurückzuzahlender 
Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der 
Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. 
Zinsen) herauszugeben sind. 
 
Besondere Hinweise 
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, 
bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 
 
Ende der Widerrufsbelehrung 

 
14) Laufzeit des Vertrages 
 

Die vereinbarte Laufzeit des Vertrages folgt aus den konkreten Vertragsvereinbarungen. 
Das Vertragsverhältnis verlängert sich bei Verträgen von mindestens einjähriger Vertragsdauer mit dem Ablauf der Vertragszeit um ein 
Jahr und weiter von Jahr zu Jahr stillschweigend, wenn nicht drei Monate vor dem Ablauf der anderen Partei eine Kündigung zugegan-
gen ist. 

 
15) Kündigung / Beendigung des Vertrages 
 

Der Interlloyd Privathaftpflicht-Schutz kann von beiden Parteien erstmalig zum Ende der vereinbarten Vertragslaufzeit, spätestens je-
doch nach 3 Jahren gekündigt werden. Wird er nicht gekündigt, verlängert er sich jeweils um ein weiteres Jahr; er ist dann zum Ende 
des jeweiligen Versicherungsjahres kündbar. Kündigungen müssen dem jeweils anderen Vertragspartner drei Monate vor Ablauf der 
Versicherung vorliegen. 
Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann die Interlloyd oder der Versicherungsnehmer den Vertrag kündigen, es sei denn, die 
Höhe des Schadens liegt unterhalb des vereinbarten Selbstbehaltes. 
Die Kündigung ist schriftlich zu erklären. Sie muss dem Vertragspartner spätestens einen Monat nach Auszahlung oder Ablehnung der 
Entschädigung zugegangen sein. 
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16) Mitgliedstaaten der EU, deren Recht der Aufnahme von Beziehungen zum Versicherungsnehmer vor Abschluss des Versiche-
rungsvertrages zugrunde gelegt wird 

 
Der Aufnahme von Beziehungen zum Versicherungsnehmer vor Abschluss eines Versicherungsvertrages liegt das Recht der Bundesre-
publik Deutschland zugrunde. 

 
17) Anwendbares Recht / zuständiges Gericht 
 

Das auf den Vertrag anwendbare Recht ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gelten die inländischen Gerichtsstände nach §§ 13, 17, 21, 29 ZPO und § 215 VVG. 

 
18) Sprachen der Vertragsbedingungen und -information / Kommunikationssprache zum Versicherungsvertrag 
 

Die Versicherungsbedingungen und sämtliche vor oder nach Vertragsschluss ausgehändigten Informationen werden in deutscher 
Sprache verfasst. Die Interlloyd Versicherungs-AG wird die Kommunikation während der Laufzeit des Vertrages in deutscher Sprache 
führen. 

 
19) Außergerichtliche Beschwerde, Versicherungsombudsmann 
 

Die Interlloyd Versicherungs-AG ist Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e.V. Sie können damit kostenlose, außergerichtliche 
Streitschlichtungsverfahren in Anspruch nehmen. Die Anschrift lautet: Versicherungsombudsmann e. V., Postfach 08 06 32, 10006 Ber-
lin, Tel.0 800 – 36 96 000, Fax 0800 – 36 99 000, E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de. 
Eine Entscheidung des Ombudsmanns, egal wie sie ausfällt, brauchen Sie nicht zu akzeptieren. Ihnen steht immer noch der Weg zu den 
Gerichten offen. Sofern der Ombudsmann die Beschwerde zu Ihren Gunsten entscheidet, müssen wir uns bis zu einem Betrag von 
10.000 Euro daran halten.  

 
20) Beschwerdegesuch bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 

 
Eine Beschwerde des Versicherungsnehmers kann auch direkt an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Adresse siehe Zif-
fer 4) gerichtet werden. 
 
 
 
Weitere Informationen – insbesondere zum Versicherungsschutz – sind in den beiliegenden Unterlagen enthalten. Bei Rückfragen ste-
hen wir Ihnen gerne zur Verfügung 
 
Ihre 
Interlloyd Versicherungs AG 
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Wichtige Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG  
über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht 
 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass Sie die Antragsfragen Fragen wahrheitsgemäß 
und vollständig beantworten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen. 
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. Nähere Ein-
zelheiten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden Information entnehmen. 
Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen? 
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform 
gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform 
nach gefahrerheblichen Umständen fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet. Der Versicherungsmakler ist ausdrücklich be-
vollmächtigt, diese Fragen für uns auch in seinem Namen zu stellen. Die Antworten  auf seine Fragen gelten als Beantwortung unserer Fra-
gen nach den gefahrerheblichen Umständen. 
 
Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird? 
 
1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder 
Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir 
dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand 
– weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles 
– noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht 
ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben. 
Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Ver-
tragszeit entspricht.  

 
2. Kündigung 

Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos ver-
letzt haben, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 
Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 

 
3. Vertragsänderung 

Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn 
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. Haben 
Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeige-
pflicht schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 
Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht ange-
zeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die Vertragsänderung frist-
los kündigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen. 

 
4. Ausübung unserer Rechte 

Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend ma-
chen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht 
begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stüt-
zen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist. 
Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten 
Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 
Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren. Dies gilt nicht für Versi-
cherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arg-
listig verletzt haben. 

 
5. Stellvertretung durch eine andere Person 

Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts, der 
Kündigung, der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertre-
ters als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last 
fällt. 
 
Ihre 
Interlloyd Versicherungs-AG 
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Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung 
(AHB 2011) 
 
– sofern im Versicherungsvertrag vereinbart –  
 

 
Umfang des Versicherungsschutzes 
1 Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall 
2 Vermögensschäden, Abhandenkommen von Sachen 
3 Versichertes Risiko 
4 Vorsorgeversicherung 
5 Leistungen der Versicherung  
6 Begrenzung der Leistungen 
7 Ausschlüsse 
 
Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung 
8 Beginn des Versicherungsschutzes 
9 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Erster oder einmaliger 

Beitrag 
10 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag 
11 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung 
12 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung 
13 Beitragsregulierung 
14 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
15 Beitragsangleichung 
 
Dauer und Ende des Vertrags/Kündigung 
16 Dauer und Ende des Vertrags 

 
17 Wegfall des versicherten Risikos 
18 Kündigung nach Beitragsangleichung 
19 Kündigung nach Versicherungsfall 
20 Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen 
21 Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder Erlass 

von Rechtsvorschriften 
22 Mehrfachversicherung 
 
Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
23 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers 
24 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls 
25 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalls 
26 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten 
 
Weitere Bestimmungen 
27 Mitversicherte Personen 
28 Abtretungsverbot 
29 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung 
30 Verjährung 
31 Zuständiges Gericht 
32 Anzuwendendes Recht 

 

 

Umfang des Versicherungsschutzes 
 
1 Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall 
 
1.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risikos 

für den Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen eines während 
der Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen Schadenereignis-
ses (Versicherungsfall), das einen Personen-, Sach- oder sich daraus 
ergebenden Vermögensschaden zur Folge hatte, aufgrund  

 
gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen 

privatrechtlichen Inhalts 

 
von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genommen 
wird. 

 
Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädi-

gung des Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf den Zeit-

punkt der Schadenverursachung, die zum Schadenereignis ge-

führt hat, kommt es nicht an. 

 
1.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es sich 

um gesetzliche Ansprüche handelt, 
 

(1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornah-
me, Rücktritt, Minderung, auf Schadensersatz statt der Leistung 

 
(2) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfüllung 

durchführen zu können 
 
(3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes  

oder wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung ge-
schuldeten Erfolges 

 
(4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ord-

nungsgemäße Vertragserfüllung 
 
(5) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der 

Leistung 
 
(6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleis-

tungen.  

1.3 Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – 
Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die 
Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder 
Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der 
Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.  

 
Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen 
bzw. Embargos, die durch die Vereinigten Staaten von Amerika in 
Hinblick auf den Iran erlassen werden, soweit dem nicht europäi-
sche oder deutsche Rechtsvorschriften entgegenstehen. 

 
 
2 Vermögensschaden, Abhandenkommen von Sachen 
 

Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinbarung 
erweitert werden auf die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen 
Inhalts des Versicherungsnehmers wegen 

 
2.1 Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch durch Sach-

schäden entstanden sind; 
 
2.2 Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf finden 

dann die Bestimmungen über Sachschäden Anwendung. 
 
 
3 Versichertes Risiko 
 
3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpflicht 
 

(1) aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen ange-
gebenen Risiken des Versicherungsnehmers, 

 
(2) aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungs-

schein und seinen Nachträgen angegebenen Risiken. Dies gilt 
nicht für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von versiche-
rungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie für 
sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvorsor-
gepflicht unterliegen, 

 
(3) aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Abschluss 

der Versicherung neu entstehen (Vorsorgeversicherung) und 
die in Ziffer 4 näher geregelt sind. 
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3.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des 
versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neuer 
Rechtsvorschriften. Der Versicherer kann den Vertrag jedoch unter 
den Voraussetzungen von Ziffer 21 kündigen. 

 
 
4 Vorsorgeversicherung 
 
4.1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu entste-

hen, sind im Rahmen des bestehenden Vertrages sofort versichert. 
 

(1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung 
des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb eines Monats an-
zuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit der Beitragsrech-
nung erfolgen. Unterlässt der Versicherungsnehmer die recht-
zeitige Anzeige, entfällt der Versicherungsschutz für das neue 
Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung.  
 
Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt 
wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, dass das 
neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung und zu einem 
Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch 
nicht verstrichen war. 
 

(2) Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen ange-
messenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung über die 
Höhe des Beitrags innerhalb einer Frist von einem Monat nach 
Eingang der Anzeige nicht zustande, entfällt der Versicherungs-
schutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung. 

 
4.2 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Entstehung 

bis zur Einigung im Sinne von Ziffer 4.1 (2) auf den Betrag von 
3.000.000 Euro pauschal für Personen- und Sachschäden und 
50.000 Euro für Vermögensschäden begrenzt, sofern nicht im Versi-
cherungsschein geringere Versicherungssummen festgesetzt sind. 

 
4.3 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risiken 
 

(1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, 
Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der Zulas-
sungs-, Führerschein- oder Versicherungspflicht unterliegen; 
aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen, 
von Theatern, Kino- und Filmunternehmungen, Zirkussen und 
Tribünen; 

 
(2) aus der Herstellung, Bearbeitung, Lagerung, Beförderung, Ver-

wendung von und Handel mit explosiven Stoffen, soweit hierzu 
eine besondere behördliche Genehmigung erforderlich ist; 

 
(3) aus dem Führen, Hüten oder Halten von Hunden, die nach den 

Verordnungen oder Gesetzen des jeweiligen Bundeslandes, in 
dem die Hunde gehalten werden, als gefährlich oder als 
Kampfhunde eingestuft sind oder für die das Bestehen einer 
Haftpflichtversicherung nachzuweisen ist. Als solche gelten 
insbesondere: Akbash,Tosa-Inu, Bullmastiff, Carpatin, Dogo Ar-
gentino, Bordeauxdogge, Dobermann, Goralenhund, Kangal, 
Kaukasischer Ovtscharka, Mioritic, Tornak, Mastiff, Mastin 
Español, Rhodesian Ridgeback, Fila Brasileiro, Mastino Napole-
tano, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bullterrier, 
Rottweiler, Sarplaninac, Bullterrier, Bandog, Pitbull-Terrier und 
Kreuzungen mit diesen Hunden; 

 
(4) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen; 
 
(5) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen 

von kurzfristigen Versicherungsverträgen zu versichern sind. 
 
 
5 Leistungen der Versicherung  
 
5.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage, 

die Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche und die Frei-
stellung des Versicherungsnehmers von berechtigten Schadenser-
satzverpflichtungen. 

 
Berechtigt sind Schadenersatzverpflichtungen dann, wenn der Ver-
sicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, An-
erkenntnisses oder Vergleiches zur Entschädigung verpflichtet ist 
und der Versicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und 
Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des 
Versicherers abgegeben oder geschlossen worden sind, binden den 
Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder 
Vergleich bestanden hätte. 
 
Ist die Schadenersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit 
bindender Wirkung für den Versicherer festgestellt, hat der Versi-
cherer den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom An-
spruch des Dritten freizustellen. 

 
5.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des 

Schadens oder Abwehr der Schadenersatzansprüche zweckmäßig 
erscheinenden Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers 
abzugeben. 

 
Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über 
Schadenersatzansprüche gegen den Versicherungsnehmer, ist der 
Versicherer zur Prozessführung bevollmächtigt. Er führt den Rechts-
streit im Namen des Versicherungsnehmers auf seine Kosten. 

 
5.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadenereignisses, das 

einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch 
zur Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für den Versi-
cherungsnehmer von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, 
so trägt der Versicherer die gebührenordnungsmäßigen oder die mit 
ihm besonders vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers. 

 
5.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter das 

Recht, die Aufhebung oder Minderung einer zu zahlenden Rente zu 
fordern, so ist der Versicherer zur Ausübung dieses Rechts bevoll-
mächtigt. 

 
 
6 Begrenzung der Leistungen  
 
6.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versi-

cherungsfall auf die vereinbarten Versicherungssummen begrenzt. 
Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehre-
re entschädigungspflichtige Personen erstreckt. 

 
6.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Entschädi-

gungsleistungen des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres auf das Zweifache der vereinbarten Versiche-
rungssummen begrenzt. 

 
6.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende 

Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt 
des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese 
– auf derselben Ursache, 
– auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem 

und zeitlichem Zusammenhang oder 
– auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln beruhen. 

 
6.4 Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsnehmer 

bei jedem Versicherungsfall mit einem im Versicherungsschein 
festgelegten Betrag an der Schadenersatzleistung (Selbstbehalt). 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, ist der Versicherer 
auch in diesen Fällen zur Abwehr unberechtigter Schadenersatzan-
sprüche verpflichtet. 

 
6.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht auf 

die Versicherungssummen angerechnet. 
 
6.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Ver-

sicherungsfall die Versicherungssumme, trägt der Versicherer die 
Prozesskosten im Verhältnis der Versicherungssumme zur Gesamt-
höhe dieser Ansprüche. 
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6.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzahlun-
gen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert der Rente die Versi-
cherungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistun-
gen aus dem Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der 
Versicherungssumme, so wird die zu leistende Rente nur im Ver-
hältnis der Versicherungssumme bzw. ihres Restbetrages zum Kapi-
talwert der Rente vom Versicherer erstattet.  

 
Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende Vor-
schrift der Verordnung über den Versicherungsschutz in der Kraft-
fahrzeug-Haftpflichtversicherung in der jeweils gültigen Fassung 
zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles. 

 
Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versicherungs-
nehmer an laufenden Rentenzahlungen beteiligen muss, wenn der 
Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder die nach Ab-
zug sonstiger Leistungen verbleibende Restversicherungssumme 
übersteigt, werden die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Be-
trag von der Versicherungssumme abgesetzt. 

 
6.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflicht-

anspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich am Ver-
halten des Versicherungsnehmers scheitert, hat der Versicherer für 
den von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Entschä-
digungsleistung, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen. 

 
 
7 Ausschlüsse 
 

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht aus-
drücklich etwas anderes bestimmt ist, sind von der Versicherung 
ausgeschlossen: 

 
7.1 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätz-

lich herbeigeführt haben.  
 
7.2 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden dadurch 

verursacht haben, dass sie in Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit 
oder Schädlichkeit 
– Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder 
– Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben. 

 
7.3 Haftpflichtansprüche, soweit sie aufgrund des Vertrags oder von 

Zusagen über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers hinausgehen. 

 
7.4 Haftpflichtansprüche  
 

(1) des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziffer 7.5 benann-
ten Personen gegen die Mitversicherten, 

 
(2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versi-

cherungsvertrages, 
 
(3) zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versicherungs-

vertrages. 
 
7.5 Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer 
 

(1) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in häusli-
cher Gemeinschaft leben oder die zu den im Versicherungsver-
trag mitversicherten Personen gehören; 
als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des 
Lebenspartnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer Partner-
schaften nach dem Recht anderer Staaten, Eltern und Kinder, 
Adoptiveltern und -kinder, Schwiegereltern und -kinder, Stief-
eltern und -kinder, Großeltern und Enkel, Geschwister sowie 
Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch ein familienähn-
liches, auf längere Dauer angelegtes Verhältnis wie Eltern und 
Kinder miteinander verbunden sind); 

 
(2) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn der 

Versicherungsnehmer eine geschäftsunfähige, beschränkt ge-
schäftsfähige oder betreute Person ist; 

 
(3) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versicherungs-

nehmer eine juristische Person des privaten oder öffentlichen 
Rechts oder ein nicht rechtsfähiger Verein ist; 

 
(4) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaf-

tern, wenn der Versicherungsnehmer eine offene Handelsge-
sellschaft, Kommanditgesellschaft oder Gesellschaft bürgerli-
chen Rechts ist; 

 
(5) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine ein-

getragene Partnerschaftsgesellschaft ist; 
 

(6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern. 
 
Zu Ziffer 7.4 und Ziffer 7.5: 
 

Die Ausschlüsse unter Ziffer 7.4 und Ziffer 7.5 (2) bis (6) erstrecken 
sich auch auf Haftpflichtansprüche von Angehörigen der dort ge-
nannten Personen, die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben. 

 
7.6 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen 

sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn der Versiche-
rungsnehmer diese Sachen gemietet, geleast, gepachtet, geliehen, 
durch verbotene Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegenstand eines 
besonderen Verwahrungsvertrages sind.  

 
7.7 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen 

sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn 
 

(1) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit 
des Versicherungsnehmers an diesen Sachen (Bearbeitung, 
Reparatur, Beförderung, Prüfung und dgl.) entstanden sind; bei 
unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als 
diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der Tätig-
keit betroffen waren; 

 
(2) die Schäden dadurch entstanden sind, dass der Versicherungs-

nehmer diese Sachen zur Durchführung seiner gewerblichen  
oder beruflichen Tätigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel, Material-
ablagefläche und dgl.) benutzt hat; bei unbeweglichen Sachen 
gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile 
von ihnen unmittelbar von der Benutzung betroffen waren; 

 
(3) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit 

des Versicherungsnehmers entstanden sind und sich diese Sa-
chen oder – sofern es sich um unbewegliche Sachen handelt – 
deren Teile im unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit 
befunden haben; dieser Ausschluss gilt nicht, wenn der Versi-
cherungsnehmer beweist, dass er zum Zeitpunkt der Tätigkeit 
offensichtlich notwendige Schutzvorkehrungen zur Vermei-
dung von Schäden getroffen hatte. 

 
Zu Ziffer 7.6 und Ziffer 7.7: 
 

Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in Ziffer 7.6 und Ziffer 
7.7 in der Person von Angestellten, Arbeitern, Bediensteten, Be-
vollmächtigten oder Beauftragten des Versicherungsnehmers ge-
geben, so entfällt gleichfalls der Versicherungsschutz, und zwar 
sowohl für den Versicherungsnehmer als auch für die durch den 
Versicherungsvertrag etwa mitversicherten Personen. 

 
7.8 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an vom Versicherungsneh-

mer hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder sonstigen 
Leistungen infolge einer in der Herstellung, Lieferung oder Leistung 
liegenden Ursache und alle sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden. Dies gilt auch dann, wenn die Schadenursache in einem 
mangelhaften Einzelteil der Sache oder in einer mangelhaften Teil-
leistung liegt und zur Beschädigung oder Vernichtung der Sache 
oder Leistung führt. 

 
Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte im 
Auftrag oder für Rechnung des Versicherungsnehmers die Herstel-
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lung oder Lieferung der Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen 
Leistungen übernommen haben. 

7.9 Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Schadener-
eignissen; Ansprüche aus § 110 Sozialgesetzbuch VII sind jedoch 
mitversichert. 

 
7.10 (a) Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer wegen Um-

weltschäden gemäß Umweltschadensgesetz oder anderen auf 
der EU Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierenden nati-
onalen Umsetzungsgesetzen geltend gemacht werden. Dies gilt 
auch dann, wenn der Versicherungsnehmer von einem Dritten 
aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtli-
chen Inhalts auf Erstattung der durch solche Umweltschäden 
entstandenen Kosten in Anspruch genommen wird.  

 
Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche er-
halten, die auch ohne Bestehen des Umweltschadensgesetzes 
oder anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) 
basierender nationaler Umsetzungsgesetze bereits aufgrund 
gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen In-
halts gegen den Versicherungsnehmer geltend gemacht wer-
den könnten. 

 
Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versicherung priva-
ter Haftpflichtrisiken. 

 
7.10 (b) Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung 
 

Dieser Ausschluss gilt nicht 
(1) im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken 
oder 
(2) für Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer herge-

stellte oder gelieferte Erzeugnisse (auch Abfälle), durch 
Arbeiten oder sonstige Leistungen nach Ausführung der 
Leistung oder nach Abschluss der Arbeiten entstehen 
(Produkthaftpflicht). 

 
Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schäden durch 
Umwelteinwirkung, die aus der Planung, Herstellung, Liefe-
rung, Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von 
– Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe 

herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu be-
fördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen) 

– Anlagen gemäß Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungsge-
setz (UmweltHG-Anlagen) 

– Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestim-
mungen einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unter-
liegen 

– Abwasseranlagen 
oder Teilen resultieren, die ersichtlich für solche Anlagen be-
stimmt sind. 

 
7.11 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige 

Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind. 
 
7.12 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder 

mittelbarem Zusammenhang stehen mit energiereichen ionisie-
renden Strahlen (z. B. Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Rönt-
genstrahlen).  

 
7.13 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind auf  
 

(1) gentechnische Arbeiten, 
 
(2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO), 
 
(3) Erzeugnisse, die  

– Bestandteile aus GVO enthalten, 
– aus oder mithilfe von GVO hergestellt wurden. 

 
7.14 Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, welche entstehen durch 
 

(1) Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer handelt, 
 

(2) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutsche,  
 
(3) Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer. 

 
7.15 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, der Über-

mittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten, soweit es sich 
um Schäden handelt aus 

 
(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Verän-

derung von Daten, 
 
(2) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten, 
 
(3) Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch, 
 
(4) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen. 

 
7.16 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder 

Namensrechtsverletzungen. 
 
7.17 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, 

Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskriminierungen.  
 
7.18 Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus der Über-

tragung einer Krankheit des Versicherungsnehmers resultieren. Das 
Gleiche gilt für Sachschäden, die durch Krankheit der dem Versiche-
rungsnehmer gehörenden, von ihm gehaltenen oder veräußerten 
Tiere entstanden sind. In beiden Fällen besteht Versicherungs-
schutz, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er weder vor-
sätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat. 

 
 
 

Beginn des Versicherungsschutzes/ 
Beitragszahlung 
 
 
8 Beginn des Versicherungsschutzes 
 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein 
angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den ers-
ten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne von Ziffer 9.1 
zahlt. Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherung-
steuer, die der Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz be-
stimmten Höhe zu entrichten hat. 

 
 
9 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einmaliger 

Beitrag  
 
9.1 Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf 

von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins fällig. 
 

Ist die Zahlung des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, gilt als ers-
ter Beitrag nur die erste Rate des  Jahresbeitrags. 

 
9.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag 

nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt 
der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzah-
lung nicht zu vertreten hat. Für Versicherungsfälle, die bis zur Zah-
lung des Beitrags eintreten, ist der Versicherer nur dann nicht zur 
Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch ge-
sonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hin-
weis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzah-
lung des Beitrags aufmerksam gemacht hat. 

 
9.3 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag 

nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, 
solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zu-
rücktreten, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 
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10 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag  
 
10.1 Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, 

am Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraums fällig. 
 

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungs-
schein oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt er-
folgt. 

 
10.2 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versiche-

rungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die 
verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat. 
Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug ent-
standenen Schadens zu verlangen.  

 
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versiche-
rer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine 
Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen 
muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen 
Beträge des Beitrags, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und 
die Rechtsfolgen angibt, die nach den Ziffern 10.3 und 10.4 mit 
dem Fristablauf verbunden sind. 

 
10.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch 

mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur 
Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsauf-
forderung nach Ziffer 10.2 Abs. 2 darauf hingewiesen wurde. 

 
10.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch 

mit der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer 
mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 10.2 Abs. 3 darauf hin-
gewiesen hat. 

 
Hat der Versicherer gekündigt und zahlt der Versicherungsnehmer 
danach innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag, besteht 
der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang 
der Kündigung und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch 
kein Versicherungsschutz. 

 
 
11 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung  
 

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die 
Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag einge-
zogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer berechtig-
ten Einziehung nicht widerspricht. 

 
Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungs-
nehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung 
auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in 
Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung des Versicherers er-
folgt.  

 
Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versi-
cherungsnehmer die Einzugsermächtigung widerrufen hat, oder 
hat der Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, 
dass der Beitrag nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer 
berechtigt, die Zahlung künftig außerhalb des Lastschriftverfahrens 
zu verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des 
Beitrags erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Text-
form aufgefordert worden ist. 

 
 
12 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung  
 

Ist unterjährige Zahlung des Jahresbeitrags vereinbart, sind die 
noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der Versicherungs-
nehmer mit der Zahlung einer Rate im Verzug ist. 

 
Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Beitragszah-
lung verlangen. 

 
 
13 Beitragsregulierung  
 
13.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, ob 

und welche Änderungen des versicherten Risikos gegenüber den 
früheren Angaben eingetreten sind. Diese Aufforderung kann auch 
durch einen Hinweis auf der Beitragsrechnung erfolgen. Die Anga-
ben sind innerhalb eines Monats nach Zugang der Aufforderung zu 
machen und auf Wunsch des Versicherers nachzuweisen. Bei un-
richtigen Angaben zum Nachteil des Versicherers kann dieser vom 
Versicherungsnehmer eine Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des 
festgestellten Beitragsunterschiedes verlangen. Dies gilt nicht, 
wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an der Unrichtig-
keit der Angaben kein Verschulden trifft. 

 
13.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers oder 

sonstiger Feststellungen wird der Beitrag ab dem Zeitpunkt der Ver-
änderung berichtigt (Beitragsregulierung), beim Wegfall versicherter 
Risiken jedoch erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung 
beim Versicherer. Der vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag darf 
dadurch nicht unterschritten werden. Alle entsprechend Ziffer 15.1 
nach dem Versicherungsabschluss eingetretenen Erhöhungen und 
Ermäßigungen des Mindestbeitrags werden berücksichtigt. 

 
13.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, 

kann der Versicherer für den Zeitraum, für den die Angaben zu ma-
chen waren, eine Nachzahlung in Höhe des für diesen Zeitraum be-
reits in Rechnung gestellten Beitrages verlangen. Werden die An-
gaben nachträglich gemacht, findet eine Beitragsregulierung statt. 
Ein vom Versicherungsnehmer zu viel gezahlter Beitrag wird nur 
zurückerstattet, wenn die Angaben innerhalb von zwei Monaten 
nach Zugang der Mitteilung des erhöhten Beitrages erfolgten. 

 
13.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf 

Versicherungen mit Beitragsvorauszahlung für mehrere Jahre.  
 
 
14 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung  
 

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags hat der Versicherer, soweit 
durch Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf 
den Teil des Beitrages, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versi-
cherungsschutz bestanden hat. 

 
 
15 Beitragsangleichung 
 
15.1 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsangleichung. 

Soweit die Beiträge nach Lohn-, Bau- oder Umsatzsumme berech-
net werden, findet keine Beitragsangleichung statt. Mindestbeiträ-
ge unterliegen unabhängig von der Art der Beitragsberechnung 
der Beitragsangleichung. 

 
15.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung für die 

ab dem 1. Juli fälligen Beiträge, um welchen Prozentsatz sich im 
vergangenen Kalenderjahr der Durchschnitt der Schadenzahlungen 
aller zum Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversicherung zugelas-
senen Versicherer gegenüber dem vorvergangenen Jahr erhöht 
oder vermindert hat. Den ermittelten Prozentsatz rundet er auf die 
nächstniedrigere durch fünf teilbare ganze Zahl ab. Als Schaden-
zahlungen gelten dabei auch die speziell durch den einzelnen 
Schadenfall veranlassten Ausgaben für die Ermittlung von Grund 
und Höhe der Versicherungsleistungen. 

 
Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist die 
Summe der in diesem Jahr geleisteten Schadenzahlungen geteilt 
durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu angemeldeten 
Schadenfälle. 

 
15.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle einer 

Verminderung verpflichtet, den Folgejahresbeitrag um den sich aus 
Ziffer 15.2 ergebenden Prozentsatz zu verändern (Beitragsanglei-
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chung). Der veränderte Folgejahresbeitrag wird dem Versicherungs-
nehmer mit der nächsten Beitragsrechnung bekannt gegeben. 

 
Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Versicherers 
in jedem der letzten fünf Kalenderjahre um einen geringeren Pro-
zentsatz als denjenigen erhöht, den der Treuhänder jeweils für die-
se Jahre nach Ziffer 15.2 ermittelt hat, so darf der Versicherer den 
Folgejahresbeitrag nur um den Prozentsatz erhöhen, um den sich 
der Durchschnitt seiner Schadenzahlungen nach seinen unterneh-
menseigenen Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht hat; diese Er-
höhung darf diejenige nicht überschreiten, die sich nach dem vor-
stehenden Absatz ergeben würde. 

 
15.4 Liegt die Veränderung nach Ziffer 15.2 oder 15.3 unter fünf Prozent, 

entfällt eine Beitragsangleichung. Diese Veränderung ist jedoch in 
den folgenden Jahren zu berücksichtigen. 

 
 
 

Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung 
 
 
16 Dauer und Ende des Vertrages  
 
16.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit 

abgeschlossen. 
 
16.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich 

der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner 
spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versiche-
rungsjahres eine Kündigung zugegangen ist. 

 
16.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der 

Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen 
Zeitpunkt. 

 
16.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag 

schon zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauf folgenden 
Jahres gekündigt werden; die Kündigung muss dem Vertrags-
partner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Ver-
sicherungsjahres zugegangen sein. 

 
 
17 Wegfall des versicherten Risikos 
 

Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so 
erlischt die Versicherung bezüglich dieser Risiken. Dem Versicherer 
steht der Beitrag zu, den er hätte erheben können, wenn die Versi-
cherung dieser Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden 
wäre, zu dem er vom Wegfall Kenntnis erlangt. 

 
 
18 Kündigung nach Beitragsangleichung 
 

Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung gemäß 
Ziffer 15.3, ohne dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes 
ändert, kann der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag 
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versiche-
rers mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt 
kündigen, in dem die Beitragserhöhung wirksam werden sollte.  

 
Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf 
das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem Versi-
cherungsnehmer spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden 
der Beitragserhöhung zugehen. 

 
Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kündi-
gungsrecht. 

 
 
19 Kündigung nach Versicherungsfall  
 
19.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn 

– vom Versicherer eine Schadenersatzzahlung geleistet wurde 
oder 

– dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den 
Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch gerichtlich 
zugestellt wird. 

 
Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform spätestens 
einen Monat nach der Schadenersatzzahlung oder der Zustellung 
der Klage zugegangen sein.  

 
19.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort 

nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungs-
nehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem 
späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden 
Versicherungsperiode, wirksam wird. 

 
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zu-
gang beim Versicherungsnehmer wirksam. 

 
 
20 Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen 
 
20.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Haftpflichtversicherung be-

steht, an einen Dritten veräußert, tritt dieser anstelle des Versiche-
rungsnehmers in die während der Dauer seines Eigentums sich aus 
dem Versicherungsverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein. 

 
Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines Nießbrauchs, 
eines Pachtvertrages oder eines ähnlichen Verhältnisses von einem 
Dritten übernommen wird. 

 
20.2 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle 

– durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer Frist 
von einem Monat, 

– durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit sofortiger 
Wirkung oder auf den Schluss der laufenden Versicherungs-
periode 

in Schriftform gekündigt werden. 
 
20.3 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn 

– der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeit-
punkt an ausübt, in welchem er vom Übergang auf den Dritten 
Kenntnis erlangt; 

– der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem Übergang 
ausübt, wobei das Kündigungsrecht bis zum Ablauf eines Mo-
nats von dem Zeitpunkt an bestehen bleibt, in dem der Dritte 
von der Versicherung Kenntnis erlangt. 

 
20.4 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer laufenden 

Versicherungsperiode und wird das Versicherungsverhältnis nicht 
gekündigt, haften der bisherige Versicherungsnehmer und der Dritte 
für den Versicherungsbeitrag dieser Periode als Gesamtschuldner. 

 
20.5 Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer durch den 

bisherigen Versicherungsnehmer oder den Dritten unverzüglich 
anzuzeigen.  

 
Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein 
Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsfall später als einen 
Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem die Anzeige dem Versi-
cherer hätte zugehen müssen, und der Versicherer den mit dem Ver-
äußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen 
hätte. 

 
Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für alle Versi-
cherungsfälle, die frühestens einen Monat nach dem Zeitpunkt ein-
treten, in dem der Versicherer von der Veräußerung Kenntnis er-
langt. Dies gilt nur, wenn der Versicherer in diesem Monat von 
seinem Kündigungsrecht keinen Gebrauch gemacht hat. 

 
Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzeigepflicht 
nicht weg, wenn dem Versicherer die Veräußerung in dem Zeit-
punkt bekannt war, in dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen. 
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21 Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder Erlass 

von Rechtsvorschriften  
 

Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung beste-
hender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften ist der Versicherer be-
rechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist 
von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn 
es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt 
wird, in welchem der Versicherer von der Erhöhung Kenntnis er-
langt hat. 

 
 
22 Mehrfachversicherung 
 
22.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehreren 

Versicherungsverträgen versichert ist. 
 
22.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne 

dass der Versicherungsnehmer dies wusste, kann er die Aufhebung 
des später geschlossenen Vertrages verlangen. 

 
22.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsnehmer 

es nicht innerhalb eines Monats geltend macht, nachdem er von 
der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung 
wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit der sie 
verlangt wird, dem Versicherer zugeht. 

 
 
 

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
 
 
23 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers  
 
23.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebli-

che Umstände 
 

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklä-
rung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzu-
zeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die 
für den Entschluss des Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit 
dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist 
auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragser-
klärung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform 
Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt. Der Versicherungsmakler ist 
ausdrücklich bevollmächtigt, diese Fragen für die Interlloyd auch in 
seinem Namen zu stellen. Die Antworten auf seine Fragen gelten 
als Beantwortung der Fragen des Versicherers nach den gefahr-
erheblichen Umständen. 

 
Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den Ent-
schluss des Versicherers Einfluss auszuüben, den Vertrag überhaupt 
oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen. 

 
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers 
geschlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, 
muss sich der Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als habe 
er selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen. 

 
23.2 Rücktritt 
 

(1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerhebli-
chen Umständen berechtigen den Versicherer, vom Versiche-
rungsvertrag zurückzutreten. Dies gilt auch dann, wenn ein 
Umstand nicht oder unrichtig angezeigt wurde, weil sich der 
Versicherungsnehmer der Kenntnis der Wahrheit arglistig ent-
zogen hat. 

 
(2) Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versiche-

rungsnehmer nachweist, dass er oder sein Vertreter die unrich-
tigen oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch 
grob fahrlässig gemacht hat. 

 

Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger 
Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag 
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch 
zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte. 

 
(3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. 

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, 
darf er den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn der Ver-
sicherungsnehmer nachweist, dass der unvollständig oder un-
richtig angezeigte Umstand weder für den Eintritt des Versi-
cherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der 
Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein 
Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer die An-
zeigepflicht arglistig verletzt hat. 

 
Dem Versicherer steht der Teil des Beitrags zu, der der bis zum 
Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Ver-
tragszeit entspricht. 

 
23.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht 
 

Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die 
Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober 
Fahrlässigkeit beruhte, kann der Versicherer den Vertrag unter Ein-
haltung einer Frist von einem Monat in Schriftform kündigen. 

 
Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen 
Bedingungen, geschlossen hätte. 

 
Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätte, werden die anderen Be-
dingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbe-
standteil. Hat der Versicherungsnehmer die Pflichtverletzung nicht 
zu vertreten, werden die anderen Bedingungen ab der laufenden 
Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 

 
Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 
zehn Prozent oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung 
für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungs-
nehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mit-
teilung des Versicherers fristlos in Schriftform kündigen. 

 
Der Versicherer muss die ihm nach Ziffer 23.2 und 23.3 zustehen-
den Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die 
Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er von der Verletzung der 
Anzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht begrün-
det, Kenntnis erlangt. Er hat die Umstände anzugeben, auf die er 
seine Erklärung stützt; er darf nachträglich weitere Umstände zur 
Begründung seiner Erklärung abgeben, wenn für diese die Monats-
frist nicht verstrichen ist. 

 
Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziffer 23.2 und 23.3 
nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mit-
teilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung 
hingewiesen hat. 

 
Der Versicherer kann sich auf die in den Ziffern 23.2 und 23.3 ge-
nannten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten Ge-
fahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte. 

 
23.4 Anfechtung 

 
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täu-
schung anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung steht 
dem Versicherer der Teil des Beitrags zu, der der bis zum Wirksam-
werden der Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit ent-
spricht. 
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24 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls  
 

Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungsneh-
mer auf Verlangen des Versicherers innerhalb angemessener Frist 
zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwä-
gung der beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, 
der zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne Weiteres als besonders 
gefahrdrohend. 

 
 
25 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles  
 
25.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich anzuzei-

gen, auch wenn noch keine Schadenersatzansprüche erhoben 
wurden. 

 
25.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwen-

dung und Minderung des Schadens sorgen. Weisungen des Versi-
cherers sind dabei zu befolgen, soweit es für den Versicherungs-
nehmer zumutbar ist. Er hat dem Versicherer ausführliche und 
wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der 
Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle Umstän-
de, die nach Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des Scha-
dens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür angeforder-
ten Schriftstücke übersandt werden. 

 
25.3 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch er-

hoben, ein staatsanwaltschaftliches, behördliches oder gerichtli-
ches Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder ihm 
gerichtlich der Streit verkündet, hat er dies ebenfalls unverzüglich 
anzuzeigen. 

 
25.4 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwal-

tungsbehörden auf Schadensersatz muss der Versicherungsnehmer 
fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehel-
fe einlegen. Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht.  

 
25.5 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch 

gerichtlich geltend gemacht, hat er die Führung des Verfahrens 
dem Versicherer zu überlassen. Der Versicherer beauftragt im Na-
men des Versicherungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der Versiche-
rungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erfor-
derlichen Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur 
Verfügung stellen. 

 
 
26 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten 
 
26.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem 

Vertrag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalls zu erfüllen hat, 
kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kennt-
nis von der Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der Versi-
cherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass die Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz 
noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte. 

 
26.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, 

verliert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei 
grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.  

 
Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes 
hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls beste-
henden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Vorausset-
zung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch geson-
derte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen 
hat. 

 
Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit 
nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz 
bestehen. 

 

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit we-
der für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls 
noch für die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer ob-
liegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versi-
cherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat. 

 
Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob 
der Versicherer ein ihm nach Ziffer 26.1 zustehendes Kündigungs-
recht ausübt. 

 
 
 

Weitere Bestimmungen 
 
 
27 Mitversicherte Person 
 
27.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprüche 

gegen andere Personen als den Versicherungsnehmer selbst, sind 
alle für ihn geltenden Bestimmungen auf die Mitversicherten ent-
sprechend anzuwenden. Die Bestimmungen über die Vorsorgever-
sicherung (Ziffer 4) gelten nicht, wenn das neue Risiko nur in der 
Person eines Mitversicherten entsteht. 

 
27.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht 

ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu. Er ist neben den Mit-
versicherten für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich. 

 
 
28 Abtretungsverbot  
 

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung 
ohne Zustimmung des Versicherers weder abgetreten noch ver-
pfändet werden. Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist 
zulässig. 

 
 
29 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung  
 
29.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen 

sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers gerichtet werden. 
 
29.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem 

Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die 
dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absen-
dung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer 
bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absen-
dung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend für den 
Fall einer Namensänderung des Versicherungsnehmers. 

 
29.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Gewer-

bebetrieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerbli-
chen Niederlassung die Bestimmungen der Ziffer 29.2 entspre-
chende Anwendung. 

 
 
30 Verjährung 
 
30.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei 

Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vor-
schriften des Bürgerlichen Gesetzbuches. 

 
30.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer 

angemeldet worden, ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu 
dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versiche-
rers dem Anspruchsteller in Textform zugeht. 
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31 Zuständiges Gericht  
 
31.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer 

bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des 
Versicherers. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, 
ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versiche-
rungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in 
Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

 
31.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Kla-

gen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht er-
hoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines 
solchen, den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist 
der Versicherungsnehmer eine juristische Person, bestimmt sich 
das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder der Niederlassung 

des Versicherungsnehmers. Das Gleiche gilt, wenn der Versiche-
rungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesell-
schaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene 
Partnergesellschaft ist. 

 
31.3 Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der 

Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zu-
ständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den 
Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner 
für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. 

 
 
32 Anzuwendendes Recht  

 
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
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Besondere Bedingungen und Risikobeschreibung 
für die Privathaftpflichtversicherung (PHV – Eurosecure 2011) 
mit Schadenersatz-Rechtsschutz als Ergänzung zur Ausfalldeckung 
 
– sofern im Versicherungsvertrag vereinbart – 
 

 
1 Versichertes Risiko 
2 Mitversicherte Personen 
3 Familie, Haushalt, Sport und Freizeit 
4 Immobilien 
5 Tiere 
6 Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge 
7 Geltungsbereich/Auslandsaufenthalte 
8 Deckungserweiterungen 
8.1 Mietsachschäden  
8.2 Beschädigung, Vernichtung oder Verlust fremder Sachen  
8.3 Abhandenkommen von Schlüsseln 
8.4  Abwässer- und Allmählichkeitsschäden 
8.5 Betriebspraktika/Ferienjobs/Fachpraktischer Unterricht 
8.6 Tagesmutter/Tageseltern/Babysittertätigkeit 
8.7 Deliktunfähigkeit 

8.8 Gefälligkeitshandlungen 
8.9 Mitversicherung von Forderungsausfällen (Ausfalldeckung) 
8.10 Schadenersatz-Rechtsschutz als Ergänzung zur Ausfalldeckung 
8.11 Vermögensschäden 
8.12 Ansprüche aus Benachteiligungen/Antidiskriminierungsdeckung  
8.13 Umweltschadensversicherung 
9 Vorsorgeversicherung 
10 Künftige Bedingungsverbesserungen 
11 Bedingungsgarantie 
12 Besondere Bedingung für die Versicherung der Haftpflicht aus Ge-

wässerschäden  
13 Lehrerhaftpflichtversicherung 
14 Haftpflichtversicherung für Beamte und Angestellte im öffentlichen 

Dienst (Verwaltung) 

 

 
1 Versichertes Risiko 
 
1.1 Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingun-

gen für die Haftpflichtversicherung (AHB 2011) und der nachstehen-
den Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen die gesetz-
liche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus den Gefahren des 
täglichen Lebens als Privatperson und nicht aus den Gefahren eines 
Betriebes oder Berufes. 

 
1.2 Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-

mers aus  
 

(1) den Gefahren eines Dienstes, Amtes (auch Ehrenamtes), einer 
verantwortlichen Betätigung in Vereinigungen aller Art. 

 
(2) oder einer ungewöhnlichen und gefährlichen Beschäftigung.  

 
1.3 Der Versicherungsschutz gilt für den Versicherungsnehmer sowie die 

in Ziffer 2 genannten mitversicherten Personen (bei Vereinbarung ei-
nes Single- oder Partner-, Single mit Kind- Tarifes siehe jedoch Ziffer 
2.5 oder 2.6) im Rahmen der vorliegenden Bedingungen.  

 
1.4 Es gelten die im Versicherungsschein genannten Versicherungssum-

men für Personen-, Sach- und Vermögensschäden. Sie bilden jeweils 
die Höchstentschädigung je Versicherungsfall. Die Versicherungs-
summen stehen für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres 
zweimal zur Verfügung.  

 
1.5 Besondere Versicherungssummen (Sublimits im Rahmen der oben 

genannten Versicherungssummen) und/oder Selbstbehalte und/oder 
Jahresschadenmaximierungen sind im Einzelfall innerhalb der nach-
stehenden Vertragsteile vereinbart. 

 
1.6 Besteht für mehrere Versicherungsfälle, die  

– auf derselben Ursache beruhen oder 
– auf den gleichen Ursachen beruhen, wenn zwischen diesen ein 

innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher Zusammenhang 
besteht,  

 
für den Versicherungsnehmer Versicherungsschutz im Rahmen ver-
schiedener Abschnitte dieses Vertrages oder sowohl im Rahmen die-
ses Vertrages als auch eines anderen Haftpflichtversicherungsvertra-
ges bei der Interlloyd, so ist die Ersatzleistung der Interlloyd aus 
diesen Abschnitten/Verträgen insgesamt auf die höchste der je Versi-
cherungsfall in diesen Abschnitten/Verträgen vereinbarten Versiche-
rungssummen begrenzt. In diesem Fall gelten die Versicherungsfälle 
in dem Zeitpunkt eingetreten, in dem der erste Versicherungsfall ein-
getreten ist. 

 

2 Mitversicherte Personen 
 
2.1 Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht 
 

(1) des Ehegatten und eingetragenen Lebenspartners des Versiche-
rungsnehmers.  
Eingetragener Lebenspartner ist derjenige, der in einer eingetra-
genen Lebenspartnerschaft im Sinne des Lebenspartnerschaftsge-
setzes oder einer vergleichbaren Partnerschaft nach dem Recht 
anderer Staaten lebt. Als eingetragene Lebenspartnerschaften gel-
ten auch die den Partnerschaften im Sinne des Lebenspartner-
schaftsgesetzes vergleichbaren Partnerschaften nach dem Recht 
anderer Staaten.  

 
(2) des in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer 

lebenden Partners einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft und 
dessen Kinder, diese entsprechend Ziffer 2.1 (3) bis (5). 
Der Versicherungsnehmer und der mitversicherte Partner dürfen 
weder miteinander noch mit anderen Personen verheiratet sein 
oder in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft leben. 
Sofern der Partner nicht beim Versicherungsnehmer behördlich 
gemeldet ist, besteht die Mitversicherung nur, wenn der Partner 
beim Versicherer namentlich benannt ist. 

 
(3) ihrer minderjährigen Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflege-

kinder), 
 

(4) ihrer volljährigen, unverheirateten und nicht in einer eingetrage-
nen Lebenspartnerschaft lebenden Kinder (auch Stief-, Adoptiv- 
und Pflegekinder), solange sie sich noch in einer Schul- oder sich 
unmittelbar an – schließenden Berufsausbildung befinden (be-
rufliche Erstausbildung – Lehre und/oder Studium, auch Ba-
chelor- und unmittelbar angeschlossener Masterstudiengang, 
nicht Referendarzeit, Fortbildungsmaßnahmen und dergleichen). 
Bei Ableistung des Grundwehr- oder Zivildienstes (einschließlich 
des freiwilligen zusätzlichen Wehrdienstes), des zum 01.07.11 
freiwilligen Wehrdienstes von bis zu 23 Monaten oder des freiwil-
ligen sozialen bzw. ökologischen Jahres vor, während oder im 
unmittelbaren Anschluss an die Berufsausbildung bleibt der Ver-
sicherungsschutz bestehen.  
Sofern eine häusliche Gemeinschaft mit dem Versicherungsneh-
mer besteht, richtet sich der Versicherungsschutz ansonsten 
nach Ziffer 2.1 (5). 

 
(5) auf Antrag aller Personen, die mit dem Versicherungsnehmer in 

häuslicher Gemeinschaft leben und dort behördlich gemeldet 
sind. Die in häuslicher Gemeinschaft lebenden unverheirateten 
und nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft * leben-
den volljährigen Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder) 
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mit geistiger Behinderung gelten ohne dass es eines besonderen 
Antrages bedarf mitversichert. 

 
(6) von vorübergehend in den Familienverbund eingegliederten un-

verheirateten Personen (z. B. Aupair, Austauschschüler) sowie 
von minderjährigen Übernachtungsgästen im Haushalt des Ver-
sicherungsnehmers, soweit nicht anderweitig Versicherungs-
schutz besteht. 

 
2.2 Mitversichert ist ferner die gesetzliche Haftpflicht folgender Personen 

gegenüber Dritten aus der genannten Tätigkeit: 
 

(1) im Haushalt des Versicherungsnehmers beschäftigte Personen, 
 

(2) Personen, die aus Arbeitsvertrag oder gefälligkeitshalber Woh-
nung, Haus und Garten betreuen oder den Streudienst versehen, 

 
(3) Personen, die dem Versicherungsnehmer und den mitversicher-

ten Personen gemäß Ziffer 2.1 bei Notfällen freiwillig Hilfe leis-
ten. Ersetzt werden auch Aufwendungen, die dem Helfer durch 
die freiwillige Hilfeleistung für die versicherten Personen ent-
standen sind. Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Per-
sonenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufs-
krankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem 
Sozialgesetzbuch VII handelt. 

 
(4)  Versicherungsschutz für die genannten Personen besteht sofern 

der Schaden nicht über eine anderweitige Versicherung gedeckt 
ist (subsidiäre Deckung). 

 
2.3 Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche 

– des Versicherungsnehmers gegen mitversicherte Personen, 
– mitversicherter Personen gegen den Versicherungsnehmer, 
– mitversicherter Personen untereinander. 

 
Mitversichert sind jedoch etwaige übergangsfähige Regressansprü-
che von Sozialversicherungsträgern, Sozialhilfeträgern, privaten Kran-
kenversicherungsträgern, öffentlichen und privaten Arbeitgebern 
wegen Personenschäden. 

 
2.4 Nachversicherungsschutz 
 

(1) Entfällt die Mitversicherung der in den Ziffer 2.1 (1) bis (5) ge-
nannten Personen, weil z. B. 
a) der Versicherungsnehmer verstorben ist, 
b) die Ehe rechtskräftig geschieden bzw. eine eingetragene Le-

benspartnerschaft rechtskräftig aufgehoben wurde (Ziffer 
2.1 (1)), 

c) Kinder nach der Ausbildung berufstätig werden oder gehei-
ratet haben (Ziffer 2.1 (4)und 2.6 (2)), 

d) die häusliche Gemeinschaft mit dem Lebenspartner oder ei-
ner sonstigen mitversicherten Person beendet wurde (Ziffer 
2.1 (2) und (5)), 

besteht der Versicherungsschutz weiter bis zur nächsten Bei-
tragshauptfälligkeit. Wird von bzw. für diese Personen bis dahin 
kein neuer Versicherungsschutz bei der Interlloyd beantragt, ent-
fällt der Versicherungsschutz rückwirkend. 

 
(2) Wird bei Tod des Versicherungsnehmers die nächste Beitrags-

rechnung durch den Ehegatten oder (eingetragenen) Lebens-
partner eingelöst, so wird dieser Versicherungsnehmer. 

 
2.5 Sofern ein Single- oder Partner- Tarif vereinbart ist (siehe Risikobe-

zeichnung im Versicherungsschein), gilt folgendes: 
 

(1) Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschließlich auf die per-
sönliche gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers (Sin-
gletarif) sowie im Partnertarif auch auf die persönliche gesetzli-
che Haftpflicht des im Versicherungsschein genannten Partners 
als Einzelpersonen. 

 
(2) Die Bestimmungen über mitversicherte Personen gemäß Ziffer 

2.1 (1) bis (5) haben für diesen Vertrag keine Gültigkeit. 
 

(3) Änderungen des Familienstandes sind dem Versicherer mitzutei-
len. Es gelten die Bestimmungen über die Erhöhung und Erwei-
terung von versicherten Risiken gemäß Ziffer 3.1 (2) und 13. AHB 
2011. 

 
2.6 Sofern ein Single mit Kind/ern- Tarif vereinbart ist (siehe Risikobe-

zeichnung im Versicherungsschein), gilt folgendes: 
 

(1) Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschließlich auf die per-
sönliche gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers und 
seiner minderjährigen Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflege-
kinder), 

 
(2) seiner volljährigen, unverheirateten und nicht in einer eingetra-

genen Lebenspartnerschaft lebenden Kinder (auch Stief-, Adop-
tiv- und Pflegekinder), solange sie sich noch in einer Schul- oder 
sich unmittelbar an – schließenden Berufsausbildung befinden 
(berufliche Erstausbildung – Lehre und/oder Studium, auch Ba-
chelor- und unmittelbar angeschlossener Masterstudiengang, 
nicht Referendarzeit, Fortbildungsmaßnahmen und dergleichen). 
Bei Ableistung des Grundwehr- oder Zivildienstes (einschließlich 
des freiwilligen zusätzlichen Wehrdienstes), des zum 01.07.11 
freiwilligen Wehrdienstes von bis zu 23 Monaten oder des freiwil-
ligen sozialen bzw. ökologischen Jahres vor, während oder im 
unmittelbaren Anschluss an die Berufsausbildung bleibt der Ver-
sicherungsschutz bestehen. 

 
(3) Die Bestimmungen über mitversicherte Personen gemäß Ziffer 

2.1 (1), (2) und (5) haben für diesen Vertrag keine Gültigkeit. 
 

(4) Änderungen des Familienstandes sind dem Versicherer mitzutei-
len. Es gelten die Bestimmungen über die Erhöhung und Erwei-
terung von versicherten Risiken gemäß Ziffer 3.1 (2) und 13. AHB 
2011. 

 
 
3 Familie, Haushalt, Sport und Freizeit 
 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
 
3.1 als Familien- und Haushaltsvorstand (z. B. aus der Aufsichtspflicht 

über Minderjährige); 
 
3.2 als Dienstherr der im Haushalt des Versicherungsnehmers tätigen 

Personen; 
 
3.3 aus dem Besitz und Gebrauch von Fahrrädern und sonstigen nicht 

selbst fahrenden Landfahrzeugen (z. B. Skateboards, Inlineskates, Roll-
schuhe). Kein Versicherungsschutz besteht für Fahrräder mit elektromo-
torischen Antrieben jeglicher Art. Der Versicherungsschutz hierfür rich-
tet sich ausschließlich nach Ziffer 6 (Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge) 
der Bedingungen; 

 
3.4 aus der Ausübung von Sport, ausgenommen ist eine jagdliche Betäti-

gung und die Teilnahme an Pferde-, Rad- oder Kraftfahrzeug-Rennen 
sowie den Vorbereitungen hierzu (Training); 

 
3.5 aus dem erlaubten privaten Besitz und aus dem zulässigen Gebrauch 

von Hieb-, Stoß- und Schusswaffen sowie Munition und Geschossen, 
nicht jedoch zu Jagdzwecken oder zu strafbaren Handlungen, wei-
terhin aus dem erlaubten Abbrennen von Feuerwerk; 

 
3.6 wegen Schäden durch elektronischen Datenaustausch und Internet-

nutzung 
 

(1) Eingeschlossen ist – insoweit abweichend von Ziffer 7.15 AHB 
2011 – die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 
wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und der 
Bereitstellung elektronischer Daten, z. B. im Internet, per E-Mail 
oder mittels Datenträger, soweit es sich handelt um 
a) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Ver-

änderung von Daten (Datenveränderung) bei Dritten durch 
Computer-Viren und/oder andere Schadprogramme; 
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b) Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie der Nicht-
erfassung und fehlerhaften Speicherung von Daten bei Drit-
ten und zwar wegen  
– sich daraus ergebender Personen- und Sachschäden, 

nicht jedoch weiterer Datenveränderungen sowie 
– der Kosten zur Wiederherstellung der veränderten Da-

ten bzw. Erfassung/korrekter Speicherung nicht oder 
fehlerhaft erfasster Daten; 

c) Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Datenaus-
tausch. 

 
Für Ziffer 3.6 (1) a bis c gilt: 
 

Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dass seine auszutauschenden, 
zu übermittelnden, bereitgestellten Daten durch Sicherheitsmaß-
nahmen und/oder -techniken (z. B. Virenscanner, Firewall) gesichert 
oder geprüft werden bzw. worden sind, die dem Stand der Technik 
entsprechen. Diese Maßnahmen können auch durch Dritte erfolgen.  
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so gilt Ziffer 26 
AHB 2011 (Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten). 

 
(2) Im Rahmen der im Versicherungsschein und seinen Nachträgen 

ausgewiesenen Versicherungssumme beträgt die Versicherungs-
summe 50.000 Euro. Abweichend von Ziffer 6.2 AHB 2011 stellt 
diese zugleich die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfäl-
le eines Versicherungsjahres dar.  
Der Versicherungsnehmer beteiligt sich an jedem Schaden mit 
250 Euro. 

 
Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende 
Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeit-
punkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn 
diese 
– auf derselben Ursache, 
– auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachli-

chem und zeitlichem Zusammenhang oder 
– auf dem Austausch, der Übermittlung und Bereitstellung  

elektronischer Daten mit gleichen Mängeln beruhen. 
 

 Ziffer 6.3 AHB 2011 wird gestrichen. 
 

(3) Versicherungsschutz besteht – insoweit abweichend von Ziffer 
7.9 AHB 2011– für Versicherungsfälle im Ausland. Dies gilt jedoch 
nur, soweit die versicherten Haftpflichtansprüche in europäi-
schen Staaten und nach dem Recht europäischer Staaten geltend 
gemacht werden. 

 
(4) Nicht versichert sind Ansprüche aus nachfolgend genannten Tä-

tigkeiten und Leistungen: 
– Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pflege; 
– IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, -Schulung; 
– Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, -wartung, 

-pflege; 
– Bereithaltung fremder Inhalte, z. B. Access-, Host-, Full-

Service-Providing; 
– Betrieb von Datenbanken. 

 
(5) Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Ansprüche  

a) wegen Schäden, die dadurch entstehen, dass der Versiche-
rungsnehmer bewusst 
– unbefugt in fremde Datenverarbeitungssysteme/Daten-

netze eingreift (z. B. Hacker-Attacken, Denial of Service 
Attacks), 

– Software einsetzt, die geeignet ist, die Datenordnung zu 
zerstören oder zu verändern (z. B. Software-Viren, Troja-
nische Pferde); 

b) die in engem Zusammenhang stehen mit 
– massenhaft versandten, vom Empfänger ungewollten 

elektronisch übertragenen Informationen (z. B. Spam-
ming), 

– Dateien (z. B. Cookies), mit denen widerrechtlich be-
stimmte Informationen über Internet-Nutzer gesammelt 
werden sollen; 

c) gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicher-
ten, soweit diese den Schaden durch bewusstes Abweichen 
von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften (z. B. Teil-
nahme an rechtswidrigen Online-Tauschbörsen) oder durch 
sonstige bewusste Pflichtverletzungen herbeigeführt haben. 

 
 
4 Immobilien 
 
4.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Inhaber (z. B. Eigentümer 

oder Mieter) 
 

(1) einer oder mehrerer im Inland gelegener Wohnungen, ein-
schließlich Ferienwohnungen, Ferienhaus, Wochenendhaus, 
Bei Wohnungseigentum besteht Versicherungsschutz in der Ei-
genschaft als Sondereigentümer. Mitversichert sind Haftpflicht-
ansprüche der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer wegen 
Beschädigung des Gemeinschaftseigentums. Die Leistungspflicht 
erstreckt sich jedoch nicht auf den Miteigentumsanteil an dem 
gemeinschaftlichen Eigentum. 

 
(2) eines im Inland gelegenen Ein- oder Zweifamilienhauses auch 

mit Einliegerwohnung, sofern sie vom Versicherungsnehmer 
ausschließlich zu Wohnzwecken verwendet werden, einschließ-
lich der zugehörigen Garagen, Gärten, Swimmingpools, Teiche, 
vorhandener Flüssiggastanks sowie eines Schreber/Kleingartens 
inkl. Laube.  

 
4.2 Mitversichert ist bzgl. der genannten Immobilien die gesetzliche 

Haftpflicht 
 

(1) aus der Verletzung von Pflichten, die dem Versicherungsnehmer 
in den oben genannten Eigenschaften obliegen (z. B. bauliche In-
standhaltung, Betrieb von Treppenliften o. ä., Beleuchtung, Rei-
nigung, Streuen und Schneeräumen auf Gehwegen) – auch 
wenn diese Pflichten durch Mietvertrag übernommen wurden; 

 
(2) aus der dauerhaften oder vorübergehenden Vermietung von ein-

zelnen Wohnräumen, sofern nicht mehr als 8 Betten abgegeben 
werden und sofern kein Ausschank nach dem Gaststättengesetz er-
folgt sowie von maximal zwei Garagen. Kein Versicherungsschutz 
besteht, wenn Mieter, die Räumlichkeiten ganz oder teilweise zu 
nicht privaten Zwecken nutzen. Eventuell zusätzlich bestehende 
Versicherungen gehen dem Versicherungsschutz vor. Wird die An-
zahl der vermieteten Wohnräume überschritten, entfällt die Mit-
versicherung. Es gelten dann die Bestimmungen über die Vorsor-
geversicherung (Ziffer 4 AHB 2011).  

 
(3) aus dem Miteigentum an zu den Immobilien gemäß Ziffer 4.1 der 

Bedingungen gehörenden Gemeinschaftsanlagen, z. B. gemein-
schaftliche Zugänge (Durchgangswege) zur öffentlichen Straße, 
Privatstraßen, Wäschetrockenplätze, Garagenhöfe, Spielplätze, 
Abstellplätze für Abfallbehälter; 

 
(4) aus der Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen in Kleingebin-

den bis 150 l/kg Inhalt soweit das Gesamtfassungsvermögen der 
vorhandenen Behälter 1.000 l/kg nicht übersteigt. Der Versiche-
rungsschutz richtet sich nach Besonderen Bedingungen für die 
Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden (siehe Ziffer 12). 

 
(5) als Inhaber von Tankanlagen für Heizöl oder Flüssiggas mit ei-

nem Gesamtfassungsvermögen bis zu 10.000 Liter im Umfang 
der Besonderen Bedingungen für die Versicherung der Haft-
pflicht aus Gewässerschäden (siehe Ziffer 12); 

 
(6) als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten (Neubauten, 

Umbauten, Reparaturen, Abbruch- und Grabearbeiten) bis zu ei-
ner Bausumme von 50.000 € je Bauvorhaben. Wird dieser Betrag 
überschritten, entfällt die Mitversicherung. Es gelten dann die 
Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (Ziffer 4 AHB 
2011).  

 
(7) als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die Versicherung 

bis zum Besitzwechsel bestand; 
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(8) der Insolvenzverwalter und Zwangsverwalter in dieser Eigen-

schaft. 
 
 
5 Tiere 
 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
 
5.1 als Halter oder Hüter von 
 

(1) zahmen Haustieren, z. B. Katzen, Kaninchen, Tauben, 
 

(2) gezähmten Kleintieren, z. B. Singvögel, Papageien, Hamster, Meer-
schweinchen, 

 
(3) Bienen, 

 
5.2 (1) als nicht gewerbsmäßiger Hüter fremder Hunde (nicht Kampf-

hunde) oder Pferde, 
 

(2) als Reiter bei der Benutzung fremder Pferde, 
 

(3) als Fahrer bei der Benutzung fremder Fuhrwerke zu privaten 
Zwecken,  

 
(4) Versicherungsschutz besteht soweit kein Versicherungsschutz 

über eine Tierhalter-Haftpflichtversicherung besteht. 
 

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche der Tierhalter oder -eigen-
tümer sowie Fuhrwerkseigentümer, es sei denn es handelt sich um 
Personenschäden. 

 
Kein Versicherungsschutz besteht als Hüter von Hunden, die nach 
den Verordnungen oder Gesetzen des jeweiligen Bundeslandes, in 
dem die Hunde gehalten werden, als gefährlich oder als Kampfhunde 
eingestuft sind oder für die das Bestehen einer Haftpflichtversiche-
rung nachzuweisen ist. Als solche gelten insbesondere: Tosa-Inu, 
Bullmastiff, Dogo Argentino, Bordeauxdogge, Kangal, Kaukasischer 
Ovtscharka, Mioritic, Tornak, Mastiff, Mastin Español, Rhodesian Rid-
geback, Fila Brasileiro, Mastino Napoletano, American Staffordshire 
Terrier, Staffordshire Bullterrier, Rottweiler, Bullterrier, Bandog, Pit-
bull-Terrier und Kreuzungen mit diesen Hunden; 

 
 
6 Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge 
 
6.1 Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Eigentümers, 

Halters oder Führers eines Kraft-, Luft-, Wasserfahrzeugs oder Kraft-
fahrzeugsanhängers wegen Schäden, die durch den Gebrauch des 
Fahrzeuges verursacht werden. 

 
6.2 Versichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die verursacht 

werden durch den Besitz und Gebrauch von 
 

(1) nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrenden Kfz 
und Anhängern ohne Rücksicht auf eine Höchstgeschwindigkeit; 

 
 Nicht versichert ist jedoch der Gebrauch von Kraftfahrzeugen auf 

so genannten beschränkt öffentlichen Verkehrsflächen. Hierbei 
handelt es sich um Wege bzw. Grundstücke wie z. B. stillgelegte 
Sandgruben/Steinbrüche, die der Öffentlichkeit zugänglich sind. 
Kraftfahrzeuge mit mehr als 6km/h Höchstgeschwindigkeit, die 
ausschließlich oder gelegentlich auf solchen Flächen verkehren, 
sind versicherungspflichtig mit der Folge, dass für sie eine Kraft-
fahrt-Haftpflichtversicherung (AKB) abgeschlossen werden muss. 
Dies gilt auch bei behördlich erteilter Ausnahme von der Zulas-
sungspflichtigkeit.  

 
 Kein Versicherungsschutz besteht  für Schäden, die durch eine 

Beteiligung des Versicherungsnehmers oder einer mitversicher-
ten Person als Fahrer, Beifahrer oder Insasse eines Motorfahrzeu-
ges an Fahrtveranstaltungen einschließlich der dazugehörigen 

Übungsfahrten, bei denen es auf die Erzielung von Höchstge-
schwindigkeiten ankommt, verursacht werden.  

(2) Kraftfahrzeugen mit nicht mehr als 6 km/h bauartbedingter 
Höchstgeschwindigkeit; 

 
(3) motorgetriebenen Krankenfahrstühlen (sofern diese nicht versi-

cherungspflichtig sind); 
 

(4) motorgetriebenen Kinderfahrzeugen, Golfwagen, Aufsitzrasen-
mähern, Schneeräumgeräten und sonstigen Arbeitsmaschinen 
mit nicht mehr als 20 km/h Höchstgeschwindigkeit; 

 
(5) nicht versicherungspflichtigen Anhängern; 

 
(6) ferngelenkten Land- und Wasser-Modellfahrzeugen; 

 
(7) Luftfahrzeugen, die nicht der Versicherungspflicht unterliegen;  

 
(8) Kitesport-Geräten, z. B. Kite-Drachen, -Boards, -Buggys u.ä.; 

 
(9) Wassersportfahrzeugen ohne Motor (auch Hilfs- oder Außen-

bordmotor) oder Treibsätzen, z. B. Schlauch-, Paddel-, Ruder-
boote, Kajaks, Kanus, Kanadier, Surf und Windsurfbretter – nicht 
jedoch von eigenen Segelbooten; 

 
(10) eigenen oder fremden Motorbooten mit einer Motorstärke bis 

maximal 5 PS / 3,7 kW (sofern hierfür kein anderweitiger Versi-
cherungsschutz besteht), 

 
(11) Segelfahrzeugen (Segelboote, Segelschlitten, Eissegelschlitten, 

Strandsegler) mit einer Segelfläche bis maximal 10 qm, 
 

(12) Fahrräder mit Trethilfe (Pedal Electric Cycles, kurz  Pedelecs), die 
mit einem elektromotorischen Hilfsantrieb mit einer maximalen 
Nenndauerleistung von 0,25 kW [250 Watt] ausgestattet sind, 
dessen Unterstützung sich mit zunehmender Fahrzeugge-
schwindigkeit progressiv verringert und beim Erreichen einer Ge-
schwindigkeit von 25 km/h oder früher, wenn der Fahrer im Tre-
ten einhält, unterbrochen wird. 

 
 Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass für das Füh-

ren dieser Fahrräder keine Führerscheinpflicht besteht und diese 
nicht versicherungspflichtig sind.  

 
6.3 Für die unter Ziffer 6.2 genannten Fahrzeuge gelten nicht die Aus-

schlüsse in Ziffer 3.1 (2) AHB 2011und in Ziffer 4.3 (1) AHB 2011. Das 
Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. 
Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des 
Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer 
ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem 
unberechtigten Fahrer gebraucht wird. 

 
Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen 
oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der 
Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahr-
zeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche 
Fahrerlaubnis hat. 

 
 
7 Geltungsbereich / Auslandsaufenthalte 
 
7.1 Wenn in diesen Versicherungsbedingungen von Europa bzw. vom 

europäischen Ausland gesprochen wird, umfasst dies die Mitglieds-
staaten der Europäischen Union, die Schweiz, Norwegen, Island 
und Liechtenstein. 

 
7.2 Für zeitlich unbegrenzte Auslandsaufenthalte innerhalb Europas und 

vorübergehende Auslandsaufenthalte außerhalb Europas bis zu ei-
nem Jahr gilt: 

 
(1) Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.9 AHB 2011– die 

gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Versiche-
rungsfällen. Hierzu gehört auch die vorübergehende Benutzung 
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oder Anmietung (nicht das Eigentum) von im Ausland gelegenen 
Wohnungen. 

 
(2) Voraussetzung für den Versicherungsschutz für Auslandsaufent-

halte ist, dass der Versicherungsnehmer einen festen Wohnsitz 
im Inland hat.  

 
7.3 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zah-

lungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungsuni-
on angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit 
dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Eu-
ropäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist. 

 
7.4 Ausgeschlossen sind Ansprüche auf Entschädigungen mit Strafcha-

rakter, insbesondere punitive oder exemplary damages.  
 
7.5 Bei in den USA, US-Territorien und Kanada eintretenden Versiche-

rungsfällen oder dort geltend gemachten Ansprüchen werden – ab-
weichend von Ziffer 6.5 AHB 2011 – die Aufwendungen des Versiche-
rers für Kosten als Leistungen auf die Versicherungssumme ange-
rechnet. Kosten sind: Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und 
Gerichtskosten, Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des 
Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalles sowie Scha-
denermittlungskosten, auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht 
selbst entstehen.  

 
Dies gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers 
entstanden sind.  

 
 
8 Deckungserweiterungen 
 
8.1 Mietsachschäden  
 

(1) Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.6 AHB 2011 – die 
gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von Wohnräumen 
und sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten Räumen in Ge-
bäuden und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.  

 
Die Höchstersatzleistung beträgt in Rahmen der Versicherungs-
summe für Sachschäden je Versicherungsfall 1.000.000 Euro, be-
grenzt auf 2.000.000 Euro für alle Versicherungsfälle des Versi-
cherungsjahres. 

 
(2) Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.6 AHB 2011 – die 

gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von fremden, be-
weglichen Sachen in Hotelzimmern, Ferienhäusern und Ferien-
wohnungen, Pensionen und Schiffskabinen, die der Versiche-
rungsnehmer gemietet hat. 

 
Die Höchstersatzleistung für derartige Schäden beträgt im Rah-
men der Versicherungssumme für Sachschäden je Schadener-
eignis 15.000 Euro, begrenzt auf 30.000 Euro für alle Versiche-
rungsfälle eines Versicherungsjahres. Von jedem Schaden dieser 
Art hat der Versicherungsnehmer 150 Euro selber zu tragen. 

 
(3) Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen 

– Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung, 
– Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwas-

serbereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten und 
allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, 

– Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hierge-
gen besonders versichern kann, 

– Schäden infolge von Schimmelbildung. 
 
8.2 Beschädigung, Vernichtung oder Verlust fremder beweglicher Sachen 
 

(1) Sofern nicht bereits über Ziffer 8.1 (Mietsachschäden) der Bedin-
gungen mitversichert, ist – in Ergänzung von Ziffer 2.2 AHB 2011 
und abweichend von Ziffer 7.6 AHB 2011 – die gesetzliche Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers aus der Beschädigung, der 
Vernichtung oder dem Verlust von fremden beweglichen Sa-
chen, auch wenn diese zu privaten Zwecken gemietet, gepach-

tet, geliehen wurden oder Gegenstand eines besonderen Ver-
wahrungsvertrages sind, mitversichert. 

 
 

(2) Ausgeschlossen bleiben: 
a) Schäden an Sachen, die dem Beruf oder Gewerbe der versi-

cherten Personen dienen; 
b) Schäden durch Abnutzung, Verschleiß und übermäßige Be-

anspruchung; 
c) Schäden an Schmuck- und Wertsachen, auch Verlust von 

Geld, Urkunden und Wertpapieren; 
d) Vermögensfolgeschäden; 
e) Schäden an Land-, Luft- und Wasserfahrzeugen; 
f) Schäden durch den Verlust von Schlüsseln (s. jedoch Zif-

fer 8.3 Abhandenkommen von Schlüsseln) 
 

(3) Die Höchstersatzleistung des Versicherers beträgt 10.000 Euro je 
Versicherungsfall, begrenzt auf 20.000 Euro für alle Versiche-
rungsfälle des Versicherungsjahres. Der Versicherungsnehmer 
hat von derartigen Schäden je Versicherungsfall 500 Euro selbst 
zu tragen. 

 
8.3 Abhandenkommen von Schlüsseln 
 

(1) Versichert ist – in Ergänzung von Ziffer 2.2 AHB 2011 und abwei-
chend von Ziffer 7.6 AHB 2011 – die gesetzliche Haftpflicht aus 
dem Abhandenkommen von privaten Schlüsseln und aus dem 
Abhandenkommen von Türschlüsseln, die einer versicherten Per-
son im Rahmen einer beruflichen Tätigkeit vom Arbeitgeber  
überlassen wurde, z. B. Verlust des Schlüssels einer gemieteten 
Wohnung oder eines Hotelzimmers (auch General/Haupt-
schlüssel für eine zentrale Schließanlage), die sich rechtmäßig im 
Gewahrsam des Versicherten befunden haben. Codekarten für 
elektronische Schlösser werden Schlüsseln gleichgesetzt. Der 
Versicherungsschutz bezieht sich auch auf Schlüssel, die dem 
Versicherten im Rahmen einer Vereinsmitgliedschaft oder eines 
Ehrenamtes zur Verfügung gestellt wurden sowie auf fremde pri-
vate Schlüssel für Kraftfahrzeuge (z. B. von Mietfahrzeugen). 

 
Nicht versichert ist der Verlust von Schlüsseln 
– zu Gebäuden, Wohnungen, Räumen oder Garagen, deren 

Betreuung (z. B. Verwaltung, Bewachung, Objektschutz) 
Aufgabe der gewerblichen, betrieblichen oder beruflichen 
Tätigkeit des Versicherungsnehmers oder einer mitversicher-
ten Person ist oder war, 

– die dem Arbeitgeber von Kunden oder sonstigen Dritten über-
lassen wurden. 

 
(2) Ersetzt werden die Kosten 

a) für den Ersatz der Schlüssel oder Code-Karten, 
b) für die notwendige Auswechselung von Schlössern und 

Schließanlagen, 
c) für vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Notschloss), 
d) für einen Objektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem 

Zeitpunkt, an welchem der Verlust des Schlüssels festgestellt 
wurde. 

 
(3) Bei Wohnungseigentümern werden die Kosten für die Auswech-

selung der im Sondereigentum stehenden Schlüssel, Schlösser 
und Schließanlagen nicht ersetzt (Eigenschaden). 

 
(4) Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche  

a) aus Folgeschäden eines Schlüsselverlustes (z. B. wegen Ein-
bruchs, Diebstahl oder Vandalismus), 

b) aus dem Verlust von Tresor- und Möbelschlüsseln sowie 
sonstigen Schlüsseln zu beweglichen Sachen. 

 
(5) Die Höchstersatzleistung beträgt 25.000 Euro je Versicherungs-

fall, begrenzt auf 50.000 Euro für alle Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres. Der Versicherungsnehmer hat von derarti-
gen Schäden je Versicherungsfall 150 Euro selbst zu tragen. 

 
8.4 Abwässer- und Allmählichkeitsschäden 
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Mitversichert sind Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden 
 
(1) durch häusliche Abwässer und durch Abwässer aus dem Rück-

stau des Straßenkanals,  
(2) die entstehen durch allmähliche Einwirkung der Temperatur, von 

Gasen, Dämpfen, Feuchtigkeit und von Niederschlägen (Rauch, 
Ruß, Staub und dergleichen). 

 
8.5 Betriebspraktika/Ferienjobs/Fachpraktischer Unterricht  
 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
 

(1) aus der Teilnahme an Betriebspraktika, Ferienjobs oder an fach-
praktischem Unterricht, z. B. Laborarbeiten an einer Fach-, Ge-
samt- bzw. Hochschule oder Universität, 
(a) wegen Schäden an Gegenständen, Einrichtungen, Lehrgerä-

ten (auch Maschinen) der Fach-, Gesamt- bzw. Hochschule 
oder Universität bzw. des Betriebes, soweit anderweitig kein 
Versicherungsschutz besteht, 

(b) aus der Beschädigung oder Vernichtung von Ausbildungs-
gegenständen, die von der Fach-, Gesamt- bzw. Hochschule 
bzw. Universität zur Verfügung bzw. bereitgestellt werden – 
insoweit abweichend von Ziffer 7.6. und 7.7 der AHB 2011. 
Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche wegen Abnut-
zung, Verschleiß und Abhandenkommen sowie wegen 
Schäden an Lehrbüchern, die für einen längeren Zeitraum als 
drei Monate übernommen worden sind. 

 
(2) Die Höchstersatzleistung beträgt 2.500 Euro je Versicherungsfall. 

Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versiche-
rungsjahres ist auf das Zweifache dieser Summe begrenzt. Von 
jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 20 % mindestens 
25 Euro selbst zu tragen. 

 
8.6 Tagesmutter- /Tageseltern- /Babysittertätigkeit 
 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Tätigkeit als Tagesmut-
ter (Tageseltern) oder Babysitter für bis zu 6 Kindern, insbesondere aus 
der Beaufsichtigung von zur Betreuung übernommenen minderjähri-
gen Kindern, sofern die notwendigen behördlichen Genehmigungen 
vorliegen. Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn es sich dabei 
um eine berufliche Tätigkeit handelt. Nicht versichert ist jedoch die 
Ausübung dieser Tätigkeit in Betrieben und Institutionen, z. B. Kinder-
gärten, Kinderhorten oder Kindertagesstätten.  

 
8.7 Deliktunfähigkeit 
 

(1) Auf Wunsch des Versicherungsnehmers werden Schäden auch 
dann ersetzt, wenn keine Haftung besteht, weil eine mitversi-
cherte Person nach §§ 827 bis 829 des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches (BGB) nicht verantwortlich war (z. B. wegen Minderjährig-
keit) und soweit nicht ein anderer Versicherer (z. B. Sozialver-
sicherungsträger) leistungspflichtig ist. Der Versicherer behält 
sich Rückgriffsansprüche (Regresse) wegen seiner Aufwendun-
gen gegen schadenersatzpflichtige Dritte (z. B. Aufsichtspflichti-
ge), soweit sie nicht Versicherte dieses Vertrages sind, vor. Ein 
Mitverschulden des Geschädigten wird bei der Leistung berück-
sichtigt. 

 
(2)  Die Höchstersatzleistung des Versicherers für derartige Schäden 

beträgt 5.000 Euro je Versicherungsfall, begrenzt auf 10.000 Euro 
für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres.  

 
8.8 Für Schäden durch Gefälligkeitshandlungen 
 

(1) Verursacht eine versicherte Person einen Sachschaden bei priva-
ter unentgeltlicher Hilfeleistung für Dritte, wird sich der Versiche-
rer nicht auf einen eventuellen stillschweigenden Haftungsver-
zicht (Gefälligkeitshaftung) berufen, soweit der Versicherungs-
nehmer dies wünscht und kein anderer Versicherer leistungs-
pflichtig ist. Ein Mitverschulden des Geschädigten wird bei der 
Leistung berücksichtigt. Regressansprüche gegenüber schaden-
ersatzpflichtigen Dritten wegen ihrer Aufwendungen behält sich 

der Versicherer ausdrücklich vor, sofern die Dritten nicht versi-
cherte Personen dieses Vertrages sind.  

 
(2) Berufliche Tätigkeiten des Versicherungsnehmers oder der über 

diesen Vertrag mitversicherten Personen und Tätigkeiten, die der 
Versicherungsnehmers oder eine mitversicherten Personen gegen 
Entgelt ausübt, sind vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. 

 
(3) Die Höchstersatzleistung beträgt im Rahmen der Versicherungs-

summe für Sachschäden je Versicherungsfall 2.500 Euro, be-
grenzt auf 5.000 Euro für alle Versicherungsfälle des Versiche-
rungsjahres. Von jedem Schaden dieser Art hat der Versiche-
rungsnehmer 150 Euro selbst zu tragen. 

 
8.9 Mitversicherung von Forderungsausfällen (Ausfalldeckung) 
 
8.9.1 Gegenstand der Forderungsausfalldeckung 
 

(1) Der Versicherer gewährt dem Versicherungsnehmer und den 
mitversicherten Personen Versicherungsschutz für den Fall, dass 
eine versicherte Person während der Wirksamkeit der Versiche-
rung von einem Dritten geschädigt wird (Versicherungsfall), die 
aus diesem Schadenereignis entstandene Schadenersatzforde-
rung mindestens 2.500 Euro beträgt und der wegen dieses Scha-
denereignisses in Anspruch genommene Dritte seiner Schaden-
ersatzverpflichtung ganz oder teilweise nicht nachkommen 
kann, weil die Zahlungs- oder Leistungsunfähigkeit des schaden-
ersatzpflichtigen Dritten festgestellt worden ist und die Durch-
setzung der Forderung gegen ihn gescheitert ist. Dritter im Sinne 
dieser Bedingungen ist der Schadenverursacher, im Rahmen des 
Schadenersatz-Rechtsschutzes auch der mutmaßliche Schaden-
verursacher, der nicht selbst eine versicherte Person dieser Pri-
vathaftpflicht ist. Der Schadenverursacher, im Rahmen des Scha-
denersatz-Rechtsschutzes auch der mutmaßliche Schadenverur-
sacher, muss zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles seinen 
festen Wohnsitz in Europa haben. 

 
(2) Ein Schadenereignis ist ein Ereignis, das einen Personen-, Sach- 

oder daraus resultierenden Vermögensschaden zur Folge hat 
und für den der Dritte aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestim-
mungen privatrechtlichen Inhalts zum Schadenersatz verpflich-
tet ist.  

 
(3) Inhalt und Umfang der versicherten Schadenersatzansprüche 

richten sich nach dem Deckungsumfang der Privat-Haftpflicht-
versicherung dieses Vertrages. Daher finden im Rahmen der For-
derungsausfalldeckung für die Person des Schädigers auch die 
Risikobeschreibungen und Ausschlüsse Anwendung, die für den 
Versicherungsnehmer gelten. So besteht insbesondere kein Ver-
sicherungsschutz, wenn der Schädiger den Schaden im Rahmen 
seiner beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit verursacht hat. 
Über den Umfang der vorliegenden privaten Haftpflicht hinaus 
besteht jedoch Versicherungsschutz für Schadenersatzansprü-
che, denen ein vorsätzliches Handeln des Schädigers zugrunde 
liegt und für Schadenersatzansprüche, die aus der Eigenschaft 
des Schädigers als privater Halter eines Hundes oder Pferdes ver-
ursacht werden. 

 
8.9.2 Leistungsvoraussetzungen 
 

Der Versicherer ist gegenüber dem Versicherungsnehmer oder einer 
mitversicherten Person gegenüber leistungspflichtig. Mitversicherte 
Personen sind dieselben Personen, die auch versicherte Personen der 
Privat-Haftpflichtversicherung sind, mit Ausnahme der nur vorüber-
gehend in den Familienverbund eingegliederten Personen gemäß 
Ziffer 2.1.6 dieser Bedingungen sowie den Personen gemäß Ziffer 2.2. 
Die Leistungspflicht besteht, wenn 

 
(a) die Forderung durch ein rechtskräftiges Urteil oder einen voll-

streckbaren Vergleich vor einem ordentlichen Gericht in der 
Bundesrepublik Deutschland oder in einem anderen Land Euro-
pas festgestellt worden ist. Anerkenntnis-, Versäumnisurteile und 
gerichtliche Vergleiche sowie vergleichbare Titel der vorgenann-
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ten Länder binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch 
auch ohne einen dieser Titel bestanden hätte 

 
 
 

(b) der schädigende Dritte zahlungs- oder leistungsunfähig ist. Dies 
ist der Fall, wenn der Versicherungsnehmer oder eine mitversi-
cherte Person nachweist, dass 
– eine Zwangsvollstreckung nicht zur vollen Befriedigung ge-

führt hat, 
– eine Zwangsvollstreckung aussichtslos erscheint, da der 

schadenersatzpflichtige Dritte in den letzten drei Jahren die 
eidesstattliche Versicherung über seine Vermögensverhält-
nisse abgegeben hat oder  

– ein gegen den schadenersatzpflichtigen Dritten durchge-
führtes Insolvenzverfahren nicht zur vollen Befriedigung ge-
führt hat oder ein solches Verfahren mangels Masse abge-
lehnt wurde,  

und  
(c) an den Versicherer die Ansprüche gegen den schadenersatz-

pflichtigen Dritten in Höhe der Versicherungsleistung abgetreten 
werden und die vollstreckbare Ausfertigung des Urteils oder Ver-
gleichs ausgehändigt wird. Der Versicherungsnehmer hat an der 
Umschreibung des Titels auf den Versicherer mitzuwirken.  

 
8.9.3 Umfang der Forderungsausfalldeckung 
 

(1) Versicherungsschutz besteht bis zur Höhe der titulierten Forde-
rung.  

 
(2) Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versi-

cherungsfall auf die vereinbarten Versicherungssummen be-
grenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz 
auf mehrere entschädigungspflichtige Personen erstreckt.  

 
(3) Dem schadenersatzpflichtigen Dritten stehen keine Rechte aus 

diesem Vertrag zu.  
 
8.9.4 Räumlicher Geltungsbereich 
 

Versicherungsschutz besteht für Schadenersatzansprüche aufgrund 
gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts an-
lässlich von Schadenereignissen, die in Europa eintreten. 

 
8.9.5 Ausschlüsse 
 

(1) Kein Versicherungsschutz besteht für Gefahren, 
– die dem Bereich eines Betriebes, Gewerbes, Berufes, Dienstes, 

Amtes oder einer verantwortlichen Betätigung in Vereini-
gungen aller Art des Schadenersatzpflichtigen zuzurechnen 
sind. Die diesbezüglichen Deckungserweiterungen dieses Ver-
trages finden im Rahmen der Forderungsausfalldeckung keine 
Anwendung oder 

– die einer Pflichtversicherung unterliegen   
 

(2) Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden an 
– Kraft-, Kraftfahrzeuganhänger, Luft- und Wasserfahrzeugen 
– Immobilien 
– Tieren  
– Sachen, die ganz oder teilweise dem Bereich eines Betriebes, 

Gewerbes, Berufes, Dienstes oder Amtes des Versicherungs-
nehmers oder einer mitversicherten Person zuzurechnen 
sind.  

 
(3) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für  

– Verzugszinsen, Vertragsstrafen, Kosten der Rechtsverfolgung 
(s. jedoch Ziffer 8.10 Schadenersatz-Rechtsschutz als Ergän-
zung zur Ausfalldeckung.) 

– Forderungen aufgrund eines gesetzlichen oder vertraglichen 
Forderungsübergangs; 

– Ansprüche, soweit sie darauf beruhen, dass berechtigte Ein-
wendungen oder begründete Rechtsmittel nicht oder nicht 
rechtzeitig vorgebracht oder eingelegt wurden;  

– Ansprüche aus Schäden, zu deren Ersatz ein anderer Versi-
cherer Leistungen zu erbringen hat (z. B. Schadensversiche-
rer des Versicherungsnehmers) oder ein Sozialversicherungs-
träger oder Sozialleistungsträger Leistungen zu erbringen 
hat, auch nicht, soweit es sich um Rückgriffs-Beteiligungs-
ansprüche oder ähnliche von Dritten handelt; 

– Schadenfälle, die durch ein grob fahrlässiges oder vorsätzli-
ches Handeln des Versicherungsnehmers oder eine der mit-
versicherten Personen verursacht wurden.   

 
8.10 Schadenersatz-Rechtsschutz als Ergänzung zur Ausfalldeckung 
 
8.10.1 Gegenstand des Schadenersatz-Rechtsschutzes  
 

(1) Ist die gerichtliche Durchsetzung eines Schadenersatzanspru-
ches, für den im Rahmen der Forderungsausfalldeckung nach Zif-
fer 8.9 der Bedingungen Versicherungsschutz besteht bzw. be-
stünde, nicht durch eine anderweitig bestehende Rechtsschutz-
versicherung gedeckt, leistet die Interlloyd Schadenersatz-
Rechtsschutz gemäß den nachfolgenden Bedingungen (subsidiä-
re Deckung). Ausgeschlossen ist jedoch die Geltendmachung von 
Schadenersatzansprüchen, soweit diese auch auf einer Vertrags-
verletzung oder einer Verletzung eines dinglichen Rechtes an 
Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen beruhen. 

 
(2) Anspruch auf Rechtschutz besteht nach Eintritt eines Rechts-

schutzfalles von dem Schadenereignis an, durch das der Schaden 
verursacht wurde oder verursacht worden sein soll. 

 
(3) Rechtsschutz besteht, soweit die Wahrnehmung rechtlicher Inte-

ressen in der Bundesrepublik Deutschland oder einem anderen 
Land Europas erfolgt und ein Gericht oder eine Behörde in die-
sem Bereich gesetzlich zuständig wäre, wenn ein gerichtliches 
oder behördliches Verfahren eingeleitet werden würde.  

 
8.10.2 Leistungen des Versicherers  
 

(1) Der Versicherer trägt bei Eintritt eines Rechtsschutzfalles die zur 
Rechtsverfolgung erforderlichen Kosten 
– bei Eintritt des Rechtsschutzsfalles im Inland die Vergütung 

eines für den Versicherungsnehmer tätigen Rechtsanwaltes 
bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung eines am Ort des 
zuständigen Gerichtes ansässigen Rechtsanwaltes. Wohnt 
der Versicherungsnehmer mehr als 100 km Luftlinie vom zu-
ständigen Gericht entfernt und erfolgt eine gerichtliche 
Wahrnehmung seiner Interessen, trägt der Versicherer wei-
tere Kosten für einen im Landgerichtsbezirk des Versiche-
rungsnehmers ansässigen Rechtsanwalt bis zur Höhe der ge-
setzlichen Vergütung eines Rechtsanwaltes, der lediglich 
den Verkehr mit dem Prozessbevollmächtigten führt. 

– bei Eintritt eines Rechtsschutzfalles im Ausland die Vergü-
tung eines für den Versicherungsnehmer tätigen, am Ort des 
zuständigen Gerichtes ansässigen ausländischen oder eines 
im Inland zugelassenen Rechtsanwaltes. Im letzteren Fall 
trägt der Versicherer die Vergütung bis zur Höhe der gesetz-
lichen Vergütung, die entstanden wäre, wenn das Gericht, 
an dessen Ort der Rechtsanwalt ansässig ist, zuständig wäre. 
Wohnt der Versicherungsnehmer mehr als 100 km Luftlinie 
vom zuständigen Gericht entfernt und ist ein ausländischer 
Rechtsanwalt für den Versicherungsnehmer tätig, trägt der 
Versicherer weitere Kosten für einen im Landgerichtsbezirk 
des Versicherungsnehmers ansässigen Rechtsanwalt bis zur 
Höhe der gesetzlichen Vergütung eines Rechtsanwaltes, der 
lediglich den Verkehr mit dem ausländischen Rechtsanwalt 
führt; 

– die Gerichtskosten einschließlich der Entschädigung für Zeu-
gen und Sachverständige, die vom Gericht herangezogen 
werden sowie die Kosten des Gerichtsvollziehers; 

– die Gebühren eines Schieds- oder Schlichtungsverfarens bis 
zur Höhe der Gebühren, die im Falle der Anrufung eines zu-
ständigen staatlichen Gerichtes erster Instanz entstehen  

– die Kosten der Reisen des Versicherungsnehmers zu einem 
ausländischen Gericht, wenn sein Erscheinen als Beschuldig-
ter oder Partei vorgeschrieben und zur Vermeidung von 
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Rechtsnachteilen erforderlich ist. Die Kosten werden bis zur 
Höhe der für Geschäftsreisen von deutschen Rechtsanwälten 
geltenden Sätze übernommen; 

– die dem Gegner durch die Wahrnehmung seiner rechtlichen 
Interessen entstandenen Kosten, soweit der Versicherungs-
nehmer zu deren Erstattung verpflichtet ist. 

(2) Bei der Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen vor aus-
ländischen Gerichten sorgt der Versicherer auch für  
– die Übersetzung der für die Wahrnehmung der rechtlichen 

Interessen der versicherten Person notwendigen schriftli-
chen Unterlagen und trägt die dabei anfallenden Kosten; 

– die Bestellung eines für die Wahrnehmung der rechtlichen In-
teressen der versicherten Person erforderlichen Dolmetschers 
und trägt die für dessen Tätigkeit entstehenden Kosten.  

 
(3) Der Versicherungsnehmer kann die Übernahme der vom Versi-

cherer zu tragenden Kosten verlangen, sobald er nachweist, dass 
er zu deren Zahlung verpflichtet ist oder diese Verpflichtung be-
reits erfüllt hat. 
Vom Versicherungsnehmer in fremder Währung aufgewandte Kos-
ten werden diesem in Euro zum Wechselkurs des Tages erstattet, 
an dem diese Kosten vom Versicherungsnehmer gezahlt wurden. 

 
(4) Der Versicherer trägt nicht 

a) Kosten, die der Versicherungsnehmer ohne Rechtspflicht 
übernommen hat; 

b) Kosten, die bei einer einverständlichen Erledigung entstan-
den sind, soweit sie nicht dem Verhältnis des vom Versiche-
rungsnehmer angestrebten Ergebnisses zum erzielten Er-
gebnis entsprechen, es sei denn, dass eine hiervon abwei-
chende Kostenverteilung gesetzlich vorgeschrieben ist; 

c) Kosten, die aufgrund der vierten oder jeder weiteren Zwangs-
vollstreckungsmaßnahme je Vollstreckungstitel entstehen; 

d) Kosten aufgrund von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, die 
später als fünf Jahre nach Rechtskraft des Vollstreckungsti-
tels eingeleitet werden; 

e) Kosten, zu deren Übernahme ein anderer verpflichtet wäre, 
wenn der Rechtsschutzversicherungsvertrag nicht bestünde; 

f) Kosten im Rahmen einer einverständlichen Regelung für 
Forderungen, die selbst nicht streitig waren oder Kosten, die 
auf den nicht versicherten Teil von Schadensfällen entfallen. 

g) Kosten für Versicherungsfälle, die einen Streitwert von weni-
ger als 2.500 € zur folgen hatten.  

 
(5) Die Versicherungssumme je Rechtsschutzfall beträgt höchstens 

250.000 Euro. Zahlungen für den Versicherungsnehmer und mit-
versicherte Personen aufgrund desselben Rechtsschutzfalles 
werden hierbei zusammengerechnet. Dies gilt auch für Zahlun-
gen aufgrund mehrerer Rechtsschutzfälle, die zeitlich und ur-
sächlich zusammenhängen. 

 
8.10.3 Verhalten nach Eintritt des Rechtsschutzfalls 
 

(1) Wird die Wahrnehmung rechtlicher Interessen des Versiche-
rungsnehmers nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles erforderlich, 
hat er 
a) dem Versicherer den Rechtsschutzfall unverzüglich – ggf. 

auch mündlich oder telefonisch – anzuzeigen; 
b) den Versicherer vollständig und wahrheitsgemäß über sämt-

liche Umstände des Rechtsschutzfalles zu unterrichten sowie 
Beweismittel anzugeben und Unterlagen auf Verlangen zur 
Verfügung zu stellen; 

c) soweit seine Interessen nicht unbillig beeinträchtigt werden, 
– Kosten auslösende Maßnahmen mit dem Versicherer 

abzustimmen, insbesondere vor der Erhebung und Ab-
wehr von Klagen sowie vor der Einlegung von Rechts-
mitteln die Zustimmung des Versicherers einzuholen; 

– für die Minderung des Schadens im Sinne des § 82 VVG 
zu sorgen. Dies bedeutet, dass die Rechtsverfolgungs-
kosten so gering wie möglich gehalten werden sollen. 
Von mehreren möglichen Vorgehensweisen hat der Ver-
sicherungsnehmer die kostengünstigste zu wählen, in-
dem er z.B. (Aufzählung nicht abschließend):  

– nicht zwei oder mehr Prozesse führt, wenn das Ziel kos-
tengünstiger mit einem Prozess erreicht werden kann 
(z. B. Bündelung von Ansprüchen oder Inanspruchnah-
me von Gesamtschuldnern als Streitgenossen, Erweite-
rung einer Klage statt gesonderter Klageerhebung), 

− auf (zusätzliche) Klageanträge verzichtet, die in der ak-
tuellen Situation nicht oder noch nicht notwendig sind, 

− vor Klageerhebung die Rechtskraft eines anderen ge-
richtlichen Verfahrens abwartet, das tatsächliche 

– oder rechtliche Bedeutung für den beabsichtigten Rechts-
streit haben kann, 

− vorab nur einen angemessenen Teil der Ansprüche ein-
klagt und die etwa nötige gerichtliche Geltendmachung 
der restlichen Ansprüche bis zur Rechtskraft der Ent-
scheidung über die Teilansprüche zurückstellt, 

− in allen Angelegenheiten, in denen nur eine kurze Frist 
zur Erhebung von Klagen oder zur Einlegung 

– von Rechtsbehelfen zur Verfügung steht, dem Rechts-
anwalt einen unbedingten Prozessauftrag zu erteilen, 
der auch vorgerichtliche Tätigkeiten mit umfasst. 

 
Der Versicherungsnehmer hat zur Minderung des Schadens Wei-
sungen des Versicherers einzuholen und zu befolgen. Er hat den 
Rechtsanwalt entsprechend der Weisung zu beauftragen. 

 
(2) Der Versicherer bestätigt den Umfang des für den Rechtsschutzfall 

bestehenden Versicherungsschutzes. Ergreift der Versicherungs-
nehmer Maßnahmen zur Wahrnehmung seiner rechtlichen Inte-
ressen, bevor der Versicherer den Umfang des Rechtsschutzes be-
stätigt und entstehen durch solche Maßnahmen Kosten, trägt der 
Versicherer nur die Kosten, die er bei einer Rechtsschutzbestäti-
gung vor Einleitung dieser Maßnahmen zu tragen hätte. 

 
(3) Der Versicherungsnehmer kann den zu beauftragenden Rechts-

anwalt aus dem Kreis der Rechtsanwälte auswählen, deren Ver-
gütung der Versicherer bedingungsgemäß trägt. Der Versicherer 
wählt den Rechtsanwalt aus, 
– wenn der Versicherungsnehmer dies verlangt; 
– wenn der Versicherungsnehmer keinen Rechtsanwalt be-

nennt und dem Versicherer die alsbaldige Beauftragung ei-
nes Rechtsanwaltes notwendig erscheint. 

 
(4) Wenn der Versicherungsnehmer den Rechtsanwalt nicht bereits 

selbst beauftragt hat, wird dieser vom Versicherer im Namen des 
Versicherungsnehmers beauftragt. Für die Tätigkeit des Rechts-
anwaltes ist der Versicherer nicht verantwortlich. 

 
(5) Der Versicherungsnehmer hat den  

a) mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauftragten Rechts-
anwalt vollständig und wahrheitsgemäß zu unterrichten, ihm 
die Beweismittel anzugeben, die möglichen Auskünfte zu er-
teilen und die notwendigen Unterlagen zu beschaffen; 

b) dem Versicherer auf Verlangen Auskunft über den Stand der 
Angelegenheit zu geben. 

 
(6) Wird eine der Obliegenheiten, welche nach Eintritt des Rechts-

schutzfalles zu wahren sind vorsätzlich verletzt, verliert der Versi-
cherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässi-
ger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Der 
vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes 
hat bei der Verletzung einer nach Eintritt des Rechtsschutzfalls 
bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Vo-
raussetzung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge 
hingewiesen hat. Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er 
die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Ver-
sicherungsschutz bestehen. 
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegen-
heit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Rechts-
schutzfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der dem 
Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, 
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wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig ver-
letzt hat. 

 
(7) Der Versicherungsnehmer muss sich bei der Erfüllung seiner Oblie-

genheiten die Kenntnis und das Verhalten des von ihm beauftrag-
ten Rechtsanwalts zurechnen lassen, sofern dieser die Abwicklung 
des Rechtsschutzfalles gegenüber dem Versicherer übernimmt. 

(8) Ansprüche auf Rechtsschutzleistungen können nur mit schriftli-
chem Einverständnis des Versicherers abgetreten werden. 

 
(9) Ansprüche des Versicherungsnehmers gegen andere auf Erstat-

tung von Kosten, die der Versicherer getragen hat, gehen mit ih-
rer Entstehung auf diesen über. Die für die Geltendmachung der 
Ansprüche notwendigen Unterlagen hat der Versicherungsneh-
mer dem Versicherer auszuhändigen und bei dessen Maßnah-
men gegen die anderen auf Verlangen mitzuwirken. Dem Versi-
cherungsnehmer bereits erstattete Kosten sind an den Versiche-
rer zurückzuzahlen. Verletzt der Versicherungsnehmer diese 
Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit 
nicht verpflichtet, als er infolgedessen keinen Ersatz von dem 
Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung 
der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in 
einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das 
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versiche-
rungsnehmer. 

 
8.10.4 Ablehnung des Rechtsschutzes wegen mangelnder Erfolgsaus-

sichten oder wegen Mutwilligkeit  
 

(1) Der Versicherer kann den Rechtsschutz ablehnen, wenn seiner 
Auffassung nach die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen 
keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat oder die Wahrneh-
mung der rechtlichen Interessen mutwillig ist. Mutwilligkeit liegt 
dann vor, wenn der durch die Wahrnehmung der rechtlichen In-
teressen voraussichtlich entstehende Kostenaufwand unter Be-
rücksichtigung der berechtigten Belange der Versichertenge-
meinschaft in einem groben Missverhältnis zum angestrebten 
Erfolg steht. Die Ablehnung ist dem Versicherungsnehmer in die-
sen Fällen unverzüglich unter Angabe der Gründe schriftlich mit-
zuteilen. 

 
(2) Hat der Versicherer seine Leistungspflicht gemäß Absatz 1 ver-

neint und stimmt der Versicherungsnehmer der Auffassung des 
Versicherers nicht zu, kann er den für ihn tätigen oder noch zu 
beauftragenden Rechtsanwalt auf Kosten des Versicherers veran-
lassen, diesem gegenüber eine begründete Stellungnahme ab-
zugeben, ob die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in einem 
angemessenen Verhältnis zum angestrebten Erfolg steht und 
hinreichende Aussicht auf Erfolg verspricht. Die Entscheidung ist 
für beide Teile bindend, es sei denn, dass sie offenbar von der 
wirklichen Sach- und Rechtslage erheblich abweicht. 

 
(3) Der Versicherer kann dem Versicherungsnehmer eine Frist von 

mindestens einem Monat setzen, binnen der der Versicherungs-
nehmer den Rechtsanwalt vollständig und wahrheitsgemäß über 
die Sachlage zu unterrichten und die Beweismittel anzugeben 
hat, damit dieser die Stellungnahme gemäß Absatz 2 abgeben 
kann. Kommt der Versicherungsnehmer dieser Verpflichtung 
nicht innerhalb der vom Versicherer gesetzten Frist nach, entfällt 
der Versicherungsschutz. Der Versicherer ist verpflichtet, den 
Versicherungsnehmer ausdrücklich auf die mit dem Fristablauf 
verbundene Rechtsfolge hinzuweisen. 

 
8.11 Vermögensschäden 
 

(1) Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haft-
pflicht wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziffer 2.1 AHB 
2011 wegen Versicherungsfällen, die während der Wirksamkeit 
der Versicherung eingetreten sind.  

 
(2) Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden 

– durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag 
oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelie-
ferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen; 

– aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, 
prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit; 

– aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirt-
schaftlich verbundene Unternehmen; 

– aus Vermittlungsgeschäften aller Art; 
– aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstal-

tung; 
– aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- 

oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungs-
vorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue 
oder Unterschlagung; 

– aus Rationalisierung und Automatisierung; 
– aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Ur-

heberrechten sowie des Kartell- oder Wettbewerbsrechts; 
– aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und 

Kostenanschlägen; 
– aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige 

oder gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsfüh-
rung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Lei-
tungs- oder Aufsichtsgremien/Organe im Zusammenhang 
stehen; 

– aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördli-
chen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des 
Auftraggebers oder aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung; 

– aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, 
Wertpapieren und Wertsachen; 

– aus Schäden durch ständige Emissionen (z. B. Geräusche, Ge-
rüche, Erschütterungen). 

 
(3) Die Höchstersatzleistung je Schadenereignis ergibt sich aus dem 

Versicherungsschein. 
 
8.12 Ansprüche aus Benachteiligungen/Antidiskriminierung 
 

(1) Abweichend von Ziffer 7.17 AHB 2011 besteht Versicherungs-
schutz für den Fall, dass der Versicherungsnehmer oder mitversi-
cherte Personen aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen 
privatrechtlichen Inhalts für einen Personen-, Sach- oder Vermö-
gensschaden auf Schadensersatz wegen Benachteiligungen in 
Anspruch genommen werden. Gründe für eine Benachteiligung 
sind die Rasse, die ethnische Herkunft, das Geschlecht, die Reli-
gion, die Weltanschauung, eine Behinderung, das Alter oder die 
sexuelle Identität. 

 
(2) Für den Versicherungsnehmer und die mitversicherten Personen 

gemäß Ziffer 2.1 besteht Versicherungsschutz als Dienstherr der 
im Privathaushalt oder im sonstigen privaten Lebensbereich be-
schäftigten Personen. Beschäftigte Personen sind auch die Be-
werberinnen und Bewerber für ein Beschäftigungsverhältnis so-
wie die Personen, deren Beschäftigungsverhältnis beendet ist. 

 
(3) Versicherungsfall ist – abweichend von Ziffer 1.1 AHB 2011 – die 

erstmalige Geltendmachung eines Haftpflichtanspruchs gegen 
den Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person wäh-
rend der Dauer des Versicherungsvertrages. Im Sinne dieses Ver-
trages ist ein Haftpflichtanspruch geltend gemacht, wenn gegen 
den Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person ein 
Anspruch schriftlich erhoben wird oder ein Dritter dem Versiche-
rungsnehmer oder einer mitversicherten Person schriftlich mit-
teilt, einen Anspruch gegen den Versicherungsnehmer oder eine 
mitversicherte Person zu haben. 

 
(4) Die Anspruchserhebung sowie die zugrunde liegende Benachtei-

ligung müssen während der Wirksamkeit der Versicherung er-
folgt sein. Wird eine Benachteiligung durch fahrlässige Unterlas-
sung verursacht, gilt sie im Zweifel als an dem Tag begangen, an 
welchem die versäumte Handlung spätestens hätte vorgenom-
men werden müssen, um den Eintritt des Schadens abzuwenden. 

 
(5) Der Versicherungsschutz ist für sämtliche Versicherungsfälle ei-

nes Versicherungsjahres auf 50.000 Euro begrenzt. 
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(6) Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche  

(a) gegen den Versicherungsnehmer und/oder die mitversicher-
ten Personen, soweit sie den Schaden durch wissentliches 
Abweichen von Gesetz, Vorschrift, Beschluss, Vollmacht oder 
Weisung oder durch sonstige wissentliche Pflichtverletzung 
herbeigeführt haben; dem Versicherungsnehmer und/oder 
den mitversicherten Personen werden die Handlungen oder 
Unterlassungen nicht zugerechnet, die ohne ihr Wissen be-
gangen worden sind; 

(b) die von den mitversicherten Personen gemäß Ziffer 2.1 gel-
tend gemacht werden; 

(c) teilweise abweichend von Ziffer 7: 
– welche vor Gerichten außerhalb Deutschlands geltend 

gemacht werden – dies gilt auch im Falle der Vollstre-
ckung von Urteilen, die außerhalb Deutschlands gefällt 
wurden;  

– wegen Verletzung oder Nichtbeachtung des Rechts aus-
ländischer Staaten; 

(d) auf Entschädigung und/oder Schadenersatz mit Strafcharak-
ter; hierunter fallen auch Strafen, Buss- und Ordnungs- oder 
Zwangsgelder, die gegen den Versicherungsnehmer oder 
die mitversicherten Personen verhängt worden sind; 

(e) wegen Gehalt, rückwirkenden Lohnzahlungen, Pensionen, 
Renten, Ruhegeldern, betrieblicher Altersversorgung, Abfin-
dungszahlungen im Zusammenhang mit der Beendigung 
von Arbeitsverhältnissen und Sozialplänen sowie Ansprüche 
aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle 
und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsneh-
mers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt. 

 
8.13 Umweltschadenversicherung (öffentlich rechtliche Inanspruchnahme)  
 

(1) Mitversichert sind abweichend von Ziffer 1.1 AHB 2011 öffent-
lich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung von Um-
weltschäden gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG), soweit 
während der Wirksamkeit des Versicherungsvertrages 
– die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, unfallartig 

und bestimmungswidrig in die Umwelt gelangt sind oder 
– die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfallartig und 

bestimmungswidrig erfolgt ist. 
Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursachung be-
steht Versicherungsschutz für Umweltschäden durch Lagerung, 
Verwendung oder anderen Umgang von oder mit Erzeugnissen 
Dritter ausschließlich dann, wenn der Umweltschaden auf einen 
Konstruktions-, Produktions- oder Instruktionsfehler dieser Er-
zeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch besteht kein Versiche-
rungsschutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt des Inverkehrbrin-
gens der Erzeugnisse nach dem Stand von Wissenschaft und 
Technik nicht hätte erkannt werden können (Entwicklungsrisiko). 
Umweltschaden ist eine 
– Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebens-

räumen, 
– Schädigung der Gewässer einschließlich Grundwasser, 
– Schädigung des Bodens. 
Mitversichert sind, teilweise abweichend von Ziffer 7.6 AHB 2011, 
Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden an eigenen, 
gemieteten, geleasten, gepachteten oder geliehenen Grundstü-
cken, soweit diese Grundstücke vom Versicherungsschutz dieses 
Vertrages erfasst sind. 

 
(2) Nicht versichert sind: 

(a) Pflichten oder Ansprüche soweit sich diese gegen die Perso-
nen (Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter) richten, 
die den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie be-
wusst von Gesetzen, Verordnungen oder an den Versiche-
rungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder 
Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen. 

(b) Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden  
aa) die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf ge-

nommene Einwirkungen auf die Umwelt entstehen. 
bb) für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen 

Versicherungsvertrag (z. B. Gewässerschadenhaftpflicht-

versicherung) Versicherungsschutz hat oder hätte er-
langen können. 

(3) Der Versicherungsschutz ist für sämtliche Versicherungsfälle ei-
nes Versicherungsjahres auf 3 .000.000 Euro begrenzt. 

 
(4) Ausland 

Versichert sind abweichend von Ziffer 7.9 AHB 2011 und teilwei-
se abweichend von Ziffer 7 dieser Bedingungen im Umfang die-
ses Versicherungsvertrages im Geltungsbereich der EU-Umwelt-
haftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle. 
Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend von Ziffer 7.9 
AHB 2011 auch für Pflichten oder Ansprüche gemäß nationalen 
Umsetzungsgesetzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese 
Pflichten oder Ansprüche den Umfang der o. g. EU-Richtlinie 
nicht überschreiten. 

 
 
9 Vorsorgeversicherung 
 

Abweichend von Ziffer 4.2 AHB 2011 beträgt die Versicherungssum-
me für die Vorsorgeversicherung 3.000.000 Euro je Versicherungsfall 
und für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres.  

 
 
10 Künftige Bedingungsverbesserungen 
 

Werden die dem Vertrag zugrunde liegenden Bedingungen oder Zu-
satzbedingungen ausschließlich zum Vorteil des Versicherungsneh-
mers und ohne Mehrbeitrag geändert, so gelten die neuen Bedin-
gungen mit sofortiger Wirkung auch für diesen Vertrag 

 
 
11 Bedingungsgarantie 
 

Die INTERLLOYD garantiert, dass die dieser Privat-Haftpflichtversi-
cherung zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und die nachfolgend 
aufgeführten Besonderen Bedingungen zur Privat-Haftpflichtversi-
cherung ausschließlich zum Vorteil des VN von den durch den Ge-
samtverband der Versicherungswirtschaft (GDV) empfohlenen Be-
dingungen sowie den Mindeststandards des Arbeitskreises Vermitt-
lerrichtlinie – Stand 02/2010 – abweichen. 

 
 
12 Besondere Bedingung für die Versicherung der Haftpflicht aus 

Gewässerschäden  
 
12.1 Gegenstand der Versicherung 
 

(1) Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers für mittelbare oder unmittelbare Folgen (Personen-, Sach- 
und Vermögensschäden) von Veränderungen der physikalischen, 
chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewässers 
einschließlich des Grundwassers (Gewässerschäden).  
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht  
– als Inhaber von Kleingebinden mit einem Einzelfassungs-

vermögen von maximal 150 l/kg je Gebinde, bis zu einem 
Gesamtfassungsvermögen von 1.000 auf den in Ziffer 4.1 
genannten Grundstücken, 

– als Inhaber von Heizöltanks oder Flüssiggastanks bis zu ei-
nem Gesamtfassungsvermögen von 10.000 Liter auf den in 
Ziffer 4.1 genannten Grundstücken. 

Wird dieses Gesamtfassungsvermögen überschritten, entfällt die 
Mitversicherung. Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für 
sonstige Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen 
oder aus der Verwendung dieser gelagerten Stoffe (Versiche-
rungsschutz hierfür wird ausschließlich über separaten Vertrag 
gewährt). 

 
(2) Soweit im Versicherungsschein und seinen Nachträgen sowie im 

folgenden nichts anderes bestimmt ist, finden die Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB 
2011) Anwendung.  
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(3) Mitversichert sind die Personen, die der Versicherungsnehmer 
durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuch-
tung und sonstigen Betreuung der Grundstücke beauftragt hat 
für den Fall, dass sie aus Anlass dieser Verrichtung in Anspruch 
genommen werden. Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche 
aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und 
Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß 
dem Sozialgesetzbuch VII handelt. Das gleiche gilt für solche 
Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die 
in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben 
Dienststelle zugefügt werden. 

 
12.2 Versicherungsleistungen 
 

Der Versicherungsschutz wird im Rahmen einer Einheitsdeckungs-
summe von 2.000.000 Euro (gleichgültig, ob Personen-, Sach- oder 
Vermögensschäden) je Schadenereignis gewährt. Die Gesamtleistung 
für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres (Personen-, 
Sach- und Vermögensschäden) beträgt das Doppelte dieser Einheits-
deckungssumme.  

 
12.3 Rettungskosten 
 

(1) Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer 
im Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung des Scha-
dens für geboten halten durfte (Rettungskosten), soweit außer-
gerichtliche Gutachterkosten werden vom Versicherer insoweit 
übernommen, als sie zusammen mit der Entschädigungsleistung 
die Einheitsversicherungssumme nicht übersteigen. Für Gerichts- 
und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung. 

 
(2) Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und au-

ßergerichtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, 
als sie zusammen mit der Entschädigung die Einheitsversiche-
rungssumme übersteigen. Eine Billigung des Versicherers von 
Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwen-
dung oder Minderung des Schadens gilt nicht als Weisung des 
Versicherers. 

 
12.4 Vorsätzliche Verstöße 
 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Ver-
sicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden 
durch vorsätzliches Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden 
Gesetzen, Verordnungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten 
behördlichen Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt haben. 

 
12.5 Vorsorgeversicherung 
 

Die Bestimmungen der Ziffer 4 AHB 2011 – Vorsorgeversicherung – 
finden keine Anwendung. 

 
12.6 Gemeingefahren 
 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die un-
mittelbar oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen 
Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in der Bundes-
republik oder in einem Bundesland) oder unmittelbar auf Verfügung 
oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das Gleiche gilt für 
Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte 
ausgewirkt haben. 

 
12.7 Eingeschlossene Schäden 
 

Eingeschlossen sind abweichend von Ziffer 1.1 AHB 2011 – auch ohne 
dass ein Gewässerschaden droht oder eintritt – Schäden an unbe-
weglichen Sachen des Versicherungsnehmers, die dadurch verur-
sacht werden, dass die gewässerschädlichen Stoffe bestimmungswid-
rig aus der Anlage (gemäß Ziffer 12.1 der Bedingungen) ausgetreten 
sind. Der Versicherer ersetzt Aufwendungen zur Wiederherstellung 
des Zustandes, wie er vor Eintritt des Schadens bestand. Eintretende 
Wertverbesserungen sind abzuziehen. 

Ausgeschlossen bleiben Schäden an der Anlage (gemäß Ziffer 12.1 
der Bedingungen) selbst. 
Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 250 Euro selbst zu 
tragen. 

 
 
13 Lehrerhaftpflichtversicherung  
 

(1) Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers sowie der gemäß Ziffer 2.1 (1) und (2) mitversicherten Per-
sonen als beamteter Lehrer oder angestellter Lehrer im öffentli-
chen Dienst bzw. freiberuflicher Lehrer, der allein unterrichtet 
und nicht Inhaber besonderer Unterrichtsräume, Plätze oder 
Fahrzeuge ist.  

 
(2) Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus 

– der Erteilung von Experimentalunterricht (auch mit radioak-
tiven Stoffen); 

– der Leitung und/oder Beaufsichtigung von Schüler- oder 
Klassenreisen sowie Schulausflügen und damit verbunden 
Aufenthalten in Herbergen und Heimen, auch bei vorüber-
gehendem Auslandsaufenthalt bis zu einem Jahr. 

– der Erteilung von Nachhilfestunden; 
– der Tätigkeit als Kantor und/oder Organist. 

 
(3) Geltungsbereich 

 
Durch diesen Versicherungsvertrag besteht für im Inland ausge-
übte Tätigkeiten – abweichend von § 4 Ziff. I 3 AHB 2011 – welt-
weit Versicherungsschutz. 

 
Bei vorübergehendem Auslandsaufenthalt bis zu einem Jahr be-
steht Versicherungsschutz auch für die im Ausland ausgeübte 
versicherte berufliche Tätigkeit. Ein darüber hinausgehender Ver-
sicherungsschutz (z. B. für mehrjährige Tätigkeit im Ausland) be-
darf besonderer Vereinbarung.  

 
Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zah-
lungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Wäh-
rungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des 
Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-
Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion gelegenen 
Geldinstitut angewiesen ist. 

 
Ausgeschlossen sind Ansprüche auf Entschädigungen mit Straf-
charakter, insbesondere punitive oder exemplary damages.  

 
Bei in den USA, US-Territorien und Kanada eintretenden Versi-
cherungsfällen oder dort geltend gemachten Ansprüchen wer-
den – abweichend von Ziffer 6.5 AHB 2011 – die Aufwendungen 
des Versicherers für Kosten als Leistungen auf die Versicherungs-
summe angerechnet. Kosten sind: Anwalts-, Sachverständigen-, 
Zeugen- und Gerichtskosten, Aufwendungen zur Abwendung 
oder Minderung des Schadens bei oder nach Eintritt des Versi-
cherungsfalles sowie Schadenermittlungskosten, auch Reisekos-
ten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Dies gilt auch 
dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden 
sind.  

 
(4) Nicht versichert ist 

– die Haftpflicht aus Forschungs- und Gutachtertätigkeit. 
– die Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers, Halters oder Füh-

rers eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs wegen Schä-
den, die durch den Gebrauch des Fahrzeugs verursacht wer-
den.  
Versichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die ver-
ursacht werden durch den Gebrauch von 
– Flugmodellen, unbemannten Ballonen und Drachen, die 

weder durch Motoren noch durch Treibsätze angetrie-
ben werden und deren Fluggewicht 5 kg nicht über-
steigt und für die keine Versicherungspflicht besteht; 

– Wassersportfahrzeugen, ausgenommen eigene Segel-
boote (auch Windsurfbretter) und eigene oder fremde 
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Wasserfahrzeuge mit Motoren – auch Hilfs- oder Au-
ßenbordmotoren – oder Treibsätzen. 

 Mitversichert ist jedoch der gelegentliche Gebrauch von 
fremden Wassersportfahrzeugen mit Motoren, soweit 
für das Führen keine behördliche Erlaubnis erforderlich 
ist. 

 
(5) Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen 

– Schäden am Eigentum der Schule oder Dienststelle oder an 
von Dritten für den Schulbetrieb zur Verfügung gestellten 
Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermögensschä-
den; 

– Personenschäden, bei denen es sich um Dienst- oder Ar-
beitsunfälle im Betrieb der Schule oder Dienststelle gemäß 
den beamtenrechtlichen Bestimmungen oder gemäß dem 
Sozialgesetzbuch VII handelt; eingeschlossen ist jedoch die 
Haftpflicht wegen Personenschäden aus Arbeitsunfällen von 
Kindern, Schülern, Lernenden und Studierenden. 

 
(6) Der Versicherungsschutz ist für sämtliche Versicherungsfälle ei-

nes Versicherungsjahres auf 3.000.000 Euro begrenzt. 
 
 
14 Berufshaftpflichtversicherung für Beamte und Angestellte im 

öffentlichen Dienst (Verwaltung) 
 

(1) Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers sowie der gemäß Ziffer 2.1 (1) und (2) mitversicherten Per-
sonen aus der Tätigkeit als Beamter oder Angestellter des öffent-
lichen Dienstes, sofern es sich nicht um Lehrer handelt (s. Ziffer 
13 der Bedingungen).  

 
(2) Die Versicherung schützt gegen Haftpflichtansprüche aus Perso-

nen- und Sachschäden; sie umfasst 
– Ansprüche geschädigter Dritter gegen den Versicherten, 

– Rückgriffsansprüche wegen Schäden, die der Dienstherr ei-
nem Dritten ersetzt hatte, 

– Ansprüche des Dienstherrn wegen ihm unmittelbar zuge-
fügter Schäden. 

 
(3) Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz bleiben Haftpflicht-

ansprüche 
– wegen Schäden am Eigentum der Dienststelle oder an von 

Dritten der Dienststelle oder dem Versicherten anvertrauter 
Sachen anlässlich einer Tätigkeit und allen sich daraus erge-
benden Vermögensschäden; 

– aus Personenschäden, bei denen es sich um Dienst- oder Ar-
beitsunfälle im Betrieb der Schule oder Dienststelle gemäß 
den beamtenrechtlichen Bestimmungen oder gemäß dem 
Sozialgesetzbuch VII handelt; eingeschlossen ist jedoch die 
Haftpflicht wegen Personenschäden aus Arbeitsunfällen von 
Kindern, Schülern, Lernenden und Studierenden; 

– aus dem Halten von Hunden (die Mitversicherung erfordert 
besondere Vereinbarung); 

– aus der Verwendung von Kraft-, Luft-, Wasser- und Schienen-
fahrzeugen; 

– aus handwerklicher Berufstätigkeit; z. B. auf dem Gebiet des 
Kraftfahrzeug- oder Nachrichtenwesens oder der Waffen-
verwaltung. 

 
(4) Der Versicherungsschutz ist für sämtliche Versicherungsfälle ei-

nes Versicherungsjahres auf 3.000.000. Euro begrenzt.  
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Besondere Bedingungen und Risikobeschreibung 
für die Privathaftpflichtversicherung (PHV – Premium 2011) 
mit Schadenersatz-Rechtsschutz als Ergänzung zur Ausfalldeckung 
 
– sofern im Versicherungsvertrag vereinbart –  
 

 
1 Versichertes Risiko 
2 Mitversicherte Personen 
3 Familie, Haushalt, Sport und Freizeit 
4 Immobilien 
5 Tiere 
6 Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge 
7 Geltungsbereich/Auslandsaufenthalte 
8 Deckungserweiterungen 
8.1 Mietsachschäden  
8.2 Beschädigung, Vernichtung oder Verlust fremder Sachen  
8.3 Abhandenkommen von Schlüsseln 
8.4  Abwässer- und Allmählichkeitsschäden 
8.5 Betriebspraktika/Ferienjobs/Fachpraktischer Unterricht 
8.6 Tagesmutter/Tageseltern/Babysittertätigkeit 
8.7 Nebenberufliche Tätigkeiten 
8.8 Deliktunfähigkeit 
8.9 Gefälligkeitshandlungen 

8.10 Mitversicherung von Forderungsausfällen (Ausfalldeckung) 
8.11 Schadenersatz-Rechtsschutz als Ergänzung zur Ausfalldeckung 
8.12 Vermögensschäden 
8.13 Ansprüche aus Benachteiligungen/Antidiskriminierungsdeckung  
8.14 Umweltschadensversicherung 
9 Vorsorgeversicherung 
10 Verzicht auf Leistungskürzung bei grob fahrlässiger Obliegenheits-

verletzung 
11 Künftige Bedingungsverbesserungen 
12 Bedingungsgarantie 
13 Erweiterte Vorsorge 
14 Besondere Bedingung für die Versicherung der Haftpflicht aus 

Gewässerschäden  
15 Lehrerhaftpflichtversicherung 
16 Haftpflichtversicherung für Beamte und Angestellte im öffentli-

chen Dienst (Verwaltung) 

 

 
1 Versichertes Risiko 
 
1.1 Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedin-

gungen für die Haftpflichtversicherung (AHB 2011) und der nach-
stehenden Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen 
die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus den Ge-
fahren des täglichen Lebens als Privatperson und nicht aus den Ge-
fahren eines Betriebes oder Berufes. 

 
1.2 Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-

nehmers aus  
 

(1) den Gefahren eines Dienstes, Amtes (auch Ehrenamtes), einer 
verantwortlichen Betätigung in Vereinigungen aller Art (siehe 
jedoch Ziffer 3.6). 

 
(2) oder einer ungewöhnlichen und gefährlichen Beschäftigung.  

 
1.3 Der Versicherungsschutz gilt für den Versicherungsnehmer sowie die 

in Ziffer 2 genannten mitversicherten Personen (bei Vereinbarung ei-
nes Single- oder Partner-, Single mit Kind- Tarifes siehe jedoch Ziffer 
2.5 oder 2.6) im Rahmen der vorliegenden Bedingungen.  

 
1.4 Es gelten die im Versicherungsschein genannten Versicherungs-

summen für Personen-, Sach- und Vermögensschäden. Sie bilden 
jeweils die Höchstentschädigung je Versicherungsfall. Die Versiche-
rungssummen stehen für alle Versicherungsfälle eines Versiche-
rungsjahres zweimal zur Verfügung.  

 
1.5 Besondere Versicherungssummen (Sublimits im Rahmen der oben 

genannten Versicherungssummen) und/oder Selbstbehalte und/ 
oder Jahresschadenmaximierungen sind im Einzelfall innerhalb der 
nachstehenden Vertragsteile vereinbart. 

 
1.6 Besteht für mehrere Versicherungsfälle, die  

– auf derselben Ursache beruhen oder 
– auf den gleichen Ursachen beruhen, wenn zwischen diesen ein 

innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher Zusammenhang 
besteht,  

– für den Versicherungsnehmer Versicherungsschutz im Rahmen 
verschiedener Abschnitte dieses Vertrages oder sowohl im Rah-
men dieses Vertrages als auch eines anderen Haftpflichtversiche-
rungsvertrages bei der Interlloyd, so ist die Ersatzleistung der In-
terlloyd aus diesen Abschnitten/Verträgen insgesamt auf die 
höchste der je Versicherungsfall in diesen Abschnitten/Verträgen 
vereinbarten Versicherungssummen begrenzt. In diesem Fall gel-

ten die Versicherungsfälle in dem Zeitpunkt eingetreten, in dem 
der erste Versicherungsfall eingetreten ist. 

 
 
2 Mitversicherte Personen 
 
2.1 Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht 
 

(1) des Ehegatten und eingetragenen Lebenspartners des Versi-
cherungsnehmers.  
Eingetragener Lebenspartner ist derjenige, der in einer einge-
tragenen Lebenspartnerschaft im Sinne des Lebenspartner-
schaftsgesetzes oder einer vergleichbaren Partnerschaft nach 
dem Recht anderer Staaten lebt. Als eingetragene Lebenspart-
nerschaften gelten auch die den Partnerschaften im Sinne des 
Lebenspartnerschaftsgesetzes vergleichbaren Partnerschaften 
nach dem Recht anderer Staaten.  

 
(2) des in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer 

lebenden Partners einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft 
und dessen Kinder, diese entsprechend Ziffer 2.1 (3) bis (5). 
Der Versicherungsnehmer und der mitversicherte Partner dür-
fen weder miteinander noch mit anderen Personen verheiratet 
sein oder in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft leben. 
Sofern der Partner nicht beim Versicherungsnehmer behörd-
lich gemeldet ist, besteht die Mitversicherung nur, wenn der 
Partner beim Versicherer namentlich benannt ist. 

 
(3) ihrer minderjährigen Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflege-

kinder), 
 

(4) ihrer volljährigen, unverheirateten und nicht in einer eingetrage-
nen Lebenspartnerschaft lebenden Kinder (auch Stief-, Adoptiv- 
und Pflegekinder), solange sie sich noch in einer Schul- oder sich 
unmittelbar anschließenden Berufsausbildung befinden (berufli-
che Erstausbildung – Lehre und/oder Studium, auch Bachelor- 
und unmittelbar angeschlossener Masterstudiengang, nicht Re-
ferendarzeit, Fortbildungsmaßnahmen und dergleichen). 
Bei Ableistung des Grundwehr- oder Zivildienstes (einschließ-
lich des freiwilligen zusätzlichen Wehrdienstes), des zum 
01.07.11 freiwilligen Wehrdienstes von bis zu 23 Monaten oder 
des freiwilligen sozialen bzw. ökologischen Jahres vor, wäh-
rend oder im unmittelbaren Anschluss an die Berufsausbildung 
bleibt der Versicherungsschutz bestehen.  
Nach Beendigung der Schul- bzw. beruflichen Erstausbildung 
bleibt der Versicherungsschutz für maximal ein Jahr bestehen, 
wenn in unmittelbarem Anschluss an diese Ausbildung eine 
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Arbeitslosigkeit bzw. Wartezeit eintritt – auch wenn zur Über-
brückung eine Aushilfstätigkeit ausgeübt wird. 
Sofern eine häusliche Gemeinschaft mit dem Versicherungs-
nehmer besteht, richtet sich der Versicherungsschutz ansons-
ten nach Ziffer 2.1 (5). 

 
(5) auf Antrag aller Personen, die mit dem Versicherungsnehmer 

in häuslicher Gemeinschaft leben und dort behördlich gemel-
det sind.  
Eltern bzw. Großeltern des Versicherungsnehmers und des 
mitversicherten Ehe- oder Lebenspartners sind auch dann mit-
versichert, wenn diese in einer Pflegeeinrichtung leben. 
Das gilt auch für Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekin-
der) mit psychischer Erkrankung oder körperlicher, geistiger 
bzw. seelischer Behinderung, sofern der Versicherungsnehmer 
bzw. dessen Ehe- oder Lebenspartner vom Vormundschaftsge-
richt als Betreuer bestellt worden sind oder eine Pflegebedürf-
tigkeit im Sinne des Sozialgesetzbuches besteht. 

 
(6) von vorübergehend in den Familienverbund eingegliederten 

unverheirateten Personen (z. B. Aupair, Austauschschüler) so-
wie von minderjährigen Übernachtungsgästen im Haushalt des 
Versicherungsnehmers, soweit nicht anderweitig Versiche-
rungsschutz besteht. 

 
2.2 Mitversichert ist ferner die gesetzliche Haftpflicht folgender Perso-

nen gegenüber Dritten aus der genannten Tätigkeit: 
 

(1) im Haushalt des Versicherungsnehmers beschäftigte Personen, 
 

(2) Personen, die aus Arbeitsvertrag oder gefälligkeitshalber Woh-
nung, Haus und Garten betreuen oder den Streudienst versehen, 

 
(3) Personen, die dem Versicherungsnehmer und den mitversi-

cherten Personen gemäß Ziffer 2.1 bei Notfällen freiwillig Hilfe 
leisten. Ersetzt werden auch Aufwendungen, die dem Helfer 
durch die freiwillige Hilfeleistung für die versicherten Personen 
entstanden sind. Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche 
aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und 
Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers ge-
mäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt. 

 
(4) Versicherungsschutz für die genannten Personen besteht so-

fern der Schaden nicht über eine anderweitige Versicherung 
gedeckt ist (subsidiäre Deckung). 

 
2.3 Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche 

– des Versicherungsnehmers gegen mitversicherte Personen, 
– mitversicherter Personen gegen den Versicherungsnehmer, 
– mitversicherter Personen untereinander. 

 
Mitversichert sind jedoch etwaige übergangsfähige Regressansprü-
che von Sozialversicherungsträgern, Sozialhilfeträgern, privaten 
Krankenversicherungsträgern, öffentlichen und privaten Arbeitge-
bern wegen Personenschäden. 

 
2.4 Nachversicherungsschutz 
 

(1) Entfällt die Mitversicherung der in den Ziffer 2.1 (1) bis (5) ge-
nannten Personen, weil z. B. 
a) der Versicherungsnehmer verstorben ist, 
b) die Ehe rechtskräftig geschieden bzw. eine eingetragene 

Lebenspartnerschaft rechtskräftig aufgehoben wurde (Zif-
fer 2.1 (1)), 

c) Kinder nach der Ausbildung berufstätig werden oder ge-
heiratet haben (Ziffer 2.1 (4)und 2.6 (2)), 

d) die häusliche Gemeinschaft mit dem Lebenspartner oder 
einer sonstigen mitversicherten Person beendet wurde 
(Ziffer 2.1 (2) und (5)), 

besteht der Versicherungsschutz weiter bis zur nächsten Bei-
tragshauptfälligkeit, mindestens aber für 6 Monate. Wird von 
bzw. für diese Personen bis dahin kein neuer Versicherungs-
schutz bei der Interlloyd beantragt, entfällt der Versicherungs-
schutz rückwirkend. 

(2) Wird bei Tod des Versicherungsnehmers die nächste Beitrags-
rechnung durch den Ehegatten oder (eingetragenen) Lebens-
partner eingelöst, so wird dieser Versicherungsnehmer. 

 
2.5 Sofern ein Single- oder Partner- Tarif vereinbart ist (siehe Risikobe-

zeichnung im Versicherungsschein), gilt folgendes: 
 

(1) Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschließlich auf die 
persönliche gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 
(Singletarif) sowie im Partnertarif auch auf die persönliche ge-
setzliche Haftpflicht des im Versicherungsschein genannten 
Partners als Einzelpersonen.  

 
(2) Die Bestimmungen über mitversicherte Personen gemäß Ziffer 

2.1 (1) bis (5) haben für diesen Vertrag keine Gültigkeit. 
 

(3) Änderungen des Familienstandes sind dem Versicherer mitzu-
teilen. Es gelten die Bestimmungen über die Erhöhung und Er-
weiterung von versicherten Risiken gemäß Ziffer 3.1 (2) und 
13. AHB 2011. 

 
2.6 Sofern ein Single mit Kind/ern- Tarif vereinbart ist (siehe Risikobe-

zeichnung im Versicherungsschein), gilt folgendes: 
 

(1) Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschließlich auf die 
persönliche gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 
und seiner minderjährigen Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und 
Pflegekinder), 

 
(2) seiner volljährigen, unverheirateten und nicht in einer einge-

tragenen Lebenspartnerschaft lebenden Kinder (auch Stief-, 
Adoptiv- und Pflegekinder), solange sie sich noch in einer 
Schul- oder sich unmittelbar an – schließenden Berufsausbil-
dung befinden (berufliche Erstausbildung – Lehre und/oder 
Studium, auch Bachelor- und unmittelbar angeschlossener 
Masterstudiengang, nicht Referendarzeit, Fortbildungsmaß-
nahmen und dergleichen). 
Bei Ableistung des Grundwehr- oder Zivildienstes (einschließ-
lich des freiwilligen zusätzlichen Wehrdienstes), des zum 
01.07.11 freiwilligen Wehrdienstes von bis zu 23 Monaten oder 
des freiwilligen sozialen bzw. ökologischen Jahres vor, wäh-
rend oder im unmittelbaren Anschluss an die Berufsausbildung 
bleibt der Versicherungsschutz bestehen.  
Nach Beendigung der Schul- bzw. beruflichen Erstausbildung 
bleibt der Versicherungsschutz für maximal ein Jahr bestehen, 
wenn in unmittelbarem Anschluss an diese Ausbildung eine 
Arbeitslosigkeit bzw. Wartezeit eintritt – auch wenn zur Über-
brückung eine Aushilfstätigkeit ausgeübt wird. 

 
(3) Die Bestimmungen über mitversicherte Personen gemäß Ziffer 

2.1 (1), (2) und (5) haben für diesen Vertrag keine Gültigkeit. 
 

(4) Änderungen des Familienstandes sind dem Versicherer mitzu-
teilen. Es gelten die Bestimmungen über die Erhöhung und Er-
weiterung von versicherten Risiken gemäß Ziffer 3.1 (2) und 
13. AHB 2011. 

 
 
3 Familie, Haushalt, Sport und Freizeit 
 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
 
3.1 als Familien- und Haushaltsvorstand (z. B. aus der Aufsichtspflicht 

über Minderjährige); 
 
3.2 als Dienstherr der im Haushalt des Versicherungsnehmers tätigen 

Personen; 
 
3.3 aus dem Besitz und Gebrauch von Fahrrädern und sonstigen nicht 

selbst fahrenden Landfahrzeugen (z. B. Skateboards, Inlineskates, 
Rollschuhe). Kein Versicherungsschutz besteht für Fahrräder mit  
elektromotorischen Antrieben jeglicher Art. Der Versicherungs-
schutz hierfür richtet sich ausschließlich nach Ziffer 6 (Kraft-, Luft- 
und Wasserfahrzeuge) der Bedingungen; 
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3.4 aus der Ausübung von Sport, ausgenommen ist eine jagdliche 
Betätigung und die Teilnahme an Pferde-, Rad- oder Kraftfahrzeug-
Rennen sowie den Vorbereitungen hierzu (Training); 

 
3.5 aus dem erlaubten privaten Besitz und aus dem zulässigen Gebrauch 

von Hieb-, Stoß- und Schusswaffen sowie Munition und Geschossen, 
nicht jedoch zu Jagdzwecken oder zu strafbaren Handlungen, wei-
terhin aus dem erlaubten Abbrennen von Feuerwerk; 

 
3.6 aus ehrenamtlicher Tätigkeit und Freiwilligenarbeit 
 

(1) Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus einer nicht hoheit-
lichen ehrenamtlichen Tätigkeit oder unentgeltlichen Freiwilli-
genarbeit aufgrund eines sozialen Engagements, sofern nicht 
Versicherungsschutz über eine andere Haftpflichtversicherung 
(z. B. Vereins- oder Betriebshaftpflicht) besteht (subsidiäre De-
ckung). Versichert ist insbesondere die Mitarbeit 
– in der Kranken- und Altenpflege; der Behinderten-, Kir-

chen- und Jugendarbeit, 
– in Vereinen, Bürgerinitiativen, Parteien und Interessenver-

bänden, 
– bei der Freizeitgestaltung in Sportvereinigungen, Musik-

gruppen, bei Pfadfindern oder gleichartig organisierten 
Gruppen. 

 
(2) Nicht versichert sind die Gefahren aus der Ausübung von 

– öffentlichen/hoheitlichen Ehrenämtern wie z. B. als Bürger-
meister, Gemeinderatsmitglied, Schöffe, Laienrichter, Prüfer 
für Kammern, Angehöriger der Freiwilligen Feuerwehr, 

– wirtschaftlichen/sozialen Ehrenämtern mit beruflichem 
Charakter wie z. B. als Betriebs- und Personalrat, Versicher-
tenältester, Vertrauensperson nach § 40 SGB IV, beruflicher 
Betreuer nach §1897 (6) BGB.  

 
3.7 wegen Schäden durch elektronischen Datenaustausch und Inter-

netnutzung 
 

(1) Eingeschlossen ist – insoweit abweichend von Ziffer 7.15 AHB 
2011 – die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 
wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und der 
Bereitstellung elektronischer Daten, z. B. im Internet, per E-Mail 
oder mittels Datenträger, soweit es sich handelt um 
a) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Ver-

änderung von Daten (Datenveränderung) bei Dritten durch 
Computer-Viren und/oder andere Schadprogramme; 

b) Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie der 
Nichterfassung und fehlerhaften Speicherung von Daten 
bei Dritten und zwar wegen  
– sich daraus ergebender Personen- und Sachschäden, 

nicht jedoch weiterer Datenveränderungen sowie 
– der Kosten zur Wiederherstellung der veränderten Da-

ten bzw. Erfassung/korrekter Speicherung nicht oder 
fehlerhaft erfasster Daten; 

c) Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Daten-
austausch. 

 
Für Ziffer 3.7 (1) a bis c gilt: 
 

Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dass seine auszutauschenden, 
zu übermittelnden, bereitgestellten Daten durch Sicherheitsmaß-
nahmen und/oder -techniken (z. B. Virenscanner, Firewall) gesichert 
oder geprüft werden bzw. worden sind, die dem Stand der Technik 
entsprechen. Diese Maßnahmen können auch durch Dritte erfolgen.  
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so gilt Ziffer 
26 AHB 2011 (Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten). 

 
(2) Im Rahmen der im Versicherungsschein und seinen Nachträ-

gen ausgewiesenen Versicherungssumme beträgt die Versi-
cherungssumme 1.000.000 Euro. Abweichend von Ziffer 6.2 
AHB 2011 stellt diese zugleich die Höchstersatzleistung für alle 
Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres dar.  
Der Versicherungsnehmer beteiligt sich an jedem Schaden mit 
250 Euro. 

Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintre-
tende Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der 
im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten 
ist, wenn diese 
– auf derselben Ursache, 
– auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachli-

chem und zeitlichem Zusammenhang oder 
– auf dem Austausch, der Übermittlung und Bereitstellung 

elektronischer Daten mit gleichen Mängeln beruhen. 
 
 Ziffer 6.3 AHB 2011 wird gestrichen. 
 

(3) Versicherungsschutz besteht – insoweit abweichend von Ziffer 
7.9 AHB 2011– für Versicherungsfälle im Ausland. Dies gilt je-
doch nur, soweit die versicherten Haftpflichtansprüche in eu-
ropäischen Staaten und nach dem Recht europäischer Staaten 
geltend gemacht werden. 

 
(4) Nicht versichert sind Ansprüche aus nachfolgend genannten 

Tätigkeiten und Leistungen: 
– Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pflege; 
– IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, -Schulung; 
– Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, -war-

tung, -pflege; 
– Bereithaltung fremder Inhalte, z. B. Access-, Host-, Full-

Service-Providing; 
– Betrieb von Datenbanken. 

 
(5) Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Ansprüche  

a) wegen Schäden, die dadurch entstehen, dass der Versiche-
rungsnehmer bewusst 
– unbefugt in fremde Datenverarbeitungssysteme/Da-

tennetze eingreift (z. B. Hacker-Attacken, Denial of 
Service Attacks), 

– Software einsetzt, die geeignet ist, die Datenordnung 
zu zerstören oder zu verändern (z. B. Software- Viren, 
Trojanische Pferde); 

b) die in engem Zusammenhang stehen mit 
– massenhaft versandten, vom Empfänger ungewollten 

elektronisch übertragenen Informationen (z. B. Spam-
ming), 

– Dateien (z. B. Cookies), mit denen widerrechtlich be-
stimmte Informationen über Internet-Nutzer gesam-
melt werden sollen; 

c) gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicher-
ten, soweit diese den Schaden durch bewusstes Abweichen 
von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften (z. B. Teil-
nahme an rechtswidrigen Online-Tauschbörsen) oder durch 
sonstige bewusste Pflichtverletzungen herbeigeführt haben. 

 
 
4 Immobilien 
 
4.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Inhaber (z. B. Eigentü-

mer oder Mieter) 
 

(1) einer oder mehrerer Wohnungen, einschließlich Ferienwoh-
nungen, Ferienhaus, Wochenendhaus sowie auf Dauer und 
ohne Unterbrechung fest installierte Wohnwagen – in Europa 
und der Türkei, sofern diese vom Versicherungsnehmer oder 
von mitversicherten Personen ausschließlich zu Wohnzwecken 
verwendet werden; 
Bei Wohnungseigentum besteht Versicherungsschutz in der 
Eigenschaft als Sondereigentümer. Mitversichert sind Haft-
pflichtansprüche der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer 
wegen Beschädigung des Gemeinschaftseigentums. Die Leis-
tungspflicht erstreckt sich jedoch nicht auf den Miteigen-
tumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum. 

 
(2) eines im Inland gelegenen Ein- oder Zweifamilienhauses auch 

mit Einliegerwohnung, sofern sie vom Versicherungsnehmer 
ausschließlich zu Wohnzwecken verwendet werden, einschließ-
lich der zugehörigen Garagen, Gärten, Swimmingpools, Teiche, 
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vorhandener Flüssiggastanks sowie eines Schreber/Kleingartens 
inkl. Laube.  

 
(3) eines unbebauten Grundstückes bis zu einer Grundfläche von 

1.500 qm. 
 
4.2. Mitversichert ist bzgl. der genannten Immobilien die gesetzliche 

Haftpflicht 
 

(1) aus der Verletzung von Pflichten, die dem Versicherungsnehmer 
in den oben genannten Eigenschaften obliegen (z. B. bauliche In-
standhaltung, Betrieb von Treppenliften o. ä., Beleuchtung, Rei-
nigung, Streuen und Schneeräumen auf Gehwegen) – auch 
wenn diese Pflichten durch Mietvertrag übernommen wurden; 

 
(2) aus der dauerhaften oder vorübergehenden Vermietung von 

einzelnen Wohnräumen auch an Feriengäste, sofern nicht mehr 
als 8 Betten abgegeben werden und sofern kein Ausschank nach 
dem Gaststättengesetz erfolgt sowie von maximal zwei Garagen. 
Kein Versicherungsschutz besteht, wenn Mieter, die Räumlichkei-
ten ganz oder teilweise zu nicht privaten Zwecken nutzen. Even-
tuell zusätzlich bestehende Versicherungen gehen dem Versi-
cherungsschutz vor. Wird die Anzahl der vermieteten 
Wohnräume überschritten, entfällt die Mitversicherung. Es gel-
ten dann die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (Zif-
fer 4 AHB 2011).  

 
(3) aus dem Miteigentum an zu den Immobilien gemäß Ziffer 4.1 

der Bedingungen gehörenden Gemeinschaftsanlagen, z. B. 
gemeinschaftliche Zugänge (Durchgangswege) zur öffentli-
chen Straße, Privatstraßen, Wäschetrockenplätze, Garagenhö-
fe, Spielplätze, Abstellplätze für Abfallbehälter; 

 
(4) aus der Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen in Kleinge-

binden bis 150 l/kg Inhalt soweit das Gesamtfassungsvermö-
gen der vorhandenen Behälter 1.000 l/kg nicht übersteigt. Der 
Versicherungsschutz richtet sich nach Besonderen Bedingun-
gen für die Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden 
(siehe Ziffer 14). 

 
(5) als Inhaber von Tankanlagen für Heizöl oder Flüssiggas mit ei-

nem Gesamtfassungsvermögen bis zu 10.000 Liter im Umfang 
der Besonderen Bedingungen für die Versicherung der Haft-
pflicht aus Gewässerschäden (siehe Ziffer 14); 

 
(6) als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten (Neubauten, 

Umbauten, Reparaturen, Abbruch- und Grabearbeiten) bis zu 
einer Bausumme von 200.000 € je Bauvorhaben. Wird dieser 
Betrag überschritten, entfällt die Mitversicherung. Es gelten 
dann die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (Ziffer 
4 AHB 2011).  

 
(7) als Betreiber einer Photovoltaik- bzw. Solaranlage bis zu 10 kWp. 

Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschließlich auf die Ver-
kehrssicherungspflicht. Nicht versichert sind Schäden im Zu-
sammenhang mit der Stromeinspeisung in ein fremdes Strom-
netz und für elektrische Leitungen auf fremden Grundstücken. 

 
(8) als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die Versiche-

rung bis zum Besitzwechsel bestand; 
 

(9) der Insolvenzverwalter und Zwangsverwalter in dieser Eigenschaft. 
 
 
5 Tiere 
 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
 
5.1 als Halter oder Hüter von 
 

(1) zahmen Haustieren, z. B. Katzen, Kaninchen, Tauben, 
 

(2) gezähmten Kleintieren, z. B. Singvögel, Papageien, Hamster, 
Meerschweinchen, 

 
(3) Bienen, 

 
5.2 (1) als nicht gewerbsmäßiger Hüter fremder Hunde (nicht Kampf-

hunde) oder Pferde, 
 

(2) als Reiter bei der Benutzung fremder Pferde, 
 

(3) als Fahrer bei der Benutzung fremder Fuhrwerke zu privaten 
Zwecken,  

 
(4) Versicherungsschutz besteht soweit kein Versicherungsschutz 

über eine Tierhalter-Haftpflichtversicherung besteht. 
 

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche der Tierhalter oder -eigen-
tümer sowie Fuhrwerkseigentümer, es sei denn es handelt sich um 
Personenschäden. 

 
Kein Versicherungsschutz besteht als Hüter von Hunden, die nach 
den Verordnungen oder Gesetzen des jeweiligen Bundeslandes, in 
dem die Hunde gehalten werden, als gefährlich oder als Kampf-
hunde eingestuft sind oder für die das Bestehen einer Haftpflicht-
versicherung nachzuweisen ist. Als solche gelten insbesondere: To-
sa-Inu, Bullmastiff, Dogo Argentino, Bordeauxdogge, Kangal, 
Kaukasischer Ovtscharka, Mioritic, Tornak, Mastiff, Mastin Español, 
Rhodesian Ridgeback, Fila Brasileiro, Mastino Napoletano, Ameri-
can Staffordshire Terrier, Staffordshire Bullterrier, Rottweiler, Bull-
terrier, Bandog, Pitbull-Terrier und Kreuzungen mit diesen Hunden. 

 
 
6 Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge 
 
6.1 Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Eigentümers, 

Halters oder Führers eines Kraft-, Luft-, Wasserfahrzeugs oder Kraft-
fahrzeugsanhängers wegen Schäden, die durch den Gebrauch des 
Fahrzeuges verursacht werden. 

 
6.2 Versichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die verursacht 

werden durch den Besitz und Gebrauch von 
 

(1) nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrenden 
Kfz und Anhängern ohne Rücksicht auf eine Höchstgeschwin-
digkeit; 

 
 Nicht versichert ist jedoch der Gebrauch von Kraftfahrzeugen 

auf so genannten beschränkt öffentlichen Verkehrsflächen. 
Hierbei handelt es sich um Wege bzw. Grundstücke wie z. B. 
stillgelegte Sandgruben/Steinbrüche, die der Öffentlichkeit zu-
gänglich sind. Kraftfahrzeuge mit mehr als 6 km/h Höchstge-
schwindigkeit, die ausschließlich oder gelegentlich auf solchen 
Flächen verkehren, sind versicherungspflichtig mit der Folge, 
dass für sie eine Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung (AKB) abge-
schlossen werden muss. Dies gilt auch bei behördlich erteilter 
Ausnahme von der Zulassungspflichtigkeit.  

 
 Kein Versicherungsschutz besteht  für Schäden, die durch eine 

Beteiligung des Versicherungsnehmers oder einer mitversi-
cherten Person als Fahrer, Beifahrer oder Insasse eines Motor-
fahrzeuges an Fahrtveranstaltungen einschließlich der dazu-
gehörigen Übungsfahrten, bei denen es auf die Erzielung von 
Höchstgeschwindigkeiten ankommt, verursacht werden.  

 
(2) Kraftfahrzeugen mit nicht mehr als 6 km/h bauartbedingter 

Höchstgeschwindigkeit; 
 

(3) motorgetriebenen Krankenfahrstühlen (sofern diese nicht ver-
sicherungspflichtig sind); 

 
(4) motorgetriebenen Kinderfahrzeugen, Golfwagen, Aufsitzra-

senmähern, Schneeräumgeräten und sonstigen Arbeitsma-
schinen mit nicht mehr als 20 km/h Höchstgeschwindigkeit; 

 
(5) nicht versicherungspflichtigen Anhängern; 
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(6) ferngelenkten Land- und Wasser-Modellfahrzeugen; 
(7) Luftfahrzeugen, die nicht der Versicherungspflicht unterliegen;  

 
(8) Kitesport-Geräten, z. B. Kite-Drachen, -Boards, -Buggys u.ä.; 

 
(9) Wassersportfahrzeugen ohne Motor (auch Hilfs- oder Außen-

bordmotor) oder Treibsätzen, z. B. Schlauch-, Paddel-, Ruder-
boote, Kajaks, Kanus, Kanadier, Surf und Windsurfbretter – 
nicht jedoch von eigenen Segelbooten; 

 
(10) eigenen oder fremden Motorbooten mit einer Motorstärke bis 

maximal 5 PS / 3,7 kW (sofern hierfür kein anderweitiger Versi-
cherungsschutz besteht), 

 
(11) Segelfahrzeugen (Segelboote, Segelschlitten, Eissegelschlitten, 

Strandsegler) mit einer Segelfläche bis maximal 10 qm, 
 

(12) Fahrräder mit Trethilfe (Pedal Electric Cycles, kurz  Pedelecs),  
die mit einem elektromotorischen Hilfsantrieb mit einer maxi-
malen Nenndauerleistung von 0,25 kW [250 Watt] ausgestattet 
sind,  dessen Unterstützung sich mit zunehmender Fahrzeug-
geschwindigkeit progressiv verringert und beim Erreichen ei-
ner Geschwindigkeit von 25 km/h oder früher, wenn der Fahrer 
im Treten einhält, unterbrochen wird. 

 
Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass für das 
Führen dieser Fahrräder keine Führerscheinpflicht besteht und 
diese nicht versicherungspflichtig sind.  

 
6.3 Für die unter Ziffer 6.2 genannten Fahrzeuge gelten nicht die 

Ausschlüsse in Ziffer 3.1 (2) AHB 2011und in Ziffer 4.3 (1) AHB 2011. 
Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht 
werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und 
Willen des Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versiche-
rungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug 
nicht von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird. 
Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen 
oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. 
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das 
Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erfor-
derliche Fahrerlaubnis hat. 

 
 
7 Geltungsbereich / Auslandsaufenthalte 
 
7.1 Wenn in diesen Versicherungsbedingungen von Europa bzw. vom 

europäischen Ausland gesprochen wird, umfasst dies die Mit-
gliedsstaaten der Europäischen Union, die Schweiz, Norwegen, 
Island und Liechtenstein. 

 
7.2 Für zeitlich unbegrenzte Auslandsaufenthalte innerhalb Europas 

und vorübergehende Auslandsaufenthalte außerhalb Europas bis 
zu drei Jahren gilt: 

 
(1) Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.9 AHB 2011– die 

gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Versi-
cherungsfällen. Hierzu gehört auch die vorübergehende Be-
nutzung oder Anmietung (im außereuropäischen Ausland 
nicht im Eigentum befindliche) von im Ausland gelegenen 
Wohnungen. 

 
(2) Hat der Versicherungsnehmer bei einem Versicherungsfall im 

Ausland durch behördliche Anordnung eine Kaution zur Si-
cherstellung von Leistungen aufgrund seiner gesetzlichen 
Haftpflicht zu hinterlegen, stellt der Versicherer dem Versiche-
rungsnehmer den erforderlichen Betrag bis zu einer Höhe von 
60.000 Euro zur Verfügung.  
Der Kautionsbetrag wird auf eine vom Versicherer zu leistende 
Schadenersatzzahlung angerechnet. Ist die Kaution höher als 
der zu leistende Schadenersatz, so ist der Versicherungsneh-
mer verpflichtet, den Differenzbetrag zurückzuzahlen. Das 
gleiche gilt, wenn die Kaution als Strafe, Geldbuße oder für die 
Durchsetzung nicht versicherter Schadenersatzforderungen 
einbehalten wird oder die Kaution verfallen ist. 

 
(3) Voraussetzung für den Versicherungsschutz für Auslandsauf-

enthalte ist, dass der Versicherungsnehmer einen festen 
Wohnsitz im Inland hat.  

 
7.3 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zah-

lungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungsuni-
on angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit 
dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Eu-
ropäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist. 

 
7.4 Ausgeschlossen sind Ansprüche auf Entschädigungen mit Strafcha-

rakter, insbesondere punitive oder exemplary damages.  
 
7.6 Bei in den USA, US-Territorien und Kanada eintretenden Versiche-

rungsfällen oder dort geltend gemachten Ansprüchen werden – 
abweichend von Ziffer 6.5 AHB 2011 – die Aufwendungen des Ver-
sicherers für Kosten als Leistungen auf die Versicherungssumme 
angerechnet. Kosten sind: Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- 
und Gerichtskosten, Aufwendungen zur Abwendung oder Minde-
rung des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalles 
sowie Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, die dem Versi-
cherer nicht selbst entstehen.  
Dies gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers 
entstanden sind.  

 
7.7 Führen fremder versicherungspflichtiger Kraftfahrzeuge im Ausland 

(„Mallorca“-Deckung) 
 

(1) Mitversichert ist – abweichend von Ziffer 6.1 der Bedingungen 
– die gesetzliche Haftpflicht als Führer eines fremden versiche-
rungspflichtigen Kraftfahrzeuges wegen Schäden, die auf einer 
Reise im europäischen Ausland eintreten, soweit nicht oder 
nicht ausreichend aus einer für das Fahrzeug abgeschlossenen 
Haftpflichtversicherung Deckung besteht. 

 
(2) Als Kraftfahrzeuge gelten: 

– Personenkraftwagen, 
– Krafträder, 
– Wohnmobile bis 4 t zulässiges Gesamtgewicht 
soweit sie nach ihrer Bauart und Ausstattung zur Beförderung 
von nicht mehr als 9 Personen (einschließlich Führer) bestimmt 
sind.  

 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf die gesetzliche 
Haftpflicht aus dem Mitführen von Wohnwagen-, Gepäck- oder 
Bootsanhängern. 

 
(3) Für diese Kfz gelten nicht die Ausschlüsse in Ziffer 3.1 (2) AHB 

2011 und in Ziffer 4.3 (1) AHB 2011. 
 

(4) Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer ge-
braucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit 
Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebrauchen 
darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, 
dass das Fahrzeug nicht von einem unberechtigten Fahrer ge-
braucht wird. Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf 
öffentlichen Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen 
Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist ver-
pflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem 
Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis 
hat. Das Fahrzeug darf nicht gefahren werden, wenn der Fahrer 
durch alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel 
nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen. Der Versi-
cherungsnehmer ist verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass 
das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, der durch 
alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel nicht 
in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen. 

 
(5) Erlangt der Versicherte Versicherungsschutz aus einem beste-

henden Kfz-Haftpflichtversicherungsvertrag, so gilt der Versi-
cherungsschutz dieser Privat-Haftpflichtversicherung im An-
schluss an die bestehende Kfz-Haftpflichtversicherung. 
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(6) Die Versicherungssumme beträgt je Schadenereignis 1.000.000 
Euro. Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Ver-
sicherungsjahres beträgt das Doppelte dieser Versicherungs-
summe. 

 
 
8 Deckungserweiterungen 
 
8.1 Mietsachschäden  
 

(1) Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.6 AHB 2011 – die 
gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von Wohnräu-
men und sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten Räumen 
in Gebäuden und alle sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden.  

 
Die Höchstersatzleistung beträgt in Rahmen der Versiche-
rungssumme für Sachschäden je Versicherungsfall 3.000.000 
Euro, begrenzt auf 6.000.000 Euro für alle Versicherungsfälle 
des Versicherungsjahres. 

 
(2) Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.6 AHB 2011 – die 

gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von fremden, 
beweglichen Sachen in Hotelzimmern, Ferienhäusern und Fe-
rienwohnungen, Pensionen und Schiffskabinen, die der Versi-
cherungsnehmer gemietet hat. 

 
Die Höchstersatzleistung für derartige Schäden beträgt im 
Rahmen der Versicherungssumme für Sachschäden je Scha-
denereignis 50.000 Euro, begrenzt auf 100.000 Euro für alle 
Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres. Von jedem 
Schaden dieser Art hat der Versicherungsnehmer 150 Euro sel-
ber zu tragen. 

 
(3) Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen 

– Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung, 
– Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwas-

serbereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten 
und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, 

– Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hier-
gegen besonders versichern kann, 

– Schäden infolge von Schimmelbildung. 
 
8.2 Beschädigung, Vernichtung oder Verlust fremder beweglicher 

Sachen 
 

(1) Sofern nicht bereits über Ziffer 8.1 (Mietsachschäden) der Be-
dingungen mitversichert, ist – in Ergänzung von Ziffer 2.2 AHB 
2011 und abweichend von Ziffer 7.6 AHB 2011– die gesetzliche 
Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der Beschädigung, 
der Vernichtung oder dem Verlust von fremden beweglichen 
Sachen, auch wenn diese zu privaten Zwecken gemietet, ge-
pachtet, geliehen wurden oder Gegenstand eines besonderen 
Verwahrungsvertrages sind, mitversichert. 

 
(2) Ausgeschlossen bleiben: 

a) Schäden an Sachen, die dem Beruf oder Gewerbe der ver-
sicherten Personen dienen; 

b) Schäden durch Abnutzung, Verschleiß und übermäßige 
Beanspruchung; 

c) Schäden an Schmuck- und Wertsachen, auch Verlust von 
Geld, Urkunden und Wertpapieren; 

d) Vermögensfolgeschäden; 
e) Schäden an Land-, Luft- und Wasserfahrzeugen; 
f) Schäden durch den Verlust von Schlüsseln (s. jedoch Ziffer 

8.3 Abhandenkommen von Schlüsseln) 
 

(3) Die Höchstersatzleistung des Versicherers beträgt 20.000 Euro 
je Versicherungsfall, begrenzt auf 40.000 Euro für alle Versiche-
rungsfälle des Versicherungsjahres. Der Versicherungsnehmer 
hat von derartigen Schäden je Versicherungsfall 500 Euro 
selbst zu tragen. 

 
 

8.3 Abhandenkommen von Schlüsseln 
 

(1) Versichert ist – in Ergänzung von Ziffer 2.2 AHB 2011 und abwei-
chend von Ziffer 7.6 AHB 2011 – die gesetzliche Haftpflicht aus 
dem Abhandenkommen von privaten Schlüsseln und aus dem 
Abhandenkommen von Türschlüsseln, die einer versicherten 
Person im Rahmen einer beruflichen Tätigkeit vom Arbeitgeber 
überlassen wurde, z. B. Verlust des Schlüssels einer gemieteten 
Wohnung oder eines Hotelzimmers (auch General-/ Haupt-
schlüssel für eine zentrale Schließanlage), die sich rechtmäßig im 
Gewahrsam des Versicherten befunden haben. Codekarten für 
elektronische Schlösser werden Schlüsseln gleichgesetzt. Der 
Versicherungsschutz bezieht sich auch auf Schlüssel, die dem 
Versicherten im Rahmen einer Vereinsmitgliedschaft oder eines 
Ehrenamtes zur Verfügung gestellt wurden sowie auf fremde 
private Schlüssel für Kraftfahrzeuge (z. B. von Mietfahrzeugen). 

 
Nicht versichert ist der Verlust von Schlüsseln 
– zu Gebäuden, Wohnungen, Räumen oder Garagen, deren 

Betreuung (z. B. Verwaltung, Bewachung, Objektschutz) 
Aufgabe der gewerblichen, betrieblichen oder beruflichen 
Tätigkeit des Versicherungsnehmers oder einer mitversi-
cherten Person ist oder war, 

– die dem Arbeitgeber von Kunden oder sonstigen Dritten 
überlassen wurden. 

 
(2) Ersetzt werden die Kosten 

a) für den Ersatz der Schlüssel oder Code-Karten, 
b) für die notwendige Auswechselung von Schlössern und 

Schließanlagen, 
c) für vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Notschloss), 
d) für einen Objektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem 

Zeitpunkt, an welchem der Verlust des Schlüssels festge-
stellt wurde. 

 
(3) Bei Wohnungseigentümern werden die Kosten für die Aus-

wechselung der im Sondereigentum stehenden Schlüssel, 
Schlösser und Schließanlagen nicht ersetzt (Eigenschaden). 

 
(4) Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche  

a) aus Folgeschäden eines Schlüsselverlustes (z. B. wegen 
Einbruchs, Diebstahl oder Vandalismus), 

b) aus dem Verlust von Tresor- und Möbelschlüsseln sowie 
sonstigen Schlüsseln zu beweglichen Sachen. 

 
(5) Die Höchstersatzleistung beträgt 25.000 Euro je Versicherungs-

fall, begrenzt auf 50.000 Euro für alle Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres. Der Versicherungsnehmer hat von derar-
tigen Schäden je Versicherungsfall 150 Euro selbst zu tragen. 

 
8.4 Abwässer- und Allmählichkeitsschäden 
 

Mitversichert sind Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden 
 

(1) durch häusliche Abwässer und durch Abwässer aus dem Rück-
stau des Straßenkanals,  

 
(2) die entstehen durch allmähliche Einwirkung der Temperatur, 

von Gasen, Dämpfen, Feuchtigkeit und von Niederschlägen 
(Rauch, Ruß, Staub und dergleichen). 

 
8.5 Betriebspraktika/Ferienjobs/Fachpraktischer Unterricht  
 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
 

(1) aus der Teilnahme an Betriebspraktika, Ferienjobs oder an 
fachpraktischem Unterricht, z. B. Laborarbeiten an einer Fach-, 
Gesamt- bzw. Hochschule oder Universität, 
(a) wegen Schäden an Gegenständen, Einrichtungen, Lehrge-

räten (auch Maschinen) der Fach-, Gesamt- bzw. Hoch-
schule oder Universität bzw. des Betriebes, soweit ander-
weitig kein Versicherungsschutz besteht, 
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(b) aus der Beschädigung oder Vernichtung von Ausbildungs-
gegenständen, die von der Fach-, Gesamt- bzw. Hochschu-
le bzw. Universität zur Verfügung bzw. bereitgestellt wer-
den – insoweit abweichend von Ziffer 7.6. und 7.7 der AHB 
2011. Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche wegen 
Abnutzung, Verschleiß und Abhandenkommen sowie we-
gen Schäden an Lehrbüchern, die für einen längeren Zeit-
raum als drei Monate übernommen worden sind. 

 
(2) Die Höchstersatzleistung beträgt 2.500 Euro je Versicherunsfall. 

Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Vesiche-
rungsjahres ist auf das Zweifache dieser Summe begrenzt. Von 
jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 50 Euro selbst zu 
tragen. 

 
8.6 Tagesmutter- /Tageseltern- /Babysittertätigkeit 
 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Tätigkeit als Ta-
gesmutter (Tageseltern) oder Babysitter für bis zu 8 Kindern, insbe-
sondere aus der Beaufsichtigung von zur Betreuung übernomme-
nen minderjährigen Kindern, sofern die notwendigen behördlichen 
Genehmigungen vorliegen. Versicherungsschutz besteht auch 
dann, wenn es sich dabei um eine berufliche Tätigkeit handelt. 
Nicht versichert ist jedoch die Ausübung dieser Tätigkeit in Betrie-
ben und Institutionen, z. B. Kindergärten, Kinderhorten oder Kin-
dertagesstätten.  

 
8.7 Nebenberufliche Tätigkeiten 
 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus selbständigen, ne-
benberuflichen Tätigkeiten bis zu einem Jahres- Gesamtumsatz von 
maximal 5.000 Euro, sofern hierfür kein Versicherungsschutz durch 
eine andere Haftpflichtversicherung besteht. 
Bei dieser selbständigen, nebenberuflichen Tätigkeit muss es sich 
handeln um  
– Flohmarkt- und Basarverkauf,  
– die Erteilung von Nachhilfe- und Musikunterricht sowie Fit-

nesskursen, 
– den Vertrieb von Kosmetik, Haushaltsartikeln, Bekleidung, 

Schmuck. 
Hierbei dürfen keine Angestellten beschäftigt werden. 

 
Sofern die vorgenannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind oder 
der Jahres-Gesamtumsatz den oben genannten Betrag übersteigt, 
ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. 

 
8.8 Deliktunfähigkeit 
 

(1)  Auf Wunsch des Versicherungsnehmers werden Schäden auch 
dann ersetzt, wenn keine Haftung besteht, weil eine mitversi-
cherte Person nach §§ 827 bis 829 des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches (BGB) nicht verantwortlich war (z. B. wegen Minderjährig-
keit) und soweit nicht ein anderer Versicherer (z. B. Sozialver-
sicherungsträger) leistungspflichtig ist. Der Versicherer behält 
sich Rückgriffsansprüche (Regresse) wegen seiner Aufwendun-
gen gegen schadenersatzpflichtige Dritte (z. B. Aufsichtspflich-
tige), soweit sie nicht Versicherte dieses Vertrages sind, vor. Ein 
Mitverschulden des Geschädigten wird bei der Leistung be-
rücksichtigt. 

 
(2) Die Höchstersatzleistung des Versicherers für derartige Schä-

den beträgt 100.000 Euro je Versicherungsfall, begrenzt auf 
200.000 Euro für alle Versicherungsfälle eines Versicherungs-
jahres.  

 
8.9 Für Schäden durch Gefälligkeitshandlungen 
 

(1) Verursacht eine versicherte Person einen Sachschaden bei 
privater unentgeltlicher Hilfeleistung für Dritte, wird sich der 
Versicherer nicht auf einen eventuellen stillschweigenden 
Haftungsverzicht (Gefälligkeitshaftung) berufen, soweit der 
Versicherungsnehmer dies wünscht und kein anderer Ver-
sicherer leistungspflichtig ist. Ein Mitverschulden des Ge-
schädigten wird bei der Leistung berücksichtigt. Regress-

ansprüche gegenüber schadenersatzpflichtigen Dritten wegen 
ihrer Aufwendungen behält sich der Versicherer ausdrücklich vor, 
sofern die Dritten nicht versicherte Personen dieses Vertrages 
sind. 

 
(2) Berufliche Tätigkeiten des Versicherungsnehmers oder der über 

diesen Vertrag mitversicherten Personen und Tätigkeiten, die der 
Versicherungsnehmers oder eine mitversicherten Personen gegen 
Entgelt ausübt, sind vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. 

 
(3) Von jedem Schaden dieser Art hat der Versicherungsnehmer 

150 Euro selbst zu tragen. 
 
8.10 Mitversicherung von Forderungsausfällen (Ausfalldeckung) 
 
8.10.1 Gegenstand der Forderungsausfalldeckung 
 

(1) Der Versicherer gewährt dem Versicherungsnehmer und den 
mitversicherten Personen Versicherungsschutz für den Fall, 
dass eine versicherte Person während der Wirksamkeit der Ver-
sicherung von einem Dritten geschädigt wird (Versicherungs-
fall), die aus diesem Schadenereignis entstandene Schadener-
satzforderung mindestens 1.500 Euro beträgt und der wegen 
dieses Schadenereignisses in Anspruch genommene Dritte sei-
ner Schadenersatzverpflichtung ganz oder teilweise nicht 
nachkommen kann, weil die Zahlungs- oder Leistungsunfähig-
keit des schadenersatzpflichtigen Dritten festgestellt worden 
ist und die Durchsetzung der Forderung gegen ihn gescheitert 
ist. Dritter im Sinne dieser Bedingungen ist der Schadenverur-
sacher, im Rahmen des Schadenersatz-Rechtsschutzes auch der 
mutmaßliche Schadenverursacher, der nicht selbst eine versi-
cherte Person dieser Privathaftpflicht ist. Der Schadenverursa-
cher, im Rahmen des Schadenersatz-Rechtsschutzes auch der 
mutmaßliche Schadenverursacher, muss zum Zeitpunkt des 
Versicherungsfalles seinen festen Wohnsitz in Europa haben. 

 
(2) Ein Schadenereignis ist ein Ereignis, das einen Personen-, Sach- 

oder daraus resultierenden Vermögensschaden zur Folge hat 
und für den der Dritte aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbe-
stimmungen privatrechtlichen Inhalts zum Schadenersatz ver-
pflichtet ist.  

 
(3) Inhalt und Umfang der versicherten Schadenersatzansprüche 

richten sich nach dem Deckungsumfang der Privat-Haft-
pflichtversicherung dieses Vertrages. Daher finden im Rahmen 
der Forderungsausfalldeckung für die Person des Schädigers 
auch die Risikobeschreibungen und Ausschlüsse Anwendung, 
die für den Versicherungsnehmer gelten. So besteht insbeson-
dere kein Versicherungsschutz, wenn der Schädiger den Scha-
den im Rahmen seiner beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit 
verursacht hat. Über den Umfang der vorliegenden privaten 
Haftpflicht hinaus besteht jedoch Versicherungsschutz für 
Schadenersatzansprüche, denen ein vorsätzliches Handeln des 
Schädigers zugrunde liegt und für Schadenersatzansprüche, 
die aus der Eigenschaft des Schädigers als privater Halter eines 
Hundes oder Pferdes verursacht werden. 

 
8.10.2 Leistungsvoraussetzungen 
 

Der Versicherer ist gegenüber dem Versicherungsnehmer oder ei-
ner mitversicherten Person gegenüber leistungspflichtig. Mitversi-
cherte Personen sind dieselben Personen, die auch versicherte Per-
sonen der Privat-Haftpflichtversicherung sind, mit Ausnahme der 
nur vorübergehend in den Familienverbund eingegliederten Per-
sonen gemäß Ziffer 2.1.6 dieser Bedingungen sowie den Personen 
gemäß Ziffer 2.2. Die Leistungspflicht besteht, wenn 

 
(a) die Forderung durch ein rechtskräftiges Urteil oder einen voll-

streckbaren Vergleich vor einem ordentlichen Gericht in der 
Bundesrepublik Deutschland oder einem anderen Land Euro-
pas festgestellt worden ist. Anerkenntnis-, Versäumnisurteile 
und gerichtliche Vergleiche sowie vergleichbare Titel der vor-
genannten Länder binden den Versicherer nur, soweit der An-
spruch auch ohne einen dieser Titel bestanden hätte 
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(b) der schädigende Dritte zahlungs- oder leistungsunfähig ist. 
Dies ist der Fall, wenn der Versicherungsnehmer oder eine mit-
versicherte Person nachweist, dass 
– eine Zwangsvollstreckung nicht zur vollen Befriedigung 

geführt hat, 
– eine Zwangsvollstreckung aussichtslos erscheint, da der 

schadenersatzpflichtige Dritte in den letzten drei Jahren 
die eidesstattliche Versicherung über seine Vermögens-
verhältnisse abgegeben hat oder  

– ein gegen den schadenersatzpflichtigen Dritten durchge-
führtes Insolvenzverfahren nicht zur vollen Befriedigung 
geführt hat oder ein solches Verfahren mangels Masse ab-
gelehnt wurde,  

und  
(c) an den Versicherer die Ansprüche gegen den schadenersatz-

pflichtigen Dritten in Höhe der Versicherungsleistung abgetre-
ten werden und die vollstreckbare Ausfertigung des Urteils  
oder Vergleichs ausgehändigt wird. Der Versicherungsnehmer 
hat an der Umschreibung des Titels auf den Versicherer mitzu-
wirken.  

 
8.10.3 Umfang der Forderungsausfalldeckung 
 

(1) Versicherungsschutz besteht bis zur Höhe der titulierten Forde-
rung.  

 
(2) Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Ver-

sicherungsfall auf die vereinbarten Versicherungssummen be-
grenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz 
auf mehrere entschädigungspflichtige Personen erstreckt.  

 
(3) Dem schadenersatzpflichtigen Dritten stehen keine Rechte aus 

diesem Vertrag zu.  
 
8.10.4 Räumlicher Geltungsbereich 
 

Versicherungsschutz besteht für Schadenersatzansprüche aufgrund 
gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts an-
lässlich von Schadenereignissen, die in Europa eintreten. 

 
8.10.5 Ausschlüsse 
 

(1) Kein Versicherungsschutz besteht für Gefahren, 
– die dem Bereich eines Betriebes, Gewerbes, Berufes, Diens-

tes, Amtes oder einer verantwortlichen Betätigung in Verei-
nigungen aller Art des Schadenersatzpflichtigen zuzurech-
nen sind. Die diesbezüglichen Deckungserweiterungen 
dieses Vertrages finden im Rahmen der Forderungsausfall-
deckung keine Anwendung oder 

– die einer Pflichtversicherung unterliegen   
 

(2) Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden an  
– Kraft-, Kraftfahrzeuganhänger, Luft- und Wasserfahrzeugen 
– Immobilien 
– Tieren  
– Sachen, die ganz oder teilweise dem Bereich eines Betrie-

bes, Gewerbes, Berufes, Dienstes oder Amtes des Versiche-
rungsnehmers oder einer mitversicherten Person zuzu-
rechnen sind.  

 
(3) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für  

– Verzugszinsen, Vertragsstrafen, Kosten der Rechtsverfol-
gung (s. jedoch Ziffer 8.11 Schadenersatz-Rechtsschutz als 
Ergänzung zur Ausfalldeckung.) 

– Forderungen aufgrund eines gesetzlichen oder vertragli-
chen Forderungsübergangs; 

– Ansprüche, soweit sie darauf beruhen, dass berechtigte 
Einwendungen oder begründete Rechtsmittel nicht oder 
nicht rechtzeitig vorgebracht oder eingelegt wurden;  

– Ansprüche aus Schäden, zu deren Ersatz ein anderer Versi-
cherer Leistungen zu erbringen hat (z. B. Schadensver-
sicherer des Versicherungsnehmers) oder ein Sozialversi-
cherungsträger oder Sozialleistungsträger Leistungen zu 

erbringen hat, auch nicht, soweit es sich um Rückgriffs- Be-
teiligungsansprüche oder ähnliche von Dritten handelt; 

– Schadenfälle, die durch ein grob fahrlässiges oder vorsätz-
liches Handeln des Versicherungsnehmers oder eine der 
mitversicherten Personen verursacht wurden.   

 
8.11 Schadenersatz-Rechtsschutz als Ergänzung zur Ausfalldeckung 
 
8.11.1 Gegenstand des Schadenersatz-Rechtsschutzes  
 

(1) Ist die gerichtliche Durchsetzung eines Schadenersatzanspru-
ches, für den im Rahmen der Forderungsausfalldeckung nach 
Ziffer 8.10 der Bedingungen Versicherungsschutz besteht bzw. 
bestünde, nicht durch eine anderweitig bestehende Rechts-
schutzversicherung gedeckt, leistet die Interlloyd Schadener-
satz-Rechtsschutz gemäß den nachfolgenden Bedingungen 
(subsidiäre Deckung). Ausgeschlossen ist jedoch die Geltend-
machung von Schadenersatzansprüchen, soweit diese auch auf 
einer Vertragsverletzung oder einer Verletzung eines dingli-
chen Rechtes an Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen 
beruhen. 

 
(2) Anspruch auf Rechtschutz besteht nach Eintritt eines Rechts-

schutzfalles von dem Schadenereignis an, durch das der Scha-
den verursacht wurde oder verursacht worden sein soll. 

 
(3) Rechtsschutz besteht, soweit die Wahrnehmung rechtlicher In-

teressen in der Bundesrepublik Deutschland oder einem ande-
ren Land Europas erfolgt und ein Gericht oder eine Behörde in 
diesem Bereich gesetzlich zuständig wäre, wenn ein gerichtli-
ches oder behördliches Verfahren eingeleitet werden würde.  

 
8.11.2 Leistungen des Versicherers  
 

(1) Der Versicherer trägt bei Eintritt eines Rechtsschutzfalles die 
zur Rechtsverfolgung erforderlichen Kosten 
– bei Eintritt des Rechtsschutzsfalles im Inland die Vergü-

tung eines für den Versicherungsnehmer tätigen Rechts-
anwaltes bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung eines 
am Ort des zuständigen Gerichtes ansässigen Rechtsan-
waltes. Wohnt der Versicherungsnehmer mehr als 100 km 
Luftlinie vom zuständigen Gericht entfernt und erfolgt ei-
ne gerichtliche Wahrnehmung seiner Interessen, trägt der 
Versicherer weitere Kosten für einen im Landgerichtsbezirk 
des Versicherungsnehmers ansässigen Rechtsanwalt bis 
zur Höhe der gesetzlichen Vergütung eines Rechtsanwal-
tes, der lediglich den Verkehr mit dem Prozessbevollmäch-
tigten führt. 

– bei Eintritt eines Rechtsschutzfalles im Ausland die Vergü-
tung eines für den Versicherungsnehmer tätigen, am Ort 
des zuständigen Gerichtes ansässigen ausländischen oder 
eines im Inland zugelassenen Rechtsanwaltes. Im letzteren 
Fall trägt der Versicherer die Vergütung bis zur Höhe der 
gesetzlichen Vergütung, die entstanden wäre, wenn das 
Gericht, an dessen Ort der Rechtsanwalt ansässig ist, zu-
ständig wäre. Wohnt der Versicherungsnehmer mehr als 
100 km Luftlinie vom zuständigen Gericht entfernt und ist 
ein ausländischer Rechtsanwalt für den Versicherungs-
nehmer tätig, trägt der Versicherer weitere Kosten für ei-
nen im Landgerichtsbezirk des Versicherungsnehmers an-
sässigen Rechtsanwalt bis zur Höhe der gesetzlichen 
Vergütung eines Rechtsanwaltes, der lediglich den Verkehr 
mit dem ausländischen Rechtsanwalt führt; 

– die Gerichtskosten einschließlich der Entschädigung für 
Zeugen und Sachverständige, die vom Gericht herangezo-
gen werden sowie die Kosten des Gerichtsvollziehers; 

– die Gebühren eines Schieds- oder Schlichtungsverfahrens 
bis zur Höhe der Gebühren, die im Falle der Anrufung ei-
nes zuständigen staatlichen Gerichtes erster Instanz ent-
stehen  

– die Kosten der Reisen des Versicherungsnehmers zu einem 
ausländischen Gericht, wenn sein Erscheinen als Beschul-
digter oder Partei vorgeschrieben und zur Vermeidung 
von Rechtsnachteilen erforderlich ist. Die Kosten werden 
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bis zur Höhe der für Geschäftsreisen von deutschen 
Rechtsanwälten geltenden Sätze übernommen; 

– die dem Gegner durch die Wahrnehmung seiner rechtli-
chen Interessen entstandenen Kosten, soweit der Versiche-
rungsnehmer zu deren Erstattung verpflichtet ist. 

 
(2) Bei der Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen vor 

ausländischen Gerichten sorgt der Versicherer auch für  
– die Übersetzung der für die Wahrnehmung der rechtlichen 

Interessen der versicherten Person notwendigen schriftli-
chen Unterlagen und trägt die dabei anfallenden Kosten; 

– die Bestellung eines für die Wahrnehmung der rechtlichen 
Interessen der versicherten Person erforderlichen Dolmet-
schers und trägt die für dessen Tätigkeit entstehenden 
Kosten.  

 
(3) Der Versicherungsnehmer kann die Übernahme der vom Versi-

cherer zu tragenden Kosten verlangen, sobald er nachweist, 
dass er zu deren Zahlung verpflichtet ist oder diese Verpflich-
tung bereits erfüllt hat. 
Vom Versicherungsnehmer in fremder Währung aufgewandte 
Kosten werden diesem in Euro zum Wechselkurs des Tages er-
stattet, an dem diese Kosten vom Versicherungsnehmer ge-
zahlt wurden. 

 
(4) Der Versicherer trägt nicht 

a) Kosten, die der Versicherungsnehmer ohne Rechtspflicht 
übernommen hat; 

b) Kosten, die bei einer einverständlichen Erledigung ent-
standen sind, soweit sie nicht dem Verhältnis des vom Ver-
sicherungsnehmer angestrebten Ergebnisses zum erziel-
ten Ergebnis entsprechen, es sei denn, dass eine hiervon 
abweichende Kostenverteilung gesetzlich vorgeschrieben 
ist; 

c) Kosten, die aufgrund der vierten oder jeder weiteren 
Zwangsvollstreckungsmaßnahme je Vollstreckungstitel ent-
stehen; 

d) Kosten aufgrund von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, 
die später als fünf Jahre nach Rechtskraft des Vollstre-
ckungstitels eingeleitet werden; 

e) Kosten, zu deren Übernahme ein anderer verpflichtet wä-
re, wenn der Rechtsschutzversicherungsvertrag nicht be-
stünde; 

f) Kosten im Rahmen einer einverständlichen Regelung für 
Forderungen, die selbst nicht streitig waren oder Kosten, 
die auf den nicht versicherten Teil von Schadensfällen ent-
fallen. 

g) Kosten für Versicherungsfälle, die einen Streitwert von 
weniger als 1.500 € zur folgen hatten.  

 
(5) Die Versicherungssumme je Rechtsschutzfall beträgt höchstens 

1.000.000 Euro. Zahlungen für den Versicherungsnehmer und 
mitversicherte Personen aufgrund desselben Rechtsschutzfal-
les werden hierbei zusammengerechnet. Dies gilt auch für Zah-
lungen aufgrund mehrerer Rechtsschutzfälle, die zeitlich und 
ursächlich zusammenhängen. 

 
8.11.3 Verhalten nach Eintritt des Rechtsschutzfalls 
 

(1) Wird die Wahrnehmung rechtlicher Interessen des Versiche-
rungsnehmers nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles erforder-
lich, hat er 
a) dem Versicherer den Rechtsschutzfall unverzüglich – ggf. 

auch mündlich oder telefonisch – anzuzeigen; 
b) den Versicherer vollständig und wahrheitsgemäß über 

sämtliche Umstände des Rechtsschutzfalles zu unterrich-
ten sowie Beweismittel anzugeben und Unterlagen auf 
Verlangen zur Verfügung zu stellen; 

c) soweit seine Interessen nicht unbillig beeinträchtigt werden, 
– Kosten auslösende Maßnahmen mit dem Versicherer 

abzustimmen, insbesondere vor der Erhebung und 
Abwehr von Klagen sowie vor der Einlegung von 
Rechtsmitteln die Zustimmung des Versicherers ein-
zuholen; 

– für die Minderung des Schadens im Sinne des § 82 VVG 
zu sorgen. Dies bedeutet, dass die Rechtsverfolgungs-
kosten so gering wie möglich gehalten werden sollen. 
Von mehreren möglichen Vorgehensweisen hat der 
Versicherungsnehmer die kostengünstigste zu wählen, 
indem er z. B. (Aufzählung nicht abschließend): 

– nicht zwei oder mehr Prozesse führt, wenn das Ziel 
kostengünstiger mit einem Prozess erreicht werden 
kann (z. B. Bündelung von Ansprüchen oder Inan-
spruchnahme von Gesamtschuldnern als Streitgenos-
sen, Erweiterung einer Klage statt gesonderter Klage-
erhebung), 

– auf (zusätzliche) Klageanträge verzichtet, die in der ak-
tuellen Situation nicht oder noch nicht notwendig 
sind, 

– vor Klageerhebung die Rechtskraft eines anderen ge-
richtlichen Verfahrens abwartet, das tatsächliche oder 
rechtliche Bedeutung für den beabsichtigten Rechts-
streit haben kann, 

– vorab nur einen angemessenen Teil der Ansprüche 
einklagt und die etwa nötige gerichtliche Geltendma-
chung der restlichen Ansprüche bis zur Rechtskraft der 
Entscheidung über die Teilansprüche zurückstellt, 

– in allen Angelegenheiten, in denen nur eine kurze Frist 
zur Erhebung von Klagen oder zur Einlegung von 
Rechtsbehelfen zur Verfügung steht, dem Rechtsan-
walt einen unbedingten Prozessauftrag zu erteilen, 
der auch vorgerichtliche Tätigkeiten mit umfasst. 

 
Der Versicherungsnehmer hat zur Minderung des Schadens Wei-
sungen des Versicherers einzuholen und zu befolgen. Er hat den 
Rechtsanwalt entsprechend der Weisung zu beauftragen. 

 
(2) Der Versicherer bestätigt den Umfang des für den Rechts-

schutzfall bestehenden Versicherungsschutzes. Ergreift der 
Versicherungsnehmer Maßnahmen zur Wahrnehmung seiner 
rechtlichen Interessen, bevor der Versicherer den Umfang des 
Rechtsschutzes bestätigt und entstehen durch solche Maß-
nahmen Kosten, trägt der Versicherer nur die Kosten, die er bei 
einer Rechtsschutzbestätigung vor Einleitung dieser Maßnah-
men zu tragen hätte. 

 
(3) Der Versicherungsnehmer kann den zu beauftragenden Rechts-

anwalt aus dem Kreis der Rechtsanwälte auswählen, deren 
Vergütung der Versicherer bedingungsgemäß trägt. Der Versi-
cherer wählt den Rechtsanwalt aus, 
– wenn der Versicherungsnehmer dies verlangt; 
– wenn der Versicherungsnehmer keinen Rechtsanwalt be-

nennt und dem Versicherer die alsbaldige Beauftragung 
eines Rechtsanwaltes notwendig erscheint. 

 
(4) Wenn der Versicherungsnehmer den Rechtsanwalt nicht be-

reits selbst beauftragt hat, wird dieser vom Versicherer im Na-
men des Versicherungsnehmers beauftragt. Für die Tätigkeit 
des Rechtsanwaltes ist der Versicherer nicht verantwortlich. 

 
(5) Der Versicherungsnehmer hat  

a) Rechtsanwalt vollständig und wahrheitsgemäß zu unter 
richten, ihm die Beweismittel anzugeben, die möglichen 
Auskünfte zu erteilen und die notwendigen Unterlagen zu 
beschaffen; 

b) dem Versicherer auf Verlangen Auskunft über den Stand 
der Angelegenheit zu geben. 

 
(6) Wird eine der Obliegenheiten, welche nach Eintritt des Rechts-

schutzfalles zu wahren sind vorsätzlich verletzt, verliert der 
Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei grob 
fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschul-
dens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen. Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versiche-
rungsschutzes hat bei der Verletzung einer nach Eintritt des 
Rechtsschutzfalls bestehenden Auskunfts- oder Aufklä-
rungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den 
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Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-
form auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. Weist der Versi-
cherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob 
fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz beste-
hen. 
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Ver-
sicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Oblie-
genheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Rechts-
schutzfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der dem 
Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, 
wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig ver-
letzt hat. 

 
(7) Der Versicherungsnehmer muss sich bei der Erfüllung seiner 

Obliegenheiten die Kenntnis und das Verhalten des von ihm 
beauftragten Rechtsanwalts zurechnen lassen, sofern dieser 
die Abwicklung des Rechtsschutzfalles gegenüber dem Versi-
cherer übernimmt. 

 
(8) Ansprüche auf Rechtsschutzleistungen können nur mit schrift-

lichem Einverständnis des Versicherers abgetreten werden. 
 

(9) Ansprüche des Versicherungsnehmers gegen andere auf Er-
stattung von Kosten, die der Versicherer getragen hat, gehen 
mit ihrer Entstehung auf diesen Über. Die für die Geltendma-
chung der Ansprüche notwendigen Unterlagen hat der Versi-
cherungsnehmer dem Versicherer auszuhändigen und bei des-
sen Maßnahmen gegen die anderen auf Verlangen mitzuwir-
ken. Dem Versicherungsnehmer bereits erstattete Kosten sind 
an den Versicherer zurückzuzahlen. Verletzt der Versiche-
rungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer 
zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolgedessen 
keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer 
grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versiche-
rer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Ver-
hältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer 
groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 

 
8.11.4 Ablehnung des Rechtsschutzes wegen mangelnder Erfolgsaus-

sichten oder wegen Mutwilligkeit  
 

(1) Der Versicherer kann den Rechtsschutz ablehnen, wenn seiner 
Auffassung nach die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen 
keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat oder die Wahrneh-
mung der rechtlichen Interessen mutwillig ist. Mutwilligkeit 
liegt dann vor, wenn der durch die Wahrnehmung der rechtli-
chen Interessen voraussichtlich entstehende Kostenaufwand 
unter Berücksichtigung der berechtigten Belange der Versi-
chertengemeinschaft in einem groben Missverhältnis zum an-
gestrebten Erfolg steht. Die Ablehnung ist dem Versicherungs-
nehmer in diesen Fällen unverzüglich unter Angabe der 
Gründe schriftlich mitzuteilen. 

 
(2) Hat der Versicherer seine Leistungspflicht gemäß Absatz 1 ver-

neint und stimmt der Versicherungsnehmer der Auffassung 
des Versicherers nicht zu, kann er den für ihn tätigen oder noch 
zu beauftragenden Rechtsanwalt auf Kosten des Versicherers 
veranlassen, diesem gegenüber eine begründete Stellung-
nahme abzugeben, ob die Wahrnehmung rechtlicher Interes-
sen in einem angemessenen Verhältnis zum angestrebten Er-
folg steht und hinreichende Aussicht auf Erfolg verspricht. Die 
Entscheidung ist für beide Teile bindend, es sei denn, dass sie 
offenbar von der wirklichen Sach- und Rechtslage erheblich 
abweicht. 

 
(3) Der Versicherer kann dem Versicherungsnehmer eine Frist von 

mindestens einem Monat setzen, binnen der der Versiche-
rungsnehmer den Rechtsanwalt vollständig und wahrheitsge-
mäß über die Sachlage zu unterrichten und die Beweismittel 
anzugeben hat, damit dieser die Stellungnahme gemäß Absatz 
2 abgeben kann. Kommt der Versicherungsnehmer dieser Ver-
pflichtung nicht innerhalb der vom Versicherer gesetzten Frist 
nach, entfällt der Versicherungsschutz. Der Versicherer ist ver-

pflichtet, den Versicherungsnehmer ausdrücklich auf die mit 
dem Fristablauf verbundene Rechtsfolge hinzuweisen. 

 
8.12 Vermögensschäden 
 

(1) Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche 
Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziffer 2.1 
AHB 2011 wegen Versicherungsfällen, die während der Wirk-
samkeit der Versicherung eingetreten sind.  

 
(2) Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden 

– durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag 
oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder ge-
lieferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistun-
gen; 

– aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, 
prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit; 

– aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirt-
schaftlich verbundene Unternehmen; 

– aus Vermittlungsgeschäften aller Art; 
– aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstal-

tung; 
– aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Lea-

sing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zah-
lungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus 
Untreue oder Unterschlagung; 

– aus Rationalisierung und Automatisierung; 
– aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und 

Urheberrechten sowie des Kartell- oder Wettbewerbsrechts; 
– aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und 

Kostenanschlägen; 
– aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemali-

ge oder gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäfts-
führung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer 
Leitungs- oder Aufsichtsgremien/Organe im Zusammen-
hang stehen; 

– aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behörd-
lichen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen 
des Auftraggebers oder aus sonstiger bewusster Pflichtver-
letzung; 

– aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von 
Geld, Wertpapieren und Wertsachen; 

– aus Schäden durch ständige Emissionen (z. B. Geräusche, 
Gerüche, Erschütterungen). 

 
(4) Die Höchstersatzleistung je Schadenereignis ergibt sich aus 

dem Versicherungsschein. 
 
8.13 Ansprüche aus Benachteiligungen/Antidiskriminierung 
 

(1) Abweichend von Ziffer 7.17 AHB 2011 besteht Versicherungs-
schutz für den Fall, dass der Versicherungsnehmer oder mitver-
sicherte Personen aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestim-
mungen privatrechtlichen Inhalts für einen Personen-, Sach- 
oder Vermögensschaden auf Schadensersatz wegen Benach-
teiligungen in Anspruch genommen werden. Gründe für eine 
Benachteiligung sind die Rasse, die ethnische Herkunft, das 
Geschlecht, die Religion, die Weltanschauung, eine Behinde-
rung, das Alter oder die sexuelle Identität. 

 
(2) Für den Versicherungsnehmer und die mitversicherten Perso-

nen gemäß Ziffer 2.1 besteht Versicherungsschutz als Dienst-
herr der im Privathaushalt oder im sonstigen privaten Lebens-
bereich beschäftigten Personen. Beschäftigte Personen sind 
auch die Bewerberinnen und Bewerber für ein Beschäftigungs-
verhältnis sowie die Personen, deren Beschäftigungsverhältnis 
beendet ist. 

 
(3) Versicherungsfall ist – abweichend von Ziffer 1.1 AHB 2011 – 

die erstmalige Geltendmachung eines Haftpflichtanspruchs 
gegen den Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Per-
son während der Dauer des Versicherungsvertrages. Im Sinne 
dieses Vertrages ist ein Haftpflichtanspruch geltend gemacht, 
wenn gegen den Versicherungsnehmer oder eine mitversicher-
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te Person ein Anspruch schriftlich erhoben wird oder ein Dritter 
dem Versicherungsnehmer oder einer mitversicherten Person 
schriftlich mitteilt, einen Anspruch gegen den Versicherungs-
nehmer oder eine mitversicherte Person zu haben. 

 
(4) Die Anspruchserhebung sowie die zugrunde liegende Benach-

teiligung müssen während der Wirksamkeit der Versicherung 
erfolgt sein. Wird eine Benachteiligung durch fahrlässige Un-
terlassung verursacht, gilt sie im Zweifel als an dem Tag be-
gangen, an welchem die versäumte Handlung spätestens hätte 
vorgenommen werden müssen, um den Eintritt des Schadens 
abzuwenden. 

 
(5) Der Versicherungsschutz ist für sämtliche Versicherungsfälle 

eines Versicherungsjahres auf 50.000 Euro begrenzt. 
 

(6) Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche  
(a) gegen den Versicherungsnehmer und/oder die mitversi-

cherten Personen, soweit sie den Schaden durch wissentli-
ches Abweichen von Gesetz, Vorschrift, Beschluss, Voll-
macht oder Weisung oder durch sonstige wissentliche 
Pflichtverletzung herbeigeführt haben; dem Versiche-
rungsnehmer und/oder den mitversicherten Personen 
werden die Handlungen oder Unterlassungen nicht zuge-
rechnet, die ohne ihr Wissen begangen worden sind; 

(b) die von den mitversicherten Personen gemäß Ziffer 2.1 
geltend gemacht werden; 

(c) teilweise abweichend von Ziffer 7: 
– welche vor Gerichten außerhalb Deutschlands geltend 

gemacht werden – dies gilt auch im Falle der Vollstre-
ckung von Urteilen, die außerhalb Deutschlands ge-
fällt wurden;  

– wegen Verletzung oder Nichtbeachtung des Rechts 
ausländischer Staaten; 

(d) auf Entschädigung und/oder Schadenersatz mit Strafcha-
rakter; hierunter fallen auch Strafen, Bussund Ordnungs- 
oder Zwangsgelder, die gegen den Versicherungsnehmer 
oder die mitversicherten Personen verhängt worden sind; 

(e) wegen Gehalt, rückwirkenden Lohnzahlungen, Pensionen, 
Renten, Ruhegeldern, betrieblicher Altersversorgung, Ab-
findungszahlungen im Zusammenhang mit der Beendi-
gung von Arbeitsverhältnissen und Sozialplänen sowie 
Ansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um 
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versi-
cherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII han-
delt. 

 
8.14 Umweltschadenversicherung (öffentlich rechtliche Inanspruchnahme)  
 

(1) Mitversichert sind abweichend von Ziffer 1.1 AHB 2011 öffent-
lich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung von 
Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG), 
soweit während der Wirksamkeit des Versicherungsvertrages 
– die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, unfallar-

tig und bestimmungswidrig in die Umwelt gelangt sind 
oder 

– die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfallartig 
und bestimmungswidrig erfolgt ist. 

Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursachung be-
steht Versicherungsschutz für Umweltschäden durch Lage-
rung, Verwendung oder anderen Umgang von oder mit Er-
zeugnissen Dritter ausschließlich dann, wenn der Umwelt-
schaden auf einen Konstruktions-, Produktions- oder Instruk-
tionsfehler dieser Erzeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch 
besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Fehler im Zeit-
punkt des Inverkehrbringens der Erzeugnisse nach dem Stand 
von Wissenschaft und Technik nicht hätte erkannt werden 
können (Entwicklungsrisiko). 
Umweltschaden ist eine 
– Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Le-

bensräumen, 
– Schädigung der Gewässer einschließlich Grundwasser, 
– Schädigung des Bodens. 

Mitversichert sind, teilweise abweichend von Ziffer 7.6 AHB 
2011, Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden an ei-
genen, gemieteten, geleasten, gepachteten oder geliehenen 
Grundstücken, soweit diese Grundstücke vom Versicherungs-
schutz dieses Vertrages erfasst sind. 

 
(2) Nicht versichert sind: 

(a) Pflichten oder Ansprüche soweit sich diese gegen die Per-
sonen (Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter) 
richten, die den Schaden dadurch verursacht haben, dass 
sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an den Ver-
sicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnun-
gen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, 
abweichen. 

(b) Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden  
aa) die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf 

genommene Einwirkungen auf die Umwelt entstehen. 
bb) für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen 

Versicherungsvertrag (z. B. Gewässerschadenhaftpflicht-
versicherung) Versicherungsschutz hat oder hätte er-
langen können. 

 
(3) Der Versicherungsschutz ist für sämtliche Versicherungsfälle 

eines Versicherungsjahres auf 3.000.000 Euro begrenzt. 
 

(4) Ausland 
Versichert sind abweichend von Ziffer 7.9 AHB 2011 und teil-
weise abweichend von Ziffer 7 dieser Bedingungen im Umfang 
dieses Versicherungsvertrages im Geltungsbereich der EU-
Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretende Versiche-
rungsfälle. Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend 
von Ziffer 7.9 AHB 2011 auch für Pflichten oder Ansprüche ge-
mäß nationalen Umsetzungsgesetzen anderer EU-Mitglied-
staaten, sofern diese Pflichten oder Ansprüche den Umfang der 
o. g. EU-Richtlinie nicht überschreiten. 

 
 
9 Vorsorgeversicherung 
 

Abweichend von Ziffer 4.2 AHB 2011 beträgt die Versicherungs-
summe für die Vorsorgeversicherung 10.000.000 Euro je Versiche-
rungsfall und für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres.  

 
 
10 Verzicht auf Leistungskürzung bei grob fahrlässiger Obliegen-

heitsverletzung nach Eintritt des Versicherungsfalles 
 

Abweichend von Ziffer 26 AHB 2011 macht der Versicherer von der 
Berechtigung, seine Leistung im Fall der groben Fahrlässigkeit nach 
Eintritt des Versicherungsfalls  in einem der Schwere des Verschul-
dens entsprechenden Verhältnis zu kürzen, nur für den in einem 
Versicherungsfall eine Schadenersatzleistung von € 20.000,- über-
steigenden Anteil Gebrauch. 

 
 
11 Künftige Bedingungsverbesserungen 
 

Werden die dem Vertrag zugrunde liegenden Bedingungen oder 
Zusatzbedingungen ausschließlich zum Vorteil des Versicherungs-
nehmers und ohne Mehrbeitrag geändert, so gelten die neuen Be-
dingungen mit sofortiger Wirkung auch für diesen Vertrag. 

 
 
12 Bedingungsgarantie 
 

Die INTERLLOYD garantiert, dass die dieser Privat-Haftpflicht-
versicherung zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und die nachfol-
gend aufgeführten Besonderen Bedingungen zur Privat-Haftpflicht-
versicherung ausschließlich zum Vorteil des VN von den durch den 
Gesamtverband der Versicherungswirtschaft (GDV) empfohlenen 
Bedingungen sowie den Mindeststandards des Arbeitskreises Ver-
mittlerrichtlinie – Stand 02/2010 – abweichen. 
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13 Erweiterte Vorsorge 
 

(1) Im Versicherungsfall gelten Risiken, die im Rahmen dieses Ver-
trages nicht eingeschlossen sind, jedoch durch einen leistungs-
stärkeren, allgemein zugänglichen Tarif zur Privathaftpflicht-
versicherung eines anderen in Deutschland zum Betrieb 
zugelassenen Versicherers zum Zeitpunkt des Schadeneintritts 
eingeschlossen wären, automatisch entsprechend den dorti-
gen Regelungen mitversichert. Der Nachweis (in Form von Be-
sonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen) über die 
anderweitige Mitversicherung obliegt dem Versicherungs-
nehmer. 
Die Höchstersatzleistung für Schäden, die über die erweiterte 
Vorsorge versichert gelten, beträgt 1.000.000 € je Versiche-
rungsfall und gleichzeitig für alle Versicherungsfälle eines Ver-
sicherungsjahres. Eine eventuell zum Vertrag vereinbarten 
Selbstbeteiligung findet Anwendung. 

 
(2) Der Erweiterte Vorsorgeschutz gilt nicht für Schäden im Zu-

sammenhang mit den nachfolgenden Ausschlüssen 
– im Ausland vorkommende Schadenereignisse (siehe Ziffer 

7.9 AHB2011) 
– sämtliche berufliche und gewerbliche Risiken (z. B. Berufs-, 

Betriebs- oder Diensthaftpflichtversicherung) 
– die Befriedigung von Ansprüchen über die gesetzliche Haf-

tung hinaus 
– Vorsatz (siehe Ziffer 7.1 AHB 2011) 
– Vertragliche Haftung (siehe Ziffer 7.3 AHB 2011) 
– Eigenschäden (siehe Ziffer 7.4 (1) AHB 2011) 
– Halten oder Gebrauch von Kraft-, Luft- oder Wasserfahr-

zeugen (siehe Ziffer 3.1 (2) und Ziffer 4.3 (1) AHB2011) 
– Asbest (Ziffer 7.11 AHB 2011) 
– als Hüter von Hunden, die nach den Verordnungen oder 

Gesetzen des jeweiligen Bundeslandes, in dem die Hunde 
gehalten werden, als gefährlich oder als Kampfhunde ein-
gestuft sind oder für die das Bestehen einer Haftpflichtver-
sicherung nachzuweisen ist.  

 
Spezielle Regelungen innerhalb dieser Bedingungen gehen 
diesen Ausschlüssen vor. 

 
(3) Besonderes Kündigungsrecht 

Versicherungsnehmer und Versicherer können den Erweiterten 
Vorsorgeschutz jederzeit in Textform kündigen. Die Kündigung 
wird eine Woche nach Zugang wirksam. 
Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungsnehmer den 
gesamten Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Er-
klärung des Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kündigen. 

 
 
14 Besondere Bedingung für die Versicherung der Haftpflicht aus 

Gewässerschäden  
 
14.1 Gegenstand der Versicherung 
 

(1) Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers für mittelbare oder unmittelbare Folgen (Personen-, Sach- 
und Vermögensschäden) von Veränderungen der physikalischen, 
chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewässers 
einschließlich des Grundwassers (Gewässerschäden).  
Mitversichert ist die  gesetzliche Haftpflicht  
– als Inhaber von Kleingebinden mit einem Einzelfassungs-

vermögen von maximal 150 l/kg je Gebinde, bis zu einem 
Gesamtfassungsvermögen von 1.000 auf den in Ziffer 4.1 
genannten Grundstücken, 

– als Inhaber von Heizöltanks oder Flüssiggastanks bis zu ei-
nem Gesamtfassungsvermögen von 10.000 Liter auf den in 
Ziffer 4.1 genannten Grundstücken. 

Wird dieses Gesamtfassungsvermögen überschritten, entfällt 
die Mitversicherung. Kein Versicherungsschutz besteht jedoch 
für sonstige Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen 
Stoffen oder aus der Verwendung dieser gelagerten Stoffe 
(Versicherungsschutz hierfür wird ausschließlich über separa-
ten Vertrag gewährt). 

(2) Soweit im Versicherungsschein und seinen Nachträgen sowie 
im folgenden nichts anderes bestimmt ist, finden die Allge-
meinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversiche-
rung (AHB 2011) Anwendung.  

 
(3) Mitversichert sind die Personen, die der Versicherungsnehmer 

durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuch-
tung und sonstigen Betreuung der Grundstücke beauftragt hat 
für den Fall, dass sie aus Anlass dieser Verrichtung in Anspruch 
genommen werden. Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche 
aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und 
Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers ge-
mäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt. Das gleiche gilt für sol-
che Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschrif-
ten, die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen 
derselben Dienststelle zugefügt werden. 

 
14.2 Versicherungsleistungen 
 

Der Versicherungsschutz wird im Rahmen einer Einheitsdeckungs-
summe von 2.000.000 Euro (gleichgültig, ob Personen-, Sach- oder 
Vermögensschäden) je Schadenereignis gewährt.  Die Gesamtleis-
tung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres (Perso-
nen-, Sach- und Vermögensschäden) beträgt das Doppelte dieser 
Einheitsdeckungssumme.  

 
14.3 Rettungskosten 
 

(1) Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer 
im Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung des 
Schadens für geboten halten durfte (Rettungskosten), soweit 
außergerichtliche Gutachterkosten werden vom Versicherer in-
soweit übernommen, als sie zusammen mit der Entschädi-
gungsleistung die Einheitsversicherungssumme nicht über-
steigen. Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der 
Regelung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die 
Haftpflichtversicherung. 

 
(2) Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und 

außergerichtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu er-
setzen, als sie zusammen mit der Entschädigung die Einheits-
versicherungssumme übersteigen. Eine Billigung des Versiche-
rers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder Dritter 
zur Abwendung oder Minderung des Schadens gilt nicht als 
Weisung des Versicherers. 

 
14.4 Vorsätzliche Verstöße 
 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Ver-
sicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden 
durch vorsätzliches Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden 
Gesetzen, Verordnungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten 
behördlichen Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt haben. 

 
14.5 Vorsorgeversicherung 
 

Die Bestimmungen der Ziffer 4 AHB 2011 – Vorsorgeversicherung – 
finden keine Anwendung. 

 
14.6 Gemeingefahren 
 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die 
unmittelbar oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feind-
seligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in 
der Bundesrepublik oder in einem Bundesland) oder unmittelbar 
auf Verfügung oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das 
Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elemen-
tare Naturkräfte ausgewirkt haben. 

 
14.7 Eingeschlossene Schäden 
 

Eingeschlossen sind abweichend von Ziffer 1.1 AHB 2011 – auch 
ohne dass ein Gewässerschaden droht oder eintritt – Schäden an 
unbeweglichen Sachen des Versicherungsnehmers, die dadurch 
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verursacht werden, dass die gewässerschädlichen Stoffe bestim-
mungswidrig aus der Anlage (gemäß Ziffer 12.1 der Bedingungen) 
ausgetreten sind. Der Versicherer ersetzt Aufwendungen zur Wie-
derherstellung des Zustandes, wie er vor Eintritt des Schadens be-
stand. Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen. 
Ausgeschlossen bleiben Schäden an der Anlage (gemäß Ziffer 12.1 
der Bedingungen) selbst. 
Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 250 Euro selbst 
zu tragen. 

 
 
15 Lehrerhaftpflichtversicherung  
 

(1) Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers sowie der gemäß Ziffer 2.1 (1) und (2) mitversicherten 
Personen als beamteter Lehrer oder angestellter Lehrer im öf-
fentlichen Dienst bzw. freiberuflicher Lehrer, der allein unter-
richtet und nicht Inhaber besonderer Unterrichtsräume, Plätze 
oder Fahrzeuge ist.  

 
(2) Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus 

– der Erteilung von Experimentalunterricht (auch mit radio-
aktiven Stoffen); 

– der Leitung und/oder Beaufsichtigung von Schüler- oder 
Klassenreisen sowie Schulausflügen und damit verbunden 
Aufenthalten in Herbergen und Heimen, auch bei vo-
rübergehendem Auslandsaufenthalt bis zu einem Jahr. 

– der Erteilung von Nachhilfestunden; 
– der Tätigkeit als Kantor und/oder Organist. 

 
(3) Geltungsbereich 

 
Durch diesen Versicherungsvertrag besteht für im Inland aus-
geübte Tätigkeiten – abweichend von § 4 Ziff. I 3 AHB 2011 – 
weltweit Versicherungsschutz. 

 
Bei vorübergehendem Auslandsaufenthalt bis zu einem Jahr 
besteht Versicherungsschutz auch für die im Ausland ausgeüb-
te versicherte berufliche Tätigkeit. Ein darüber hinausgehender 
Versicherungsschutz (z. B. für mehrjährige Tätigkeit im Aus-
land) bedarf besonderer Vereinbarung.  

 
Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der 
Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Wäh-
rungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des 
Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-
Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion gelege-
nen Geldinstitut angewiesen ist. 

 
Ausgeschlossen sind Ansprüche auf Entschädigungen mit Straf-
charakter, insbesondere punitive oder exemplary damages.  

 
Bei in den USA, US-Territorien und Kanada eintretenden Versi-
cherungsfällen oder dort geltend gemachten Ansprüchen wer-
den – abweichend von Ziffer 6.5 AHB 2011 – die Aufwendun-
gen des Versicherers für Kosten als Leistungen auf die 
Versicherungssumme angerechnet. Kosten sind: Anwalts-, 
Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, Aufwendun-
gen zur Abwendung oder Minderung des Schadens bei oder 
nach Eintritt des Versicherungsfalles sowie Schadenermitt-
lungskosten, auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht 
selbst entstehen. Dies gilt auch dann, wenn die Kosten auf 
Weisung des Versicherers entstanden sind.  

 
(4) Nicht versichert ist 

– die Haftpflicht aus Forschungs- und Gutachtertätigkeit. 
– die Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers, Halters oder 

Führers eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs wegen 
Schäden, die durch den Gebrauch des Fahrzeugs verur-
sacht werden.  
Versichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die 
verursacht werden durch den Gebrauch von 
– Flugmodellen, unbemannten Ballonen und Drachen, 

die weder durch Motoren noch durch Treibsätze ange-

trieben werden und deren Fluggewicht 5 kg nicht über-
steigt und für die keine Versicherungspflicht besteht; 

– Wassersportfahrzeugen, ausgenommen eigene Segel-
boote (auch Windsurfbretter) und eigene oder fremde 
Wasserfahrzeuge mit Motoren – auch Hilfs- oder Au-
ßenbordmotoren – oder Treibsätzen. 

 Mitversichert ist jedoch der gelegentliche Gebrauch 
von fremden Wassersportfahrzeugen mit Motoren, 
soweit für das Führen keine behördliche Erlaubnis er-
forderlich ist. 

 
(5) Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen 

– Schäden am Eigentum der Schule oder Dienststelle oder 
an von Dritten für den Schulbetrieb zur Verfügung gestell-
ten Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden; 

– Personenschäden, bei denen es sich um Dienst- oder Ar-
beitsunfälle im Betrieb der Schule oder Dienststelle gemäß 
den beamtenrechtlichen Bestimmungen oder gemäß dem 
Sozialgesetzbuch VII handelt; eingeschlossen ist jedoch die 
Haftpflicht wegen Personenschäden aus Arbeitsunfällen 
von Kindern, Schülern, Lernenden und Studierenden. 

 
(6) Der Versicherungsschutz ist für sämtliche Versicherungsfälle 

eines Versicherungsjahres auf 3.000.000 Euro begrenzt. 
 
 
16 Berufshaftpflichtversicherung für Beamte und Angestellte im 

öffentlichen Dienst (Verwaltung) 
 

(1) Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers sowie der gemäß Ziffer 2.1 (1) und (2) mitversicherten 
Personen aus der Tätigkeit als Beamter oder Angestellter des 
öffentlichen Dienstes, sofern es sich nicht um Lehrer handelt (s. 
Ziffer 15 der Bedingungen).  

 
(2) Die Versicherung schützt gegen Haftpflichtansprüche aus Per-

sonen- und Sachschäden; sie umfasst 
– Ansprüche geschädigter Dritter gegen den Versicherten, 
– Rückgriffsansprüche wegen Schäden, die der Dienstherr 

einem Dritten ersetzt hatte, 
– Ansprüche des Dienstherrn wegen ihm unmittelbar zuge-

fügter Schäden. 
 

(3) Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz bleiben Haftpflicht-
ansprüche 
– wegen Schäden am Eigentum der Dienststelle oder an von 

Dritten der Dienststelle oder dem Versicherten anvertrau-
ter Sachen anlässlich einer Tätigkeit und allen sich daraus 
ergebenden Vermögensschäden; 

– aus Personenschäden, bei denen es sich um Dienst- oder Ar-
beitsunfälle im Betrieb der Schule oder Dienststelle gemäß 
den beamtenrechtlichen Bestimmungen oder gemäß dem 
Sozialgesetzbuch VII handelt; eingeschlossen ist jedoch die 
Haftpflicht wegen Personenschäden aus Arbeitsunfällen von 
Kindern, Schülern, Lernenden und Studierenden; 

– aus dem Halten von Hunden (die Mitversicherung erfor-
dert besondere Vereinbarung); 

– aus der Verwendung von Kraft-, Luft-, Wasser- und Schie-
nenfahrzeugen; 

– aus handwerklicher Berufstätigkeit; z. B. auf dem Gebiet 
des Kraftfahrzeug- oder Nachrichtenwesens oder der Waf-
fenverwaltung. 

 
(4) Der Versicherungsschutz ist für sämtliche Versicherungsfälle 

eines Versicherungsjahres auf 3.000.000 Euro begrenzt.  
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Zusatzbedingungen und Risikobeschreibung  
zur Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung (Private Risiken) 
 
– sofern im Versicherungsvertrag vereinbart – 
 

 
1 Gegenstand der Versicherung 
2 Mitversicherte Nebenrisken 
3 Gemeinschaft von Wohnungseigentümern 

4 Erweiterung des Versicherungsschutzes 
5 Nicht versicherbare Risiken 

 

 
1 Gegenstand der Versicherung 
 
1.1 Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungs-Bedingungen 

für die Haftpflichtversicherung (AHB 2011) und der nachfolgenden 
Bestimmungen die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 
als  

 
Haus- und/oder Grundstücksbesitzer 

 
z. B. als Eigentümer, Mieter, Pächter, Leasingnehmer oder Nutznießer 
für das im Versicherungsschein und seinen Nachträgen beschriebene 
Gebäude oder Grundstück. 

 
Versichert sind hierbei Ansprüche aus der Verletzung von Pflichten, 
die dem Versicherungsnehmer in den oben genannten Eigenschaften 
obliegen (z. B. bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, 
Streuen und Schneeräumen auf Gehwegen). 

 
1.2 Wenn der Versicherungsnehmer auf dem Grundstück einen Betrieb 

unterhält oder einen Beruf ausübt, wird Versicherungsschutz für das 
Haftpflichtrisiko aus dem Haus- und Grundbesitz nur durch eine be-
sondere Betriebs- oder Berufshaftpflichtversicherung gewährt. 

 
 
2 Mitversicherte Nebenrisiken 
 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
 
2.1 des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Unternehmer von Bauar-

beiten (Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch-, Grabarbeiten) 
bis zu einer veranschlagten Bausumme von 50.000 Euro je Bauvorha-
ben. Wird dieser Betrag überschritten, so entfällt die Mitversicherung. 
Es gelten dann die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (Zif-
fer 4 AHB 2011); 

 
2.2 des Versicherungsnehmers als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, 

wenn die Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand; 
 
2.3 der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung 

und sonstigen Betreuung der Grundstücke beauftragten Personen für 
Ansprüche, die gegen sie aus Anlass der Ausführung dieser Verrich-
tung erhoben werden; 
Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Personenschäden, bei denen es 
sich um Arbeitsunfälle im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß 
dem Sozialgesetzbuch VII handelt. Das Gleiche gilt für solche Dienst-
unfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Aus-
übung oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle 
zugefügt werden. 

 
2.4 des Insolvenzverwalters und Zwangsverwalters in dieser Eigenschaft. 
 
2.5 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-

mers aus dem Besitz/Eigentum ein Fotovoltaikanlage. Der Versiche-
rungsschutz bezieht sich auf die Verkehrssicherungspflicht sowie auf 
die Einspeisung des Stroms bis zu 10 kWp in das öffentliche Netz der 
Energieversorgungsunternehmen. Voraussetzung ist, dass hiermit 
keine Lieferverpflichtung des VN gegenüber dem Energieversor-
gungsunternehmen oder sonstigen Abnehmern verbunden ist. Der 
Versicherungsnehmer ist verpflichtet die Installation der Fotovoltaik-
anlage durch einen qualifizierten Fachbetrieb nachzuweisen. Nicht 
versichert sind die Versorgung von Endverbrauchern sowie die Re-
gressansprüche des Netzbetreibers aufgrund seiner Haftung gegen-

über Endverbrauchern wegen Versorgungsstörungen. Kein Versiche-
rungsschutz besteht für elektrische Leitungen auf fremden Grund-
stücken. 

 
2.6 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Besitz und Verwen-

dung von  
a) motorgetriebenen Haus- und Gartengeräten; 
b) motorgetriebene Aufsitzrasenmäher, Schneeräumgeräten und 

sonstigen selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 
20 km/h 
Voraussetzung für die Mitversicherung ist, dass das Fahrzeug 
vom Zulassungsverfahren für Kraftfahrzeuge gemäß § 18 der 
Straßenverkehrs Zulassungsordnung (StVZO) ausgenommen und 
nach dem Pflichtversicherungsgesetz (PflVG) nicht versiche-
rungspflichtig ist. 

 
 
3 Gemeinschaft von Wohnungseigentümern 
 

Bei Gemeinschaften von Wohnungseigentümern im Sinne des Geset-
zes gilt außerdem: 

 
3.1 Versicherungsnehmer ist die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer. 
 
3.2 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht der Gemeinschaft der Woh-

nungseigentümer aus dem gemeinschaftlichen Eigentum. 
 
3.3 Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht des Verwal-

ters und der Wohnungseigentümer bei Betätigung im Interesse und 
für Zwecke der Gemeinschaft.  

 
3.4 Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.4 AHB 2011 –  

– Ansprüche des einzelnen Wohnungseigentümers gegen den 
Verwalter; 

– Ansprüche des einzelnen Wohnungseigentümers gegen die Ge-
meinschaft der Wohnungseigentümer; 

– gegenseitige Ansprüche von Wohnungseigentümern bei Betäti-
gung im Interesse und für Zwecke der Gemeinschaft. 

Ausgeschlossen bleiben Schäden am Gemeinschafts-, Sonder- und 
Teileigentum und allen sich daraus ergebende Vermögensschäden. 

 
 
4 Erweiterung des Versicherungsschutzes 
 
4.1 Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht 

wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziffer 2.1 AHB 2011 wegen 
Versicherungsfällen mitversichert, die während der Wirksamkeit der 
Versicherung eingetreten sind. 

 
(1) Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden 

– durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag 
oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelie-
ferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen; 

– aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, 
prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit; 

– aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirt-
schaftlich verbundene Unternehmen; 

– aus Vermittlungsgeschäften aller Art; 
– aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstal-

tung; 
– aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- 

oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungs-
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vorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue 
oder Unterschlagung; 

– aus Rationalisierung und Automatisierung; aus Datenerfas-
sung, -speicherung, -sicherung, -wiederherstellung; aus Aus-
tausch, Übermittlung, Bereitstellung elektronischer Daten 

– aus der Verletzung von Persönlichkeitsrechten und Namens-
rechten, gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten 
sowie des Kartell oder Wettbewerbsrecht 

– aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und 
Kostenanschlägen; 

– aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige 
oder gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsfüh-
rung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Lei-
tungs- oder Aufsichtsgremien/Organe im Zusammenhang 
stehen; 

– aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördli-
chen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des 
Auftraggebers oder aus sonstiger bewusster Pflichtverlet-
zung; 

– aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, 
Wertpapieren und Wertsachen; 

– aus Schäden durch ständige Emissionen (z. B. Geräusche, Ge-
rüche, Erschütterungen). 

 
(2) Die Versicherungssumme beträgt je Schadenereignis 100.000 Eu-

ro. Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versiche-
rungsjahres beträgt das Doppelte dieser Versicherungssumme. 

 
4.2 Abwasserschäden 
 

Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.14 AHB 2011 – Haft-
pflichtansprüche aus Sachschäden durch häusliche Abwässer, die im 
Gebäude selbst anfallen (also keine industriellen oder gewerblichen 
Abwässer und Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden, die durch 
Abwässer aus dem Rückstau des Straßenkanals auftreten. Ausge-
schlossen bleiben jedoch Schäden an Entwässerungsleitungen durch 
Verschmutzung und Verstopfung und alle sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden. 

 
 Ziffer 7.10 AHB 2011 bleibt unberührt. 
 
 
5 Nicht versicherte Risiken 
 
5.1 Von der Versicherung ausgenommen und besonders zu versichern 

ist, was nicht nach dem Antrag ausdrücklich in Versicherung gegeben 
oder nach den Zusatzbedingungen und Risikobeschreibungen ohne 
besonderen Beitrag mitversichert ist, insbesondere die Haftpflicht aus 
Risiken, die der versicherten Eigenschaft und Tätigkeit weder eigen 
noch sonst zuzurechnen sind. 

 
5.2 Ausgeschlossen bleiben nachbarrechtliche Ausgleichsansprüche, ins-

besondere gemäß § 906 BGB. 
 
5.3 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Anlass von Abbruch- 

und Einreißarbeiten an Bauwerken und Sprengungen. 
 
5.4 Ausgenommen vom Versicherungsschutz sind Brand- und Explosi-

onsschäden infolge vorschriftswidrigem Umgang mit brennbaren 
oder explosiven Stoffen.  

 
5.5 Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus dem Verändern der 

Grundwasserverhältnisse.  
 
5.6 Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die 

nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlun-
gen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder 
unmittelbar au Verfügungen und oder Maßnahmen von hoher Hand 
beruhen. Das Gleiche gilt für höhere Gewalt, soweit sich elementare 
Naturkräfte ausgewirkt haben. 

 
5.7 Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger und Wasserfahrzeuge 

(siehe aber Ziffer 2.6) 
 

(1) Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versi-
cherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen be-
stellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Kraft-
fahrzeuges oder Kraftfahrzeuganhängers verursachen. 

 
(2) Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versi-

cherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen be-
stellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Was-
serfahrzeugs verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer 
eines Wasserfahrzeugs in Anspruch genommen werden. 

 
(3) Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Ver-

sicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungs-
schutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten. 

 
(4) Eine Tätigkeit der in Ziffer 5.7.1 und 5.7.2 genannten Personen an 

einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger und Wasserfahr-
zeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine 
dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn 
das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird. 

 
 
6 Umweltrisiko 
 
6.1 Mitversichert sind abweichend von Ziffer 1.1 AHB 2011 öffentlich-

rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung von Umweltschä-
den gemäß Umweltschadengesetzt (USchadG), soweit während der 
Wirksamkeit des Versicherungsvertrages  
– die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, unfallartig und 

bestimmungswidrig in die Umwelt gelangt sind oder  
– die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfallartig und be-

stimmungswidrig erfolgt ist.  
 

Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursachung besteht 
Versicherungsschutz für Umweltschäden durch Lagerung, Verwen-
dung oder anderen Umgang von oder mit Erzeugnissen Dritter aus-
schließlich dann, wenn der Umweltschaden auf einen Konstruktions-, 
Produktions- oder Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zurückzufüh-
ren ist. Jedoch besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Fehler im 
Zeitpunkt des Inverkehrbringens der Erzeugnisse nach dem Stand 
von Wissenschaft und Technik nicht hätte erkannt werden können 
(Entwicklungsrisiko).  

 
Umweltschaden ist eine  
– Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebensräu-

men,  
– Schädigung der Gewässer einschließlich Grundwasser,  
– Schädigung des Bodens.  

 
Mitversichert sind, teilweise abweichend von Ziffer 7.6 AHB, Pflichten 
oder Ansprüche wegen Umweltschäden an eigenen, gemieteten, ge-
leasten, gepachteten oder geliehenen Grundstücken, soweit diese 
Grundstücke vom Versicherungsschutz dieses Vertrages erfasst sind.  

 
6.2 nicht versichert sind 
 

(1) Pflichten oder Ansprüche soweit sich diese gegen die Personen 
(Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter) richten, die den 
Schaden dadurch verursacht haben, dass sie bewusst von Geset-
zen, Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer gerichte-
ten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen, die dem 
Umweltschutz dienen, abweichen. 

 
(2) Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden  

a) die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genom-
mene Einwirkungen auf die Umwelt entstehen.  

b) die durch gewerbliche Abwässer von unterirdischen Abwas-
seranlagen ausgehen.  

c) für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versi-
cherungsvertrag (z. B. Gewässerschadenhaftpflichtversiche-
rung) Versicherungsschutz hat oder hätte erlangen können.  
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6.3 Versicherungsschutz wird für versicherte Kosten im Rahmen der im 
Versicherungsschein und seinen Nachträgen ausgewiesenen De-
ckungssumme, höchstens jedoch bis 3.000.000 Euro je Schadener-
eignis gewährt. Abweichend von Ziffer 6.2 AHB 2011 stellt dieser Be-
trag zugleich die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle 
eines Versicherungsjahres da 

 
6.4 Ausland 
 

Versichert sind abweichend von Ziffer 7.9 AHB 2011 im Umfang die-
ses Versicherungsvertrages im Geltungsbereich der EU-Umwelthaf-
tungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle. 
Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend von Ziffer 7.9 AHB 
2011 auch für Pflichten oder Ansprüche gemäß nationalen Umset-
zungsgesetzen anderer EU-Mitgliedsstaaten, sofern diese Pflichten oder 
Ansprüche den Umfang der o. g. EU-Richtlinie nicht überschreiten. 
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Zusatzbedingungen und Risikobeschreibung 
zur Bauherren-Haftpflichtversicherung für private Risiken 
 
– sofern im Versicherungsvertrag vereinbart – 
 

 
1 Gegenstand der Versicherung 
2 Dauer der Versicherung/Gesamtleistung 

3 Erweiterung des Versicherungsschutzes 
4 Nicht versicherbare Risiken 
 

 

 
 
1 Gegenstand der Versicherung 
 
1.1 Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungs-Bedin-

gungen für die Haftpflichtversicherung (AHB 2011) und der nachfol-
genden Bestimmungen die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers als Bauherr für das im Versicherungsschein beschrie-
bene Bauvorhaben.  

 
1.2 Versicherungsschutz wird nur geboten, wenn Planung, Bauleitung 

und Bauausführung an einen Dritten vergeben sind (siehe jedoch 
Ziffer 3 Erweiterung des Versicherungsschutzes). 

 
1.3 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des VN als Haus- und 

Grundstücksbesitzer für das zu bebauende Grundstück und das zu 
errichtende Bauwerk 

 
 
2 Dauer der Versicherung/Gesamtleistung 
 

Die Versicherung endet mit Beendigung der Bauarbeiten, spätestens 
zwei Jahre nach Versicherungsbeginn. 
Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle während der Versiche-
rungsdauer beträgt das Doppelte der vereinbarten Versicherungs-
summen. 

 
 
3 Erweiterung des Versicherungsschutzes 
 
3.1 Mitversichert ist das Bauen in eigener Regie 
 

(1) Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers aus der Ausführung von Baueigenleistungen und 
Nachbarschaftshilfen, wenn der für die Eigenleistung und Nach-
barschaftshilfe entfallende Bausumme 30.000 Euro nicht über-
steigt. Wird dieser Betrag überschritten, so entfällt die Mitversi-
cherung. 

 
(2) Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht sämtli-

cher mit den Bauarbeiten beschäftigten Personen für Schäden, 
die sie in Ausführung dieser Verrichtung verursachen.  

 
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei 
denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb 
des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII han-
delt. Das Gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamten-
rechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes 
Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt werden. 

 
Voraussetzung für die Wirksamkeit des Versicherungsschutzes ist, 
dass die Ausführung der Bauarbeiten nach behördlich genehmigten 
Bauplänen erfolgt.  

 
3.2 Mitversicherung von Vermögensschäden 
 

Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht 
wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziffer 2.1 AHB 2011 wegen 
Versicherungsfällen mitversichert, die während der Wirksamkeit der 
Versicherung eingetreten sind. 

 
 
 

(1) Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden 
– durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag 

oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder ge-
lieferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen; 

– aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, 
prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit; 

– aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirt-
schaftlich verbundene Unternehmen; 

– aus Vermittlungsgeschäften aller Art; 
– aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstaltung; 
– aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- 

oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungs-
vorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue 
oder Unterschlagung; 

– aus Rationalisierung und Automatisierung; aus Datenerfas-
sung, -speicherung, -sicherung, -wiederherstellung; aus Aus-
tausch, Übermittlung, Bereitstellung elektronischer Daten 

– aus der Verletzung von Persönlichkeitsrechten und Namens-
rechten, gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten 
sowie des Kartell oder Wettbewerbsrecht 

– aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und 
Kostenanschlägen; 

– aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige 
oder gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsfüh-
rung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Lei-
tungs- oder Aufsichtsgremien/Organe im Zusammenhang 
stehen; 

– aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördli-
chen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des 
Auftraggebers oder aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung; 

– aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von 
Geld, Wertpapieren und Wertsachen; 

– aus Schäden durch ständige Emissionen (z. B. Geräusche, 
Gerüche, Erschütterungen). 

 
(2) Die Versicherungssumme beträgt je Schadenereignis 100.000 

Euro. Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versi-
cherungsjahres beträgt das Doppelte dieser Versicherungssumme. 

 
 
4 Nicht versicherte Risiken 
 
4.1 Von der Versicherung ausgenommen und besonders zu versichern 

ist, was nicht nach dem Antrag ausdrücklich in Versicherung gege-
ben oder nach den Zusatzbedingungen und Risikobeschreibungen 
ohne besonderen Beitrag mitversichert ist, insbesondere die Haft-
pflicht aus Risiken, die der versicherten Eigenschaft und Tätigkeit 
weder eigen noch sonst zuzurechnen sind. 

 
4.2 Ausgeschlossen bleiben nachbarrechtliche Ausgleichsansprüche, 

insbesondere gemäß § 906 BGB. 
 

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus dem Verändern der 
Grundwasserverhältnisse und wegen Senkung von Grundstücken.  

 
4.3 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Anlass von Abbruch- 

und Einreißarbeiten an Bauwerken und Sprengungen. 
 
4.4  Ausgenommen vom Versicherungsschutz sind Brand- und Explosi-

onsschäden infolge vorschriftswidrigem Umgang mit brennbaren 
oder explosiven Stoffen.  
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4.5 Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die 
nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlun-
gen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder 
unmittelbar au Verfügungen und oder Maßnahmen von hoher Hand 
beruhen. Das Gleiche gilt für höhere Gewalt, soweit sich elementare 
Naturkräfte ausgewirkt haben. 

 
4.6 Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger und Wasserfahrzeuge 
 

(1) Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versi-
cherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen be-
stellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Kraft-
fahrzeugs oder Kraftfahrzeuganhängers verursachen. 

 
(2) Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versi-

cherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen be-
stellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Was-
serfahrzeugs verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer 
eines Wasserfahrzeugs in Anspruch genommen werden. 

 

(3) Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Ver-
sicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungs-
schutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten. 

 
(4) Eine Tätigkeit der in Ziffer 4.6.1 und 4.6.2 genannten Personen 

an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger und Wasser-
fahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn 
keine dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeugs ist und 
wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird. 
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Besondere Bedingungen und Risikobeschreibung 
zur Tierhalter-Haftpflichtversicherung (THV 2011) – 
für private Hunde-, Reit- und Zugtierhaltung 
 
– sofern im Versicherungsvertrag vereinbart – 
 

 
1 Gegenstand der Versicherung 
2 Mitversicherte Personen 
3 Tierhalter-Haftpflichtversicherung für Hunde 

4 Tierhalter-Haftpflichtversicherung für Reit- und Zugtiere 
5 Gemeinsame Bestimmungen 
6 Vermögensschäden 

 

 
1 Gegenstand der Versicherung 
 
1.1 Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingun-

gen für die Haftpflichtversicherung (AHB 2011) und der nachfolgen-
den Bestimmungen die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers aus dem Halten der im Versicherungsschein bezeichneten 
Tiere. 

 
1.2 Eine gewerbliche oder betriebliche Verwendung der Tiere ist nur in 

Verbindung mit dem Betriebsrisiko versicherbar. 
 
1.3 Mit Ausnahme der unter 3.1 genannten Tiere, müssen sämtliche 

vorhandenen Tiere derselben Gattung zur Beitragsberechnung ange-
geben werden. 

 
 
2 Mitversicherte Personen 
 

Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht 
– der Familienangehörigen des Versicherungsnehmers; 
– des nicht gewerbsmäßig tätigen Tierhüters in dieser Eigenschaft. 

 
 
3 Tierhalter-Haftpflichtversicherung für Hunde 
 
3.1 Jagdhunde, für die bereits Versicherungsschutz durch eine Jagd-

Haftpflichtversicherung besteht, sind nicht mitversichert. 
 
3.2 Mitversicherung von Welpen 

Als Halter von Welpen im Jahr der Geburt bis zur nächsten Hauptfäl-
ligkeit des Vertrags, jedoch mindestens für 6 Monate, wenn die Mut-
tertiere über diesen Vertrag versichert sind, sich die Tiere beim Mut-
tertier befinden und die Jungtierhaltung nicht gewerblich betrieben 
wird.  

 
Voraussetzung ist, dass für die gesetzliche Haftpflicht aus der Haltung 
des Muttertieres eine Tierhalterhaftpflichtversicherung bei der IN-
TERLLOYD Versicherungs-AG besteht. 
Ältere Jungtiere stellen eine Erweiterung des versicherten Risikos im 
Sinne von Ziffer 3.1 AHB dar und sind gemäß Ziffer 13 AHB 2011 ge-
gen Zahlung des hierfür vorgesehenen Beitrages zur Versicherung 
anzumelden. 

 
3.3 Schäden durch ungewollten Deckakt 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden aus un-
gewolltem Deckakt. 

 
3.4 Flurschäden 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Flurschäden. 
 
3.5 Schlittenfahrten 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden aus der 
Teilnahme an privaten Schlittenhunderennen sowie das Training 
hierfür, sofern der Einsatz ausschließlich zu privaten (nicht zu ge-
werblichen) Zwecken oder im Rahmen von Vereinsveranstaltungen 
erfolgt. Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass für alle 
Zugtiere die gesetzliche Haftpflicht aus ihrer Haltung durch eine Tier-
halterhaftpflichtversicherung bei der INTERLLOYD Versicherungs-AG 
versichert ist. 
 

Ausgeschlossen bleiben Schäden an den gezogenen eigenen oder 
fremden Schlitten. 

 
3.6 Mitversicherung von Mietsachschäden 

Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.6 AHB 2011 die gesetzli-
che Haftpflicht aus der Beschädigung von Wohnräumen und sonsti-
gen zu privaten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden und alle 
sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 
Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche wegen 
– Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung, 
– Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel und Warmwasserbe-

reitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten und allen sich 
daraus ergebenden Vermögensschäden,  

– Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen 
besonders versichern kann, 

– Schäden infolge von Schimmelbildung. 
Der Versicherer leistet Entschädigung im Rahmen der im Versiche-
rungsschein vereinbarten Versicherungssumme. 

 
3.7 Sofern dies nicht ausdrücklich vereinbart wurde, besteht kein Versi-

cherungsschutz für das Halten von Hunden, die nach den Verord-
nungen oder Gesetzen des jeweiligen Bundeslandes, in dem die 
Hunde gehalten werden, als gefährlich oder als Kampfhunde einge-
stuft sind oder für die das Bestehen einer Haftpflichtversicherung 
nachzuweisen ist. 

 
Als solche gelten insbesondere: 
– Akbash 
– American Pit Bull Terrier (Pitbull Terrier) 
– American Staffordshire Terrier (Staffordshire Terrier) 
– Beauceron (Berger de Beauce, Brie, Briad, Berger Picard) 
– Bull Terrier (Bullterrier, Miniature Bull Terrier) 
– Staffordshire Bull Terrier (Staffordshire Bullterrier) 
– American Bulldog (Old Country Bulldog, Old English White) 
– Bullmastiff 
– Cane Corso Italiano (Italienischer Corso-Hund, Cane Corso, Corso-

Hund, Cane Di Maccelaio) 
– Carpatin 
– Chinesischer Kampfhund 
– Coban Köpegi (Kangal, Anatolischer Hirtenhund, Karabash, Sivas-

Kangal) 
– Dobermann 
– Dogo Argentino (Dog Argentino, Argentinische Dogge) 
– Dogo Canario (Perro de Presa Canario, Canary Dog, Alano) 
– Dogue de Bordeaux (Bordeauxdogge, Bordeaux Mastiff) 
– Estrela-Berghund (Cao da Serra da Estrela/Castro Laboreiro) 
– Fila Brasileiro (Brasilianischer Mastiff) 
– Goralenhund (Liptak) 
– Karakatschan, Karshund 
– Kaukasischer Owtscharka (Caucasian Owtscharka, Kaukasischer 

Schäferhund, Kawkasky Owtscharka, Kavkazskaïa Ovtcharka, Süd-
russischer Ovtscharka, Polsi Owczarek Podhalanski) 

– Komondor, Kraski Ovcar, Kuvasz 
– Mastiff ((Old) English Mastiff) 
– Maremmaner Hirtenhund 
– Mastin Espanol (Spanischer Mastiff, Spanische Dogge, Mastin leo-

nés, Mastin extremeno, Mastin manchego) 
– Mastino Napoletano 
– Mioritic 
– Perro dogo mallorquín (Ca de Bou, Mallorca-Dogge, Perro de Pre-

sa Mallorquin, Presa Mallorquin) 
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– Pyrenaen Berghund 
– Raffeiro do Alentejo 
– Rottweiler 
– Sarplaninac 
– Slovensky Cuvac 
– Tornjak 
– Tosa Inu (Japanischer Kampfhund, Tosa Ken, Tosa Token) 
sowie alle aus Kreuzungen mit diesen Hunderassen hervorgegangene 
Mischlinge ersten Grades. 

 
Die Bestimmungen der Ziffer 3.1 (2) und (3) (Erhöhung oder Erweite-
rung) sowie Ziffer 4 (Vorsorgeversicherung) der Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB 2011) 
finden auf die genannten Risiken keine Anwendung. 

 
3.7 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden an Figu-

ranten (Scheinverbrechern). 
 
 
4 Tierhalter-Haftpflichtversicherung für Reit- und Zugtiere 
 
4.1 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
 

(1) aus der unentgeltlichen Überlassung/Leihe von Pferden an Dritte 
(Fremdreiterrisiko) – mit Ausnahme von Reitlehrern; 

 
(2) aus der Teilnahme an Reitturnieren oder Schauvorführungen 

einschließlich den Vorbereitungen hierzu. Nicht versichert bleibt 
die Teilnahme an Pferderennen (z. B. Galopper-, Trabrennen oder 
Distanzritte), sowie die Vorbereitungen hierzu (Training); 

 
(3) aus dem Einsatz von eigenen Pferden als Zugtier vor Schlitten 

oder Kutschen, sofern der Einsatz ausschließlich zu privaten 
(nicht zu gewerblichen) Zwecken oder im Rahmen von Vereins-
veranstaltungen erfolgt. Voraussetzung für den Versicherungs-
schutz ist, dass für alle Zugtiere die gesetzliche Haftpflicht aus ih-
rer Haltung durch eine Tierhalterhaftpflichtversicherung bei der 
INTERLLOYD Versicherungs-AG versichert ist. 
Ausgeschlossen bleiben Schäden an den gezogenen eigenen 
oder fremden Schlitten und Kutschen. 
Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus dem Besitz von 
Kutschen, Planwagen oder Schlitten und wegen Schäden, deren 
Ursache in der Konstruktion und/oder Mangelhaftigkeit der Kut-
schen, Planwagen oder Schlitten liegt; 

 
(4) als Halter von Fohlen im Jahr der Geburt bis zur nächsten Haupt-

fälligkeit des Vertrags wenn die Muttertiere über diesen Vertrag 
versichert sind, sich die Tiere beim Muttertier befinden und die 
Jungtierhaltung nicht gewerblich betrieben wird.  
Voraussetzung ist, dass für die gesetzliche Haftpflicht aus der 
Haltung des Muttertieres eine Tierhalterhaftpflichtversicherung 
bei der INTERLLOYD Versicherungs-AG besteht. 
Die Versicherung über diese Zeit hinaus ist besonders zu verein-
baren. 

 
(5) wegen Schäden aus ungewollten Deckakt; 

 
(6) aus dem Reiten und Führen von Reittieren mit gebissloser oder 

ungewöhnlicher Zäumung.; 
 

(7) wegen Schäden aus dem Reiten mit und ohne Sattel. 
 
4.2 Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Reitbetei-

ligten. 
Reitbeteiligungen sind auf gewisse Dauer angelegte Rechtsverhält-
nisse über die regelmäßige Benutzung des versicherten Reitpferdes 
gegen Beteiligung an den Unterhaltskosten. Die Reitbeteiligten sol-
len im Versicherungsschein namentlich benannt werden. 

 
4.3 Mietsachschäden an Stallungen, Reithallen, Weiden und Pferdetrans-

portanhängern 
 

(1) Eingeschlossen ist abweichend von Ziffer 7.6 AHB 2011 die ge-
setzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von zu privaten Zwe-

cken gemieteten Stallungen, Reithallen, Weiden und (auch gelie-
henen) Pferdetransportanhängern. 

 
(2) Die Versicherungssumme für jeden Schaden an Stallungen, Reit-

hallen und Weiden beträgt 10.000 EUR, für jeden Schaden an 
Pferdetransportanhängern 5.000 EUR, höchstens aber jeweils das 
Doppelte für alle Schäden eines Versicherungsjahres. 
Die Selbstbeteiligung an jedem Mietsachschaden dieser Bedin-
gungen beträgt 20 %, mindestens 100 Euro. 

 
(3) Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Haftpflichtan-

sprüche wegen 
– Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung; 
– Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasser-

bereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten; 
– Glasschäden, so weit Sie sich hiergegen besonders ver-

sichern können; 
– Schäden durch Schimmelbildung 

 
4.4 Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche 
 

(1) wegen Schäden aus dem Zurverfügungstellen von Reittieren zu 
Vereinszwecken und/oder für Veranstaltungen;  

 
(2) wegen Schäden aus der Erteilung von Reitunterricht oder Nut-

zung durch fremde Reiter anlässlich des Reitunterrichts; 
 

(3) wegen Schäden an vom Versicherungsnehmer in Obhut genom-
menen Reittieren (Pensionstieren); 

 
(4) aus der Vermietung oder dem gewerbsmäßigen Verleih von Reit-

tieren; 
 
 
5 Gemeinsame Bestimmungen 
 
5.1 Für vorübergehenden Auslandsaufenthalt bis zu einem Jahr 
 

(1) Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.9 AHB 2011 – die 
gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Versiche-
rungsfällen. 

 
(2) Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zah-

lungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Wäh-
rungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des 
Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-
Betrag bei einem in der europäischen Währungsunion gelegenen 
Geldinstitut angewiesen ist. 

 
(3) Ausgeschlossen sind Ansprüche auf Entschädigungen mit Straf-

charakter, insbesondere punitive oder exemplary damages.  
 

(4) Bei in den USA, US-Territorien und Kanada eintretenden Versi-
cherungsfällen oder dort geltend gemachten Ansprüchen wer-
den – abweichend von Ziffer 6.5 AHB 2011 – die Aufwendungen 
des Versicherers für Kosten als Leistungen auf die Versicherungs-
summe angerechnet. Kosten sind: Anwalts-, Sachverständigen-, 
Zeugen- und Gerichtskosten, Aufwendungen zur Abwendung 
oder Minderung des Schadens bei oder nach Eintritt des Versi-
cherungsfalles sowie Schadenermittlungskosten, auch Reisekos-
ten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen.  
Dies gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versiche-
rers entstanden sind.  

 
(5) Bei gleichzeitigem Bestehen der Privat-Haftpflichtversicherung 

bei der INTERLLOYD Versicherungs-AG verlängert sich der Ver-
sicherungsschutz für Auslandsaufenthalte entsprechend der dor-
tigen Regelung. 

 
5.2 Deckungseinschränkungen 
 

Ausgenommen von der Versicherung und ggf. besonders zu ver-
sichern ist, was nicht nach dem Antrag ausdrücklich in Versicherung 
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gegeben oder nach Besonderen Bedingungen oder Risikobeschrei-
bungen ohne besonderen Beitrag mitversichert ist. 
Insbesondere gilt nicht mitversichert die Zurverfügungstellung des 
Reittieres zu Vereinszwecken und/oder zu Veranstaltungen sowie die 
Verwendung zu Zwecken des Reitunterrichts. 

 
Ausgeschlossen bleibt die Haftpflicht wegen Schäden 
– aus dem Gebrauch von Kraft-, Luft-, Raum oder Wasserfahr-

zeugen. Nicht versichert ist die Haftpflicht des Eigentümers, Be-
sitzers, Halters oder Führers eines Kraft-, Luft-, Raum oder Was-
serfahrzeuges wegen Schäden, die durch den Gebrauch des 
Fahrzeuges verursacht werden; 

– die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen 
Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in der 
Bundesrepublik oder in einem Bundesland) oder unmittelbar auf 
Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen 

 
 
6 Mitversicherung von Vermögensschäden 
 
6.1 Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht 

wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziffer 2.1 AHB 2011 wegen 
Versicherungsfällen, die während der Wirksamkeit der Versicherung 
eingetreten sind. 

 
6.2 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden 
 

(1) durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag oder 
für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelieferte Sa-
chen, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen; 

 
(2) aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfen-

der oder gutachterlicher Tätigkeit; 
 

(3) aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaft-
lich verbundene Unternehmen; 

 

(4) aus Vermittlungsgeschäften aller Art; 
 

(5) aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstaltung; 
 

(6) aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder 
ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen 
aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue oder Unter-
schlagung  

 
(7) aus Rationalisierung und Automatisierung, 

 
(8) aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urhe-

berrechten sowie des Kartell- oder Wettbewerbsrechts; 
 

(9) aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kosten-
anschlägen; 

 
(10) aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder 

gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsführung, Auf-
sichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Auf-
sichtsgremien/Organe im Zusammenhang stehen; 

 
(11) aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen 

Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des Auftrag-
gebers oder aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung; 

 
(12) aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, 

Wertpapieren und Wertsachen;  
 

(13) aus Schäden durch ständige Emissionen (z. B. Geräusche, Gerü-
che, Erschütterungen). 

 
6.3 Die Versicherungssumme beträgt je Schadenereignis 100.000 Euro. 

Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungs-
jahres beträgt das Doppelte dieser Versicherungssumme. 
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Zusatzbedingungen zur Privat- sowie Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung 
für die Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden 
– Anlagenrisiko – 
 
– sofern im Versicherungsvertrag vereinbart – 
 

 
1 Gegenstand der Versicherung 
2 Versicherungsleistungen 
3 Rettungskosten 
4 Vorsätzliche Verstöße 

5 Vorsorgeversicherung 
6 Gemeingefahren 
7 Eingeschlossene Schäden 

 

 
1 Gegenstand der Versicherung 
 
1.1 Versichert ist die Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Inhaber 

der im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen angegebenen 
Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen und aus der 
Verwendung dieser gelagerten Stoffe für unmittelbare oder mittelba-
re Folgen (Personen-, Sach- und Vermögensschäden) von Verände-
rungen der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaf-
fenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässer-
schäden). 

 
1.2 Soweit im Versicherungsschein und seinen Nachträgen sowie im 

Folgenden nichts anderes bestimmt ist, finden die Allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB 2011) 
Anwendung. 

 
1.3 Mitversichert sind die Personen, die der Versicherungsnehmer durch 

Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und 
sonstigen Betreuung der Grundstücke beauftragt hat, für den Fall, 
dass sie aus Anlass dieser Verrichtungen in Anspruch genommen 
werden. Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personen-
schäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten 
im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch 
VII (SGB) handelt. Das Gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den 
beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des 
Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt werden. 

 
1.4 Mitversichert ist auch die Haftpflicht aus Gewässerschäden, die 

dadurch entstehen, dass aus den versicherten Behältern gewässer-
schädliche Stoffe in Abwässer und mit diesen in Gewässer gelangen. 

 
 
2 Versicherungsleistung 
 

Der Versicherungsschutz wird im Rahmen Einheitsdeckungssumme 
von 2.000.000 Euro (gleichgültig, ob Personen-, Sach- oder Vermö-
gensschäden) je Schadenereignis gewährt. Die Gesamtleistung für al-
le Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres (gleichgültig, ob Per-
sonen-, Sach- oder Vermögensschäden) je Schadenereignis gewährt. 
Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versiche-
rungsjahres (Personen-, Sach- und Vermögensschäden) beträgt das 
Doppelte dieser Einheitsdeckungssumme. 

 
 
3 Rettungskosten 
 
3.1 Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im 

Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung des Schadens für 
geboten halten durfte (Rettungskosten), sowie außergerichtliche 
Gutachterkosten werden vom Versicherer insoweit übernommen, als 
sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die Einheitsdeckungs-
summe nicht übersteigen. Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es 
bei der Regelung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die 
Haftpflichtversicherung. 

 

3.2 Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außerge-
richtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zu-
sammen mit der Entschädigung die Einheitsdeckungssumme über-
steigen. Eine Billigung des Versicherers von Maßnahmen des Ver-
sicherungnehmers oder Dritter zur Abwendung oder Minderung des 
Schadens gilt nicht als Weisung des Versicherers. 

 
 
4 Vorsätzliche Verstöße 
 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Ver-
sicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden 
durch vorsätzliches Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden 
Gesetzen, Verordnungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten 
behördlichen Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt haben. 

 
 
5 Vorsorgeversicherung 
 

Die Bestimmungen der Ziffer 4 AHB 2011 – Vorsorgeversicherung – 
finden keine Anwendung. 

 
 
6 Gemeingefahren 
 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die un-
mittelbar oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen 
Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in der Bundes-
republik oder in einem Bundesland) oder unmittelbar auf Verfügung 
oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das Gleiche gilt für 
Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte 
ausgewirkt haben. 

 
 
7 Eingeschlossene Schäden 
 

Eingeschlossen sind abweichend von Ziffer 1.1 AHB 2011 – auch ohne 
dass ein Gewässerschaden droht oder eintritt – Schäden an unbe-
weglichen Sachen des Versicherungsnehmers, die dadurch verur-
sacht werden, dass die gewässerschädlichen Stoffe bestimmungswid-
rig aus der Anlage (gemäß Ziffer 1.1 der Zusatzbedingungen) 
ausgetreten sind. Der Versicherer ersetzt Aufwendungen zur Wieder-
herstellung des Zustandes, wie er vor Eintritt des Schadens bestand. 
Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen. 
Ausgeschlossen bleiben Schäden an der Anlage (gemäß Ziffer 1.1 der 
Zusatzbedingungen) selbst. 
Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 250 Euro selbst zu 
tragen. 
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Datenschutzeinwilligungserklärung 
 
 
 

I. Bedeutung dieser Erklärung und Widerrufsmöglichkeit 

Ihre personenbezogenen Daten benötigen wir insbesondere zur Einschät-
zung des zu versichernden Risikos (Risikobeurteilung), zur Verhinderung 
von Versicherungsmissbrauch, zur Überprüfung unserer Leistungspflicht, 
zu Ihrer Beratung und Information sowie allgemein zur Antrags-, Vertrags- 
und Leistungsabwicklung. 

Personenbezogene Daten dürfen nach geltendem Datenschutzrecht nur 
erhoben, verarbeitet oder genutzt werden (Datenverwendung), wenn dies 
ein Gesetz ausdrücklich erlaubt oder anordnet oder wenn eine wirksame 
Einwilligung des Betroffenen vorliegt. 

Nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ist die Verwendung Ihrer 
allgemeinen personenbezogenen Daten (z. B. Alter oder Adresse) erlaubt, 
wenn es der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertrags-
ähnlichen Vertrauensverhältnisses dient (§ 28 Abs. 1 Nr. 1 BDSG). Das 
gleiche gilt, soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der verant-
wortlichen Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, 
dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der 
Verarbeitung oder Nutzung überwiegt (§ 28 Abs. 1 Nr. 2 BDSG). Die An-
wendung dieser Vorschriften erfordert in der Praxis oft eine umfangreiche 
und zeitintensive Einzelfallprüfung. Auf diese kann bei Vorliegen dieser 
Einwilligungserklärung verzichtet werden. Zudem ermöglicht diese Einwil-
ligungserklärung eine Datenverwendung auch für die Fälle, die nicht von 
vorne herein durch die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes 
erfasst werden (Vgl. dazu Ziffer II.).  

Die Einwilligung ist ab dem Zeitpunkt der Antragstellung wirksam. Sie 
wirkt unabhängig davon, ob später der Versicherungsvertrag zustande 
kommt. Es steht Ihnen frei, diese Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft 
jederzeit ganz oder teilweise zu widerrufen. 

 

II. Erklärung zur Verwendung Ihrer allgemeinen  

personenbezogenen Daten 

Hiermit willige ich ein, dass meine personenbezogenen Daten unter Be-
achtung der Grundsätze der Datensparsamkeit und der Datenvermeidung 
verwendet werden: 

1. a) zur Risikobeurteilung, zur Vertragsabwicklung und zur 

 Prüfung der Leistungspflicht; 

b) zur Weitergabe an den/die für mich zuständigen Vermittler, so-
weit dies der ordnungsgemäßen Durchführung meiner Versi-
cherungsangelegenheiten dient; 

2. zur Risikobeurteilung durch Datenaustausch der risikorelevanten 
Daten mit dem Vorversicherer, den ich bei Antragstellung angegeben 
habe; 

3. zur gemeinschaftlichen Führung von Datensammlungen der Interlloyd 
Versicherungs-AG, ein zur ARAG-Gruppe gehörendes Unternehmen 
(zur Gruppe gehörende Unternehmen sind unter www.ARAG.de ein-
sehbar oder werden mir auf Wunsch mitgeteilt), um die Anliegen im 
Rahmen der Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung schnell, ef-
fektiv und kostengünstig bearbeiten zu können (Beispiele: richtige 
Zuordnung Ihrer Post oder Beitragszahlungen). Diese Datensamm-
lungen enthalten Daten wie z. B. Name, Adresse, Geburtsdatum, 
Kundennummer, Versicherungsnummern, Kontonummer, Bankleit-
zahl, Art der bestehenden Verträge, sonstige Kontaktdaten. 

4. zur Risikobeurteilung und Abwicklung der Rückversicherung. Dies 
erfolgt durch Übermittlung an und zur Verwendung durch die 
Rückversicherer, bei denen mein zu versicherndes Risiko geprüft 
oder abgesichert werden soll. Eine Absicherung bei Rückversiche-
rern im In- und Ausland dient dem Ausgleich der vom Versicherer 
übernommenen Risiken und liegt damit auch im Interesse der Ver-
sicherungsnehmer. In einigen Fällen bedienen sich Rückversicherer 
weiterer Rückversicherer, denen sie – sofern erforderlich – eben-
falls entsprechende Daten übermitteln; 

5. durch andere Unternehmen/Personen innerhalb und außerhalb der 
ARAG-Gruppe, denen der Versicherer Aufgaben ganz oder teilweise 
zur Erledigung überträgt (z. B. Dienstleistungsgesellschaften) und die 
im Internet unter www.arag.de einsehbar sind oder mir auf Wunsch 
mitgeteilt werden. Diese Dienstleistungsgesellschaften werden einge-
schaltet, um die Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung mög-
lichst schnell, effektiv und kostengünstig zu gestalten. Eine Erweite-
rung der Zweckbestimmung der Datenverwendung ist damit nicht 
verbunden. Die beauftragten Dienstleistungsgesellschaften sind im 
Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung verpflichtet, ein angemessenes Da-
tenschutzniveau sicher zu stellen, einen zweckgebundenen und 
rechtlich zulässigen Umgang mit den Daten zu gewährleisten sowie 
den Grundsatz der Verschwiegenheit zu beachten; 

6. zur Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung, indem die In-
terlloyd Versicherungs-AG selbst Informationen über mein allgemei-
nes Zahlungsverhalten einholt. Dies erfolgte durch ein eine Auskunf-
tei. Zur Zeit arbeitet die Interlloyd Versicherungs-AG hierzu mit der 
Firma InfoScore Consumer Data GmbH (ICD), Rheinstraße 99, 76532 
Baden-Baden und der Verband der Vereine Creditreform e.V., Hellers-
bergstr. 12, 41460 Neuss zusammen. Dieser werden im Rahmen der 
Bonitätsanfrage Vorname, Name, Anschrift und Geburtsdatum des 
Antragstellers übermittelt; 

7. zur Beratung und Information über Versicherungs- und sonstige 
Finanzdienstleistungen durch: 

a) den Versicherer, andere Unternehmen der ARAG-Gruppe und 
den für mich zuständigen Vermittler/Makler sowie zur Daten-
verarbeitung durch den von diesem Vermittler zur ordnungs-
gemäßen Durchführung meiner Versicherungs- und Finanzan-
gelegenheiten ggf. eingeschalteten Maklerpool bzw. tech-
nischen Dienstleister (Betreiber von Vergleichssoftware, Makler-
verwaltungsprogrammen) oder sonstigen Dienstleister, den ich 
bei meinem Vermittler erfragen kann; 

b) Kooperationspartner des Versicherers (die im Internet unter 
www.ARAG.de einsehbar sind oder mir auf Wunsch mitgeteilt 
werden); soweit aufgrund von Kooperationen mit Gewerkschaf-
ten/Vereinen Vorteilskonditionen gewährt werden, bin ich da-
mit einverstanden, dass der Versicherer zwecks Prüfung, ob eine 
entsprechende Mitgliedschaft besteht, mit den Gewerkschaf-
ten/Vereinen einen Datenabgleich vornimmt. 

 

III. Hinweis- und Informationssystem (HIS) 

Die „informa IRFP GmbH“ betreibt das Hinweis- und Informationssystem 
der Versicherungswirtschaft (HIS). 

An das HIS melden wir im Bereich der Rechtsschutzversicherungen – 
ebenso wie andere Versicherungsunternehmen – erhöhte Risiken. Verträ-
ge werden gemeldet, wenn ungewöhnlich häufig Rechtsschutzfälle ge-
meldet werden. Sollten wir Sie an das HIS melden, werden wir Sie darüber 
benachrichtigen. Bei der Prüfung Ihres Antrags auf Abschluss eines Versi-
cherungsvertrages richten wir Anfragen zur Ihrer Person an das HIS und 
speichern die Ergebnisse der Anfragen. Erhalten wir einen Hinweis auf 
risikoerhöhende Besonderheiten, kann es sein, dass wir von Ihnen zusätzli-
che Informationen zu dem konkreten Grund der Meldung benötigen.  

An das HIS melden wir bei Schadenfällen im Bereich der Kompositversiche-
rungen – ebenso wie andere Versicherungsunternehmen – erhöhte Risi-
ken sowie Auffälligkeiten, die auf Versicherungsbetrug hindeuten könnten 
und daher einer näheren Prüfung bedürfen. Die Meldung ist bei Antrag-
stellung oder im Schadenfall möglich und kann eine Person oder eine 
Sache, z. B. ein Kfz, betreffen. Eine Meldung zur Person ist möglich, wenn 
ungewöhnlich oft Schäden gemeldet werden oder z. B. das Schadenbild 
mit der Schadenschilderung nicht in Einklang zu bringen ist. Die Versiche-
rer müssen im Schadenfall wissen, ob ein Fahrzeug schwerwiegende oder 
unreparierte Vorschäden hatte oder sogar schon einmal als gestohlen 
gemeldet wurde. Aus diesem Grund melden wir Fahrzeuge an das HIS, 
wenn diese einen Totalschaden haben, gestohlen worden sind, sowie im 
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Falle von Abrechnungen ohne Reparaturnachweis. Immobilien melden wir 
an das HIS, wenn wir eine ungewöhnlich hohe Schadenhäufigkeit feststel-
len. Sollten wir Sie, Ihre Immobilie oder Ihr Fahrzeug an das HIS melden, 
werden Sie in jedem Fall über die Einmeldung von uns benachrichtigt.  

Bei der Prüfung Ihres Antrags auf Abschluss eines Versicherungsvertrages 
oder Regulierung eines Schadens, richten wir Anfragen zur Person oder 
Sache (z. B. Kfz) an das HIS und speichern die Ergebnisse der Anfragen. Im 
Schadensfall kann es nach einem Hinweis durch das HIS erforderlich sein, 
genauere Angaben zum Sachverhalt von den Versicherern, die Daten an 
das HIS gemeldet haben, zu erfragen. Auch diese Ergebnisse speichern wir, 
soweit sie für die Prüfung des Versicherungsfalls relevant sind. Es kann 
auch dazu kommen, dass wir Anfragen anderer Versicherer in einem 
späteren Leistungsfall beantworten und daher Auskunft über Ihren Scha-
denfall geben müssen.  

Eine detaillierte Beschreibung des HIS finden Sie im Internet unter 
www.informa-irfp.de. 

IV. Einholung von Wirtschaftsauskünften 

Wir nutzen im Rahmen der Antragsprüfung Informationen aus dem Han-
delsregister, dem Schuldnerverzeichnis und dem Verzeichnis über private 
Insolvenzen. Zweck ist es, die Zahlungsfähigkeit des Antragstellers zu 
überprüfen, um Kosten – insbes. für die Gemeinschaft der Versicherten – 
zu vermeiden, die bei Zahlungsunfähigkeit eines Kunden entstehen. 
Hierzu werden Vorname, Nachname, Anschrift und Geburtsdatum an die 
Firma InfoScore Consumer Data GmbH (ICD), Rheinstraße 99, 76532 Ba-
den-Baden übermittelt. 
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